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Organisation der Wohlfahrtspflege in einer 
deutschen Mittelstadt.

Von Rechtsrat Dr. Ammann, Heidelberg.

Das Wohlfahrts- und Jugendamt Heidelberg ist iin Jahre 1930 durch Zusammen
schluß des früheren 6tädt. Fürsorgeamts und des Stadtjugendamts zu einem einheit
lichen Amt gebildet worden. Es hat die Aufgaben des § 1 FV. und der §§ 3, 4 
RJWG. zu erfüllen. Von den dem Amt später durch Reichsgesetz übertragenen Auf
gaben sei nur genannt die Durchführung des Rentnerhilfsgesetzes, die Familien
unterstützung für die Angehörigen der zum Heeres- und Arbeitsdienst Einberufenen, 
die Gewährung von Härtebeihilfen aus Anlaß der Zinsermäßigung und die Mitwir
kung bei Gewährung der Reichsbeihilfen an Kinderreiche. Von den landesrechtlich 
übertragenen Aufgaben ist besonders wichtig die Durchführung der öffentlichen 
Erziehung gemäß der Bad. AV. RJWG. Der Begriff der öffentlichen Erziehung geht 
weit über den engeren Begriff der Fürsorgeerziehung hinaus. Endlich ist dem Wohl
fahrts- und Jugendamt die Gesundheitsfürsorge, auch für die minderbemittelte Be
völkerung, durch den RdErl. des bad. MdI. vom 1. 10. 1936 Nr. 100 000 übertragen 
worden.

Seit 1. 4. 1936 hat das W. u. JA. auch die Fürsorge für Ausländer, Staatenlose 
und Landhilfsbedürftige durchzuführen.

Der Innendienst ist gegliedert nach den Gruppen der Hilfsbedürftigen und 
dementsprechend auch räumlich in 3 beicinanderliegcnden Gebäuden untergebracht. 
In dem einen Gebäude die Abteilungen Allgemeine Fürsorge und die Zentralstellen, 
im 2. Gebäude die Gehobene Fürsorge, im 3. Gebäude die Abteilungen Jugend
fürsorge.

Der Innendienst war in der allgemeinen Fürsorge früher nach Buchstaben 
aufgeteilt. Später wurde die Bearbeitung der Fürsorgefälle nach Fürsorgebezirken 
aufgeteilt. Die Fälle eines Bezirks werden von einem Sachbearbeiter (Bezirks
beamten) bearbeitet, dem Hilfssachbearbeiter zur Seite stehen. Ein Sachbearbeiter 
hat durchschnittlich 320—400 Fälle zu bearbeiten.

Die ergänzende Unterstützung für Alu- und Kruempfängcr ist in 
einer besonderen Abteilung der Allgemeinen Fürsorge zusammengefaßt. Ferner ist 
vor einigen Monaten eine Abteilung „Sonderfürsorge“ für die asozialen 
Hilfsbedürftigen der Allgemeinen und Ergänzenden Fürsorge eingerichtet 
worden (siehe nachstehend).
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Die Tatsache, daß Heidelberg eine große Zahl von Universitätskliniken und 
Landesanstalten besitzt, für deren Insassen Heidelberg vorläufig fürsorgender 
Verband ist, machte die Einrichtung einer besonderen Abteilung Kranken
fürsorge notwendig, deren Organ die Krankenhausfürsorgerin ist, die die Ver
bindung zwischen dem Amt und den Krankenanstalten herzustellen und die Vor- 
und Nachfürsorge der Krankenhauspatienten durchzuführen hat. Da auf dieser 
Abteilung die meisten Prozesse laufen, wurde ihr auch die Führung der Prozesse 
mit Fürsorgeverbänden und unterhaltspflichtigen Verwandten für das ganze Amt 
übertragen.

Seit eineinhalb Jahren besteht eine Abteilung „Wohnungsfürsorge**, die 
sich aber nicht als Wohnungsamt neuer Auflage betätigt, sondern als Hauptaufgabe 
eine gerechte Verteilung des Wohnraums innerhalb des Kreises der Hilfsbedürftigen 
durch Austausch von zu großen Wohnungen mit kleiner Kopfzahl mit zu kleinen 
Wohnungen mit großer Kopfzahl vornimmt. Sonst findet ein Eingreifen der Abtei
lung Wohnungsfürsorge nur bei Härtefällen statt, wie Zwangsräumung kinderreicher 
Familien oder Gefährdung der Gesundheit und Sittlichkeit.

Zur Vorbereitung der Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und zur Bearbeitung 
arbeitstechnischer Fragen wurde eine Abteilung Arbeitsfürsorge eingerichtet, 
die unmittelbar der Direktion untersteht.

Die Jugendfürsorge ist in der üblichen Weise nach Sachgebieten gegliedert. 
Es besteht eine Abteilung Amtsvormundschaft und Gemcindewaisenrat; Pflege
kinderschutz, Fürsorge für hilfsbedürftige Minderjährige und Wochenfürsorge. 
Dieser Abteilung ist auch die bevölkerungspolitisch bedeutsame erweiterte Mütter- 
und Säuglingsfürsorge auf Grund des bereits erwähnten RdErl. des MdI. übertragen. 
Eine Abteilung „Erziehungsfürsorge“ bearbeitet die Aufgaben der öffentlichen Er
ziehung, insbesondere Fürsorgeerziehung, Schutzaufsicht und vorbeugende Verfahren.

Das W. u. JA. wird in den letzten Jahren in steigendem Maß auf den verschie
densten Gebieten als Gutachter in Anspruch genommen, so bei der Hilfsbedürftig
keitsprüfung für Alu- und Kruempfänger des Arbeitsamts (1936/37: 6247 Gutachten), 
für Ehestandsdarlehen (267 Gutachten), Befreiung von Rundfunkgebühren (2900 Be
richte), Kinderbeihilfen des Reichs und des Landes an kinderreiche Familien 
(530 Gutachten), Siedlungsgesuche, Anträge auf Verleihung der Staatsangehörigkeit 
und Einbürgerungsgesuche. Ferner wurden zahlreiche Gutachten für das Gesund
heitsamt und das Amt für Volksgcsundhcit erstattet.

Der Außendienst des Amtes ist auf dem Straßburger System aufgebaut. 
In jedem Fürsorgebezirk arbeitet eine amtliche Fürsorgerin und ein amtlicher Für
sorger. Im beschränkten Umfang findet auch eine Mitwirkung ehrenamtlicher 
Bezirkshelfcr und Bezirkshelferinncn statt. Jeden Monat einmal tritt unter dem 
Vorsitz eines leitenden Beamten des Amtes die Bezirkshelfersitzung zusammen, 
an der der zuständige Innendienstbeamte, die Bezirksfürsorgerin und der Bezirks
fürsorger teilnchmcn. Als Bezirkshelfcr werden nur noch der jeweilige Ortsamts
leiter der NS.-Volkswohlfahrt und die Ortsgruppenleiterin der NS.-Frauenschaft 
herangezogen. In dieser Bezirkshelfersitzung werden alle Neuanträge der wirtschaft
lichen Fürsorge beraten und begutachtet.

Der Personalstand war noch am 1.4. 1934: 149 Beamte, Angestellte und 
Arbeiter. Dazu kamen 28 Angestellte in den Außenstellen des W. u. JA., zu
sammen 177 Beschäftigte. Diese Zahl konnte bis 1. 4. 1937 auf 134 Beschäftigte 
(darunter 28 Angestellte der Außenstellen) herabgemindert werden.

Wichtiger als der äußere organisatorische Aufbau ist aber die innere Umstellung 
des Amtes, seine Ausrichtung auf die Grundgedanken nationalsozia
listischer Wohlfahrtspflege.

1. Arbeit statt Unterstützung.
Hier stehen im Vordergrund die Bemühungen der Stadtverwaltung zur Über

windung der Arbeitslosigkeit durch Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung. Durch 
die gewaltigen Anstrengungen der Stadt, die von Reich und Land weitgehend unter
stütztwurden, ist es gelungen, die Zahl der WE von 5172 am 1. 4. 1933 auf 652 hcrab- 
zudrücken.
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Durch den planmäßigen Einsatz des Arbeitsdienstes, der Notstands- und Für
sorgearbeit wurden große wirtschaftliche und kulturelle Werte geschaffen. Ich 
nenne nur den Ehrenfriedhof, die Thingstätte, den Tiergarten, die Nutzwasser- 
versorgung des Stadtteils Handschuhsheim, die Verlegung der Odenwaldbahn, 
Neuanlage von Straßen und Kanälen, die Leimbachregulierung, Neuerschließ 
von Baugebieten und ungezählte Kulturarbeiten im Gebiet des Stadtwaldes.

die
ung

Der Arbeitswille der weiblichen Erwerbslosen wurde durch Einrichtung einer 
Näh- und Flickstube, durch eine Wäscherei und Bügelei für bedürftige kinder
reiche Familien und durch Einsatz bei Forstkulturarbeiten geprüft.

2. Scheidung der Hilfsbedürftigen nach sozialen nnd erbpflegerischen Gesichts
punkten.

Erwähnt wurde schon die Einrichtung einer „Sonderfürsorge“ für Asoziale. 
Die Überweisung an diese Abteilung darf nur durch die Direktion erfolgen. Sie hat 
die Wirkung, daß nunmehr die Lebensführung dieser Personen und Familien scharf 
überwacht wird. Die Unterstützung wird im wesentlichen nur in Sachleistungen 
ausbezahlt, die Unterstützten müssen Pflichtarbeit ohne Prämie leisten. In ein
zelnen Fällen wird die Unterstützung um 25% des Richtsatzes der allgemeinen Für
sorge gekürzt. Ein Stufensystem gibt die Möglichkeit, individuell zu verfahren und 
den Übergang zur Normalversorgung in anderen Abteilungen des Amtes zu erleichtern.

Im Rahmen der Maßnahmen für Asoziale hat nun auch die Wichernkolonie 
ihre bestimmte Aufgabe als Beobachtungs-, Durchgangs- und Sichtungsstclle der 
asozialen Familien. Im einzelnen darf ich auf die hierüber erschienenen Veröffent
lichungen im ND, der Zeitschrift „Der Gemeindetag“ und der „NS-Gcmeinde“ 
sowie auf den in der Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege (Aprilheft) ver
öffentlichten letzten Erfahrungsbericht verweisen.

Die scharfe Scheidung nach Wertungsklasö^a wurde auch auf dem Gebiet der 
Erziehungsfürsorge durchgeführt, nachdem der badische Staat eine Planwirtschaft 
und eine völlige Umstellung des Anstaltswesens durchgeführt hatte.

Zur Durchführung der erbpflegerischen Aufgaben nach dem Gesetz 
zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, wurde zunächst eine besondere „Eu- 
genische Abteilung“ eingerichtet, deren Aufgabe später, nach Abschluß der 
ersten Bestandsaufnahme der Erbkranken, einer Sozialbeamtin des Innendienstes 
übertragen wurde. Im ganzen wurden vom Wohlfahrts- und Jugendamt aus dem 
Gesamtbereich der Fürsorge seit Inkrafttreten des Gesetzes 481 Fälle von Erb
krankheit angezeigt, und zwar:

angeborener Schwachsinn.................................................................... 302
schwere Trunksucht................................................................................ 63
Schizophrenie............................................................................................. 31
erbliche Fallsucht.................................................................................. 27
manisch depressives Irresein ............................................................... 20
schwere erbliche körperliche Mißbildung.................................... 18
erbliche Taubheit.................................................................................. 15
erbliche Blindheit.................................................................................. 5

3. Förderung der erbgesunden Bevölkerung.
Das Wohlfahrts- und Jugendamt begnügte sich aber nicht mit diesen abweh

renden Maßnahmen, sondern ließ der erbgesunden Bevölkerung durch positive Maß
nahmen wirkungsvolle Förderung zuteil werden.

In erster Linie ist die erweiterte Mütter- und Säuglingsfürsorge zu 
nennen, die ihre Grundlage in dem erwähnten RdErl. des bad. MdI. über die Ge
sundheitsfürsorge hat. Neben einem Stillgeld bis zu 9 Monaten und einem Schwan
gerengeld für die ganze Dauer der Schwangerschaft gewährt der Landesfürsorge
verband auf Antrag des BFV. einen vollen Verdienstausgleich, wenn die Mutter 
6 Wochen vor der Niederkunft die Arbeit niederlegt und sie erst 6 Wochen nach der 
Geburt wieder aufnimmt. Die Einführung dieses Verdienstausgleichs ist auf eine 
Anregung des W. u. JA. Heidelberg zurückzuführen, das die Beobachtung gemacht 
hatte, daß das Reichsgesetz zum Schutz der Mutter vor und nach der Niedeiderkunft
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die erhoffte Wirkung nicht gehabt hat, weil die Mütter aus Furcht vor Verdienst
ausfall die Arbeit nicht rechtzeitig niederlegten oder zu früh wieder aufnahmen.

In Heidelberg werden zu diesen Leistungen des LFV. durch das NSV.-Hilfswerk 
„Mutter und Kind“ noch sogenannte Mütterpakete mit Lebensmitteln ausgegeben, 
die von der Stadt mit einem Betrag von jährlich 6500 RM gefördert werden.

In besonderer Weise fördert die Stadt erbgesunde nichtunterstützte kinderreiche 
Familien durch Gewährung von laufenden Mietbeihilfen. Die Familien 
müssen mindestens 4 Kinder im Alter bis zu 18 Jahren haben. Bei der Bemessung 
der Mietbeihilfe wird die Höhe der Miete, das monatliche Einkommen, die Zahl der 
Kinder, besondere Aufwendungen für Krankheit oder Erziehungskosten nach einem 
Punktsystem bewertet, wobei 1 Punkt einer Reichsmark Mietbeihilfe entspricht. 
Im Rechnungsjahr 1936/37 hat die Stadt hierfür 47 400 RM ausgegeben. Die Hilfe 
wird nur gewährt, wenn der Mietpreis höher als 30 RM liegt. Man will dadurch 
erreichen, daß die Kinderreichen auch wirklich genügend große und gesunde Räume 
beziehen.

Durch Errichtung von 187 vorstädtischen Randsiedlungen konnte durch 
die Mitwirkung des Wohlfahrts- und Jugendamtes eine große Zahl erbgesunder 
Familien in gesunde und ausreichende Wohnungen gebracht werden.

4. Ausbau der vorbeugenden Einrichtungen.
Nach dem nationalsozialistischen Grundsatz „Vorbeugen ist besser als heilen“, 

wurde dem Ausbau der vorbeugenden Einrichtungen besondere Sorgfalt zugewendet: 
In dem Stadtteil Pfaffengrund, in dem sich die Asozialenkolonie befindet, wurde ein 
dritter Schulkinderhort errichtet, der zugleich Jugendheim für alle Gliederungen der 
HJ. ist.

Auf dem Gebiet der Erziehungsfürsorge ist durch Ausbau der heilpäda
gogischen Beratung durch einen Facharzt der neurologisch-psychiatrischen 
Klinik die Gewähr gegeben, daß alle Fälle von anormaler Charakterveranlagung 
rechtzeitig erkannt und einer heilerzieherischen Behandlung zugeführt sowie daß 
überhaupt die eugenischen Belange gewahrt werden.

Der Hitlerjugend wird im Hinblick auf die vorbeugende Bedeutung ihrer 
Erziehungsarbeit an der Jugend in verschiedener Weise Förderung zuteil. Der 
hauptamtliche Streifendienst der HJ. wird von der Stadt zunächst ver
suchsweise durch einen Zuschuß von 150 RM monatlich unterstützt. Die Stadt hat 
der HJ. ein Haus der Jugend zur Verfügung gestellt, sowie Jugendheimräume in den 
verschiedenen Stadtteilen. Außerdem erhält die HJ. einen jährlichen Betriebs
zuschuß von 5700 RM. Zur Förderung der Jugendheimaktion sind 20 000 RM vor
gesehen, die in den nächsten 3 Jahren zur Auszahlung kommen sollen.

Eine besonders wichtige vorbeugende Maßnahme ist die Versorgung der 
Kleinkinder hilfsbedürftiger Familien mit Milch. Hierfür hat die Stadt 
im Jahr 1936/37 allein 34 487 RM aufgewendet.

Im Winterhalbjahr erhalten 1200 Schulkinder ein Schulfrühstück, 
bestehend aus 1/5 Ltr. Milch und 2 Scheiben Knäckebrot. Die Erholungsfürsorge 
der NS.-Volks Wohlfahrt wird mit einem Zuschuß von jährlich 15 000 RM unter
stützt. Für die Unterbringung heilstättenbedürftiger Kinder gibt die 
Stadt jährlich etwa 18 000 RM aus. Der Besitz einer eigenen Radiumsolcquclle 
gibt der Stadt außerdem die Möglichkeit, fortlaufend etwa 30 Schulkindern Sol- 
badekuren am Ort zu ermöglichen. (Jährlicher Aufwand 3300 RM.)

Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Stadt den Einrichtungen der halb
offenen Kleinkinderfürsorge, weil hier vor allem durch hygienische und pädago
gische B einflussung vorbeugende Arbeit geleistet wird. Sämtliche in den hiesigen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen der Kleinkinderfürsorge tätigen Kräfte sind 
in einer Arbeitsgemeinschaft für Kleinkinderfürsorge zusammengefaßt, 
die monatlich einmal unter dem Vorsitz des Leiters des Wohlfahrts- und Jugend
amts in einem städtischen Heim zusammenkommt. Das Ziel der Arbeitsgemein
schaft ist die Förderung der Zusammenarbeit aller Einrichtungen der Klein
kinderfürsorge mit der öffentlichen Fürsorge und die weltanschauliche und 
fachliche Schulung der Mitglieder.
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In diesem Zusammenhang muß auch die Neuordnung der städt. Schul
zahnpflege erwähnt werden. Nach Aufhebung der früheren Schulzahnklinik wurde 
dem Wohlfahrts- und Jugendamt ein städtischer Schulzahnarzt, der zugleich Ver- 
trauenszahnarz* für das Gesamtgebiet der Fürsorge ist, zugeteilt. Der Schul
zahnarzt untersucht sämtliche Schulkinder und überwacht die Behandlung. Die 
Behandlung selbst ist durch einen Vertrag der KZVD. gegen ein Behandlungs
pauschale übertragen. Während früher nach dem sog. Bonner System nur etwa die 
Hälfte der Volksschulkinder, ab Ostern 1931 nur noch die vier unteren Schuljahr
gänge in zahnärztlicher Versorgung standen, wurde durch die Neuordnung der Schul
zahnpflege erreicht, daß schon nach 3 Monaten 86,6% der zur Entlassung kommenden 
Kinder saniert die Schule verlassen konnten.

Auch auf dem Gebiet der Erwachsenenfürsorge wurde durch Einführung 
der unbeschränkt freien Arztwahl im Sinne der Spitzen Vereinbarung des 
Deutschen Gemeindetags mit der KVD. und durch Neuordnung des vertrauens- 
ürztlichen Dienstes, der von dem Staatlichen Gesundheitsamt übernommen wurde, 
die Grundlage für eine befriedigende und doch sparsame Versorgung der Hilfs
bedürftigen geschaffen.

Straffälligenbetreumig und Ermittlungsliilfe*
\hCV.Von Dr. WernerBetcke', Hauptamt für Volks Wohlfahrt, Berlin.

Die diesjährige Tagung des Deutschen Reichsverbandes für Gerichtshilfe, 
Gefangenen- und Entlassenenfürsorge, die vom 7.—9. Oktober 1937 in München 
stattfand, zeigte mit großer Deutlichkeit die Fortschritte, die auf diesem Gebiete 
im vergangenen Jahre erzielt worden 6ind. In steigendem Maße finden die Fragen 
des Strafvollzuges und der Entlassenenbetreuung die Aufmerksamkeit aller maß
gebenden Stellen. Immer deutlicher schält sich heraus, daß entgegen irrigen Auf
fassungen, die wohl hie und da früher vertreten worden sind, der nationalsozialistische 
Staat und die Partei aus der Idee der Volksgemeinschaft heraus gewillt sind, jeden 
Rechtsbrecher, soweit es irgend möglich ist, wieder einzugliedern. Diese Bemü
hungen sind um so notwendiger und erfolgversprechender, als über die Hälfte aller 
Straffälligen nur einmal in ihrem Leben mit dem Gesetze in Konflikt kommen.

Es zeigte 6ich nun in München die starke Übereinstimmung der Referate in 
der Erkenntnis, daß die Wiedereingliederung des Straffälligen in die Volksgemein
schaft bereits während des Strafvollzuges vorbereitet werden muß und daß neben 
anderem in der Gestaltung des Strafvollzuges dafür äußerst wichtig ist, daß der 
Gefangene nicht nur beschäftigt, sondern zu produktiver Arbeit angehalten wird. 
Es wurde weiter gezeigt, daß auch die Arbeit in den Strafanstalten sich dabei in den 
Rahmen der Volkswirtschaft und der Maßnahme des Vierjahresplanes einzufügen 
hat. Insbesondere Präsident Dr. Syrup hob in seinen dahingehenden Ausführungen 
hervor, daß vor allem Anstaltsarbeitcn mit landwirtschaftlichem Einschlag zu 
bevorzugen seien. Unerwünscht sei bei der gewerblichen Anstaltsarbeit eine Be
schäftigung mit Textil- und Lederarbeiten sowie eine Tätigkeit in Druckereien, 
Buchbindereien, in der Möbelherstellung mit Maschinen sowie als Bäcker und 
Schlächter. Dagegen seien sehr erwünscht Arbeiten aus dem Gebiet der Eisen- 
und Metallgewerbe. Hierbei müsse man versuchen, mit der Wirtschaft enge Ver
bindung zu halten, so daß die in Frage kommenden Werke sich aus den zur Ent
lassung kommenden Gefangenen für sie geeignete Kräfte auswählen könnten.

Weiter durfte Hauptamtsleiter Hilgenfeldt schon in seiner Begrüßungsrede fest
stellen, daß einige wesentliche Schwierigkeiten, die sich der Wiedereingliederung 
Straffälliger in das Wirtschaftsleben entgegenstellen, durch Zusammenarbeit mit 
der DAF. und der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
beseitigt werden konnten.

Eine erhebliche Schwierigkeit für die Wiedereingliederung Straffälliger, die 
gerade für nur einmalig Bestrafte eine dauernde schwere Belastung darstellte, war 
bisher neben der Vorstrafenregistrierung mit der Einführung des Arbeitsbuches ent
standen. Da im Arbeitsbuch nicht nur die Beschäftigungszeiten, sondern auch die 
Zeiten der Arbeitslosigkeit einzutragen waren, mußte auch jene Zeit erkennbar
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werden, die der Inhaber in einer Strafanstalt verbracht hatte. Er war dadurch für 
immer als Straffälliger gekennzeichnet, so daß es für ihn schwer, wenn nicht unmög
lich war, Arbeit zu finden. Und zwar stand er vor dieser Not jedesmal, wenn er 
aus irgendwelchen Gründen die Arbeitsstelle wechseln wollte oder mußte, auch 
wenn seine Straftat schon Jahrzehnte zurücklag und er sich seitdem tadellos geführt 
hatte. Er war und blieb als Straffälliger gekennzeichnet. Durch Verfügung des 
Präsidenten der Reichsanstalt vom 17. Juli 1937 ist diese Schwierigkeit im wesent
lichen behoben worden, da sie die Registrierung der Zeiten der Arbeitslosigkeit be
seitigt hat. Damit ist nicht mehr ohne weiteres erkennbar, ob der Inhaber straffällig 
gewesen ist oder nicht. Hauptamtsleiter Hilgenfeldt forderte darüber hinaus eine 
Neuordnung der Vorstrafenregistrierung im Hinblick vor allem auf die nur einmal 
Bestraften. Es müsse eine Regelung gefunden werden, die sich besser dem Leben 
und seinen Forderungen anpaßt. Auch Dr. Strube sprach in seinem Vortrag die 
Forderung nach einer beschränkten Auskunft aus dem Strafregister aus. Es sei 
unmöglich, von jemandem zu verlangen, daß er sich durch fleißige Arbeit bewähre, 
wenn man ihm gleichzeitig die Arbeitsaufnahme praktisch unmöglich macht. Zum 
Thema Arbeitsvermittlung der Strafentlassenen konnte Hauptamtsleiter Hilgenfeldt 
noch darauf hinweisen, daß die Arbeitsämter angewiesen worden seien, auf das 
engste mit den Landesvereinen des Reichsverbandes zusammenzuarbeiten. Auch die 
erteilte Genehmigung zur Stellenvermittlung durch die Landesvereine wirkte sich 
sehr segensreich aus. Außer dem bereits erwähnten Referat von Präsident 
Dr. Syrup sprachen zu diesem Thema noch Regierungsrat Schriever, Vorstand des 
Zuchthauses Freiendiez, über die „Vorbereitung der Arbeitsvermittlung während 
der Strafverbüßung“ und Stadtinspektor Dr. Herpers, Vorsitzender des Kölner 
Gefangenenvereins, über die Arbeitsvermittlung für die mit Ehrverlust Bestraften. 
Regierungsrat Schriever betonte vor allem neben der technischen Vorbereitung der 
Arbeitsvermittlung die ethische, d. h. die Erziehung zur Arbeitswilligkeit und Ar
beitsfreude während der Strafverbüßung. Dr. Herpers wies auf die besonderen 
Schwierigkeiten hin, die sich der Arbeitsvermittlung der Ehrlosen entgegenstellen, 
und hielt darum eine gewisse Anlauf- und Übergangszeit in einem Übergangsheim 
für notwendig. Damit soll einmal eine Rückkehr in die frühere ungünstige Umwelt 
verhindert werden und zum anderen der Wiederanschluß des Strafgefangenen an die 
Gemeinschaft erstrebt werden. Er schilderte die Erfahrungen des in Köln seit 
10 Jahren bestehenden Übergangsheimes und hielt die Schaffung von 1 oder 2 kleinen 
Heimen in jedem Oberlandesgerichtsbczirk für notwendig.

Als zweites Thema wurde auf der Tagung die „Schutzaufsicht als Mittel der 
Wiedereingliederung Strafentlassener in die Volksgemeinschaft“ behandelt. Es 
sprachen dazu Ministerialrat Dr. Schmidt vom Rcichsjustizministerium über die 
grundlegenden Fragen, Dr. Strube, Vorstand des Untersuchungsgefängnisses 
Berlin-Moabit, über die „geschichtliche Entwicklung der Schutzaufsicht im In- 
und Auslande“ und Generalstaatsanwalt Semler, Hamm, über „Die Schutzaufsicht 
für entlassene politische Gefangene“. Alle Referate betonten vor allem die Not
wendigkeit sorgfältigster Auswahl und Schulung der Schutzaufsichtshelfer. General
staatsanwalt Semler besonders mußte zu den Fähigkeiten, die im allgemeinen von 
einem Schutzaufsichtsführenden verlangt werden, noch die Gabe fordern, den 
Straffälligen durch ständige persönliche Fühlungnahme vor allem politisch zu 
erziehen. Darum sei das Schwergewicht bei der Auswahl darauf zu legen, politisch 
gefestigte Persönlichkeiten zu gewinnen. Er empfahl daher Angliederung der Or
ganisation an die Partei, wobei besonders die SA. in starkem Maße bei der Auswahl 
herangezogen werden müßte.

Das dritte Thema der Tagung war die Ermittlungshilfe, zu der Reichsgerichtsrat 
Dr. Hartung, Amtsgerichtsrat Dr. Weber, Ministerialrat Dr. Viernstein und Staats
sekretär Dr. Freisler sprachen. Hier war entscheidend die Tatsache, daß Staats
sekretär Dr. Freisler bereits in der Eröffnungsansprache mitgeteilt hatte, daß das 
Ministerium am gleichen Tage eine allgemeine Verfügung über die Einrichtung einer 
Ermittlungshilfe erlassen habe. Diese allgemeine Verfügung brachte die „Deutsche 
Justiz“ vom 7. Oktober 1937 mit dem daneben gestellten Text eines Rundschreibens 
des Vorsitzenden des Deutschen Reichsvcrbandcs für Straffälligenbetreuung und 
Ermittlungshilfe, das fast im Wortlaut übereinstimmend Richtlinien für den Aufbau
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und die Arbeitsweise der Ermittlungshilfe aufstellt. In allen Referaten kam zum 
Ausdruck, daß man zwar die gute Absicht der Begründer der früheren Gerichtshilfe 
für Erwachsene anerkennt, daß aber deren Durchführung schwerwiegende Mängel 
aufgewiesen habe. Es sei unmöglich, die Gerichtshilfe wesentlich als Fürsorge für 
den Beschuldigten anzusehen, die lediglich für seine Entlastung tätig sei und wo
möglich Sand in die Justizmaschine streue. Die neue Ermittlungshilfe soll daher 
betont als Hilfsorgan der Rechtspflege tätig sein mit dem Ziel, dem Staatsanwalt und 
uem Richter ein möglichst genaues Bild über die persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Beschuldigten zu geben, wobei jede Erörterung der Schuld und der 
Straffrage ausgeschlossen sein soll. Die ausdrückliche Ausschließung des Fürsorge
charakters soll allerdings nicht hindern, daß die Erhebungen späterhin auch für 
Zwecke der Straffälligenbetreuung nutzbar gemacht werden. Die örtliche Ermitt
lungshilfe soll bei den Landes- und Bezirks vereinen des Reichsverbandes als Zweig
stelle des Landesvereins oder als besondere Abteilung eines etwa bestehenden 
Bezirksvereins eingerichtet werden. Zum Leiter ist in der Regel ein Staatsanwalt, 
gegebenenfalls ein Strafrichter zu berufen. Der Herr Reichsminister der Justiz hat 
empfohlen, daß grundsätzlich der Oberstaatsanwalt selbst die Leitung der örtlichen 
Ermittlungshilfe übernimmt und zu seiner Unterstützung dabei erforderlichenfalls 
einen der ihm unterstellten Staatsanwälte heranzieht. Zum stellvertretenden Vor
sitzenden der örtlichen Ermittlungshilfe ist der zuständige Kreisamtsleiter der 
NS.-VolksWohlfahrt zu bestellen. Der Aufbau soll schrittweise vor sich gehen, 
es soll also nicht sofort im ganzen Reiche mit der Arbeit der Ermittlungshilfe be
gonnen werden, sondern zunächst nur in einzelnen Städten mit einem kleinen Kreis 
wirklich geeigneter und gut geschulter Helfer, der allmählich zu erweitern ist. Die 
Hamburger Lösung eines Arbeitens mit besoldeten Ermittlern ist abgelehnt worden, 
es soll vielmehr ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern gearbeitet werden. Die 
Ermittlungshilfe soll dadurch dazu beitragen, Volk und Rechtspflege in immer 
engere Berührung zu bringen, indem das Volk tätig in der Rechtspflege mitwirkt.

Die Tagung gewann durch diese Verkündung der Ermittlungshilfe in hohem 
Maße aktuelle Bedeutung. Darüber hinaus aber war sie ein eindrucksvolles Zeugnis 
dafür, daß die deutsche Rechtspflege weit entfernt ist von jener Barbarei, die man 
ihr im Auslande gerne nachsagt. Sie ist scharf abgerückt von jener falschen Hu
manität, die aus der Betreuung des Straffälligen praktisch eine Aufhebung des 
Strafcharakters des Strafvollzuges macht. Aber sie hat eben damit die Freiheit 
gewonnen, mit Recht zu sagen, daß für den Straffälligen nach Verbüßung seiner 
Haft die Strafe beendet sein muß, sofern er fähig und willens ist, sich nunmehr 
straffrei zu führen. Der Strafvollzug und die Organe der Straffälligenbetreuung 
aber wollen ihm helfen, ihn wieder einzugliedern in die Volksgemeinschaft, wozu in 
erster Linie die Wiedereinordnung in den Arbeitsprozeß gehört.

Die Behandlung der Asozialen in der Fürsorge^

i r „P

Nachstehend werden eine Reihe von Vortrügen veröffentlicht, die auf der letzten Tagung 
der Nordwestdeutschen Arbeitsgemeinschaft für Wohlfahrtspflege gehalten worden sind 
und ein Bild über die verschiedenartige Beurteilung der Frage in der Praxis geben.

rDie offeneJVirtHchaftsfiirxoriro für Asoziale.
1 ---------------mm

, -X Von Landrat Beckl Heide., _____ Ä________ _
In den Krisenzeiten konnten die Asozialen in der Masse der Erwerbslosen unter

tauchen. Jetzt nach der Eingliederung der ordentlichen Volksgenossen in die Arbeit 
ist eine Tarnung nicht mehr möglich. In der Hauptsache sind sie in den Großstädten 
zu finden; aber auch die kleinen Gemeinden kennen diese Typen, und sie stellen dort 
eine besondere Belastung dar.

Das Thema wird von mir so behandelt werden, daß nicht ein Punkt, sondern 
ein Fragezeichen dahintergesetzt wird; denn es ist sehr fraglich, ob offene Wirt- 
«chaftsfürsorgc für diesen Personenkreis die richtige Form der Fürsorge ist.
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Nötig ist zunächst die Abgrenzung des Kreises der Asozialen. Mir scheint die 
von Spiewok in der Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege — 1936 S. 526 — 
gegebene Definition für den Bewahrungsbedürftigen auch hier sinngemäß anwendbar. 
Es heißt dort:

„Wer sich wegen eines nicht nur vorübergehenden Zustandes körper
licher, geistiger oder sittlicher Unzulänglichkeit nicht in das freie Gemein
schaftsleben, insbesondere in das Arbeitsleben des Volkes einordnen kann 
oder will und dadurch das Volk oder sich selbst wirtschaftlich, gesund
heitlich oder sittlich erheblich schädigt oder gefährdet, insbesondere wer 
verwahrlost ist oder zu verwahrlosen droht, ist in einer geschlossenen 
Anstalt zu bewahren/*

Für unsere Zwecke muß es heißen: ist asozial.
Aus der Behandlung im Rahmen dieses Themas müssen ausgeschieden werden: 

gemeingefährliche Geisteskranke, Dirnen, Trinker, alle objektiv Arbeitsunfähigen. 
Für sie kommt offene Wirtschaftsfürsorge überhaupt nicht in Betracht. Der Zweck 
der offenen Wirtschaftsfürsorge, Erziehung zur Selbsthilfe, kann nicht erreicht 
werden, denn sie lassen sich nicht mehr zur Einordnung erziehen. Diese Typen 
müssen in einer geschlossenen Anstalt bewahrt werden.

Es sind daher nur zu behandeln die typisch Arbeitsscheuen und Unwirtschaft
lichen. Verhältnismäßig leicht zu behandeln sind die Ledigen unter ihnen. Hier 
wäre die einfachste Lösung, sie in ein festes Arbeitsverhältnis zu bringen und dem 
Arbeitgeber Aufsichtsrechte zu geben. Allerdings ist das auf Grund des geltenden 
Rechts schw'cr durchzuführen. Im Weigerungsfälle muß dem Arbeitsscheuen Ein
weisung ins Arbeitshaus drohen. Bisher ist aber noch das Einweisungsverfahren 
zu schwerfällig.

Im Vordergrund des Interesses stehen die asozialen Familien. Sie sind 
deshalb so schwierig zu behandeln, weil eine Reihe von asozialen Familien kinder
reich ist.

In einem Aufsatz in der Zeitschrift „Volk und Rasse“ 1937 S. 197 schildert 
Knorr die Verhältnisse kinderreicher Familien in Leipzig und stellt fest, daß nur 
zwei Gruppen Kinderreicher zu unterscheiden sind. Das sind einmal besonders 
tüchtige Volksgenossen, die früh haben heiraten können. Auf der anderen Seite 
6ind cs die geborenen Wohlfahrtsempfänger. In Beispiel und Gegenbeispiel schildert 
er diese beiden Typen und warnt vor der Gefahr, die erb vollwertigen Familien mit 
den minderwertigen gleich zu behandeln.

Die Behandlung der arbeitsscheuen und unwirtschaftlichen asozialen Familien
väter ist dadurch so erschwert, daß Frau und Kinder, wenn sie ordentlich sind, nicht 
unter der Herabsetzung der Fürsorgeleistungen leiden dürfen. Ein Beispiel möge 
zeigen, zu welchen Auswüchsen aber Rücksicht führen kann. Ein asozialer Kriegs
beschädigter, der vorbestraft ist und von dessen Kindern 3 die Hilfsschule besuchen, 
wurde lediglich der Kinder wegen von der NSV. und vom WIIW. betreut. Er bekam 
Lebensmittel und Bettzeug, das sofort versetzt wurde. Vom Finanzamt wurde ihm 
die einmalige Kinderbeihilfe gegeben. Auch die hiervon beschafften Gegenstände 
wurden versetzt.

Offene Wirtschaftsfürsorge ist bei diesen Familien sinnlos. Der Vater muß 
in einem schnellen Verfahren im Arbeitshaus untergebracht und erzogen werden. 
Die Mutter muß zunächst unterstützt werden. Ihr ist aber auf schnellstem Wege 
Arbeit zu verschaffen, damit sie für die Kinder sorgen kann. Für die Kinder muß, 
wenn sie verwahrlost sind oder zu verwahrlosen drohen, Fürsorgeerziehung beantragt 
werden. Eine Wiedervereinigung der Familie ist nur dann zuzulassen, wenn die 
Gewähr besteht, daß die Verhältnisse geordnet bleiben.

Wenn beide Eltern als asozial anzuschcn sind, dann wird zunächst ein Er
ziehungsversuch in halboffener Fürsorge gemacht werden müssen. Gelingt die 
Gesundung nicht, dann muß die Familie aufgelöst werden. Denn wer von der Freiheit 
keinen richtigen Gebrauch machen kann, soll auch nicht die Wohltaten des Familien
lebens genießen.

Schwieriger ist die Behandlung der Fälle, in denen der Mann arbeitswillig ist, 
die Frau aber völlig unwirtschaftlich. Das Beispiel einer solchen Familie aus einer 
Gemeinde des Kreises Norderdithmarschen mag hier angeführt werden: Der Mann
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ist Stellmacher und arbeitet ordentlich. Er und seine Frau sind aber typisch un
wirtschaftlich. Aus ihren Wohnungen wurden 6ie immer wieder herausgesetzt. 
Jetzt wohnen sie mit ihren Kindern im Pflegeheim der Gemeinde in einem Zimmer 
in primitivsten Verhältnissen und fühlen sich dort sehr wohl. Das Geld kann jetzt, 
anstatt für den Wohnbedarf ausgegeben zu werden, durchgebracht werden. NSV. und 
Frauenschaft haben sich vergebens bemüht, auf die Frau einzuwirken. Als Druck
mittel wurde versucht, den Eltern das Sorgerecht zu entziehen, weil sie ihre Kinder in 
einer solchen menschenunwürdigen Umgebung aufwachsen lassen. Der Vormund- 
schaflsrichter hat jedoch den Antrag abgewiesen. Er hatte Bedenken, weil der 
Vater in regelmäßigem Verdienst stehe. So konnte eine Auflösung dieser als asozial 
zu betrachtenden Familie nicht durchgeführt werden.

Ich bin aber der Meinung, daß diese Familien aufgelöst werden müssen. Die 
Erziehung durch die NSV. gelingt nicht, weil die Frau unfähig zum Wirtschaften ist. 
Die Verhältnisse werden sich nie bessern.

Zum wirksamen Durchgreifen bedarf es gegenüber den Asozialen verschärfter 
gesetzlicherBestimmungen und einer 6traffen Zusammenfassung des Behördenzuges. 
Wohlfahrtsämter, Jugendamt, NSV., Vormundschaftsrichter und Strafrichter 
müssen eine geschlossene Front zur Bekämpfung dieser Elemente bilden. Von jeder 
Stelle, die an der Bekämpfung Asozialer mitarbeitet, müssen die Gesamtverhältnisse 
der Familie betrachtet werden. Nur einheitliches Vorgehen aller Stellen führt 
diesem Personenkreis gegenüber zum Erfolg.

Wohnnngsfürsorge für Asoziale;
. Von Präsident1 Kayser^ Bremen.

Die Einstellung der Wohlfahrtsbehörden zu dem Problem der Asozialen unter
scheidet sich wesentlich nach 2 Richtungen: man kann sie von der Volksgemeinschaft 
lediglich absondern oder aber man versucht, sie wieder zu brauchbaren Volksgenossen 
zu erziehen. Eine bloße Absonderung der Asozialen verursacht keine besonderen 
Schwierigkeiten: man gibt ihnen ein primitives Obdach, begrenzt den Lebensunter
halt auf das Minimum, überwacht sie zum Schutze der Allgemeinheit und überläßt 
sie im übrigen sich selbst. — Ganz abgesehen aber von der politischen Gefahren- und 
Unruhequelle, die eine solche räumliche Ansammlung asozialer und antisozialer 
Menschen immer bildet, geht durch einen solchen Ausschluß aus der Volksgemein
schaft die Gesamtheit der Asozialen einschließlich ihrer zahlreichen, oft gut veran
lagten Kinder der Volksgemeinschaft unweigerlich verloren.

In Bremen hat man sich deshalb entschlossen, ein umfassendes Erziehungs
werk an den als asozial in Erscheinung tretenden Volksgenossen durchzuführen. 
Da das asoziale Verhalten eines Menschen oder einer Familie auf verschiedenen Ur
sachen beruhen kann, mußten auch die Maßnahmen der Erziehung demgemäß 
vielfältig gestaltet werden. An erster Stelle steht selbstverständlich die Gewöhnung 
an regelmäßige und produktive Arbeitsleistung. 1934 wurde in der Nähe Bremens 
im Teufelsmoor ein Arbeitslager für Arbeitsscheue und säumige Unterhalts
pflichtige geschaffen. Die dort Eingewiesenen wrerden auf dem Gelände eines Torf
werks zur Arbeit angesetzt. Die Arbeitsleistungen werden ständig kontrolliert. 
Im Lager herrscht strenge Zucht. Die Torfgewinnungsgeselischaft zahlt der Wohl
fahrtsbehörde für die von den Lagerinsassen geleistete Arbeit einen Stundenlohn 
von z. Z. 20 Rpf., w'obei die Mindestleistungen vertraglich fcstgclcgt sind. Mehr
verdienst, der durch besonderen Fleiß erzielt werden kann, wird den Eingewiesenen 
gutgeschrieben.

Die Einweisungen in das Arbeitslager erfolgen auf Grund § 20 Abs. 1 FV. und 
§ 13 RGS. in Verbindung mit § 16 bremischen AG. zur FV. Da auf Grund des § 16 
nur der zuständige Senator über die Unterbringung eines Arbeitsscheuen zu ent
scheiden hat und die Vollstreckung seiner Verfügung auch durch eine Beschwerde 
nicht verzögert werden kann, kann die Einweisung ohne Schwierigkeiten und un
verzüglich vorgenommen werden.
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Das Arbeitslager hat sich in den Jahren seines Bestehens durchaus bewährt. 
Die von den Insassen ausgeführten Arbeiten werden von der Torfgewinnungsgesell
schaft bezahlt, die Kosten des Lagers sind daher nicht groß. Die körperliche Arbeit 
im Freien bekommt den Insassen durchweg gesundheitlich prächtig; die strenge 
Lagerordnung sorgt dafür, daß der Wunsch, bald wieder entlassen zu werden, bei 
den Insassen lebendig bleibt. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, daß die 
Insassen des Lagers nach der Entlassung unverzüglich Arbeit in freier Wirtschaft 
annehmen und nur selten Rückfälle Vorkommen.

In dieses Lager können nur Vollarbeitsfähige eingewiesen werden. Die bei den 
„Arbeitsstätten“ eingerichtete „Bewahrungsabteilung“ nimmt insbesondere 
Alkoholiker und solche asozialen Männer auf, die infolge vorgeschrittenen Alters 
oder wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes nicht für das Arbeitslager 
geeignet sind. Auf Grund § 16 des bremischen AG. zur FV. vom 25. 7. 33 in Ver
bindung mit § 20 FV. wurde die Bewahrungsabteilung durch den zuständigen 
Senator als geeignet zur Unterbringung von Arbeitsscheuen anerkannt. Außerdem 
ist die Bevahrungsabteilung zur Aufnahme solcher Personen bestimmt, deren 
Unterbringung in einer geschlossenen Anstalt gemäß § 13 der RGS. angeordnet 
wird; sie nimmt auch Minderjährige und unter Vormundschaft oder Pflege Stehende 
auf, wenn der gesetzliche Vertreter sich um die Einweisung in die Bewahrungs
abteilung bemüht. Hierdurch läßt sich vielfach eine kostspieligere Unterbringung 
in Heil- und Pflegeanstalten vermeiden. Jugendliche werden nur vorübergehend 
aufgenommen, um sie bald in eine Lehrstelle oder auf ein Schiff zu vermitteln oder 
um die Eignung für einen Beruf zu prüfen.

Der Betrieb der Arbeitsstätten ermöglicht es, die Insassen nach ihrem Können 
einzusetzen, in der Schlosserei, Tischlerei, Polsterei, Malerei, Schuhmacherei, 
Wäscherei, Schneiderei, in der Küche, im Holzhof oder in den Sortierräumen, wo die 
älteren Insassen mit dem Sortieren von Putzlappen und Bohnen oder mit Tüten
kleben beschäftigt werden.

Die in der Bewahrungsabteilung untergebrachten Trinker scheiden sich in 
zwei Gruppen, und zwar in die der zwangsweise Eingewiesenen und in solche, die 
freiwillig eine Entziehungskur durchmachen wollen. Sie werden zunächst auf min
destens sechs Monate eingewiesen; nach viermonatiger guter Führung kann versuchs
weise Stadturlaub erteilt werden, der bei Bewährung nach und nach verlängert 
wird. Auf ihren Urlaubswegen bekommen die Insassen auch ein Taschengeld aus 
ihrer Arbeitsvergütung mit, um zu erproben, ob der Aufenthalt im Bewahrungshaus 
sie wirklich gefestigt hat. Nach ihrer Entlassung werden sie bei ihrer Beschäftigung 
in den Arbeitsstätten weiterhin kontrolliert.

Die Bewahrungsabteilung hat mit ihrer Erziehungsmethode besonders bei den 
Trinkern gute Erfolge aufzuweisen, da sie eine völlig individuelle Behandlung durch
führt. Die allmählicL«» Auflockerung der Bewahrung hat sich gut bewährt; allerdings 
stellt dies Verfahren hohe Anforderungen an die Geduld und Intelligenz der Kräfte, 
die mit der Erziehungsarbeit betraut sind. Es ist offenbar, daß bei plötzlichem 
Übergang von geschlossener Anstaltserziehung in vollkommene persönliche Freiheit 
nach der Entlassung die Gefahr von Rückfällen bedeutend größer sein muß, als wenn 
man die Gebesserten planmäßig und vorsichtig wieder an ein selbständiges Leben 
gewöhnt.

Auch die sonstigen Asozialen, die zum Teil völlig arbeitsentwöhnt waren, 
haben in der Bewahrungsabteilung wieder zur Arbeit zurückgefunden.

Geht man den Gründen für das Absinken einer asozialen Familie nach, so 
ergibt sich, daß nicht selten auch die Frau Schuld daran hat; ist sie unwirtschaftlich, 
unmoralisch, leichtsinnig oder verantwortungslos, so wird auch ein gutartiger 
Familienvater arbeitsunlustig und hemmungslos; alle Erziehungsarbeit bleibt 
erfolglos, solange sie nicht auch die Frau und die Kinder erfassen kann. Durch 
Hausbesuche, Belehrungen und Beratungen werden die Organe der Fürsorge selten 
etwas erreichen, getrennte Anstaltsunterbringung ist nicht nur ein kostspieliges 
Verfahren, sondern auch wenig erfolgversprechend, weil den Betroffenen durch die 
Lösung aus der Familiengemeinschaft die Sorgepflicht und die Verantwortung für 
ihre Angehörigen abgenommen wird. In der Bindung an die Familie können aber 
gerade bei den Asozialen gute Ansatzpunkte liegen, die sonst verlorcngehcn würden.
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Nach einem Wort des Führers ist die Familie zwar die kleinste, aber die wert
vollste Einheit im Aufbau des ganzen Staatsgefüges. Die Erziehung muß deshalb 
die Familie in ihrer Gesamtheit erfassen. Die praktische Lösung dieser Aufgabe in 
der Form einer Erziehungsanstalt für die Familiengemeinschaft ist in Bremen 
zu Anfang 1936 in Angriff genommen durch die Gründung einer „Wohnungs
fürsorgeanstalt“. Vorher waren ähnliche Einrichtungen studiert worden, be
sonders in Holland die „Stichting Controle Woningen“ im Haag, die in Form einer 
Stiftung mit einer dreiklassigen Wohnkolonie in Verbindung mit vielfachen Ar
beitsmöglichkeiten beachtenswerte Erziehungsarbeit schon geleistet und wertvolle 
Erfahrungen gesammelt hat.

Die Gesamtanstalt bildet zwei im rechten Winkel aneinanderstoßende Recht
ecke, an deren Schnittpunkt das Verwaltungsgebäude liegt; von dorther ist eine 
einwandfreie Übersicht über sämtliche Häuser möglich. Ein Kontrollgang umschließt 
die Anstalt. Die Wohnungsfürsorgeanstalt besteht aus Einfamilienhäusern; der 
Zugang zu den Wohnungen führt durch das Tor des Verwaltungsgebäudes, so daß 
Kommen und Gehen der Insassen beaufsichtigt werden kann. Abends um 10 Uhr 
wird das Tor geschlossen, später Kommende müssen klingeln, um eingelassen zu 
werden. Unter dem Verwaltungsgebäude befindet sich ein geräumiger Luftschutz
keller. Insgesamt sind 84 Wohnungen vorhanden, dazu kommt das Verwaltungs
gebäude mit einer Badeanstalt und ein Kinderheim. Die Baukosten der Einzel
wohnungen betrugen je nach der Größe 4600 bis 5000 RM; die Gesamtgestehungs
kosten der Anstalt rund 600 000 RM. Die Wohnungen haben Kanalisation, Wasser- 
und Lichtleitung und sind mit Öfen ausgestattet; die Fußböden 6ind aus Steinholz, 
die Treppen aus Stein. Alle Wohnungen sind hell und luftig, hinter jedem Haus 
befindet sich ein kleiner Hof mit Kohlenschuppen; die Häuser sind nicht unter
kellert.

Gesetzliche Handhabe für die Einweisung in die Wohnungsfürsorgeanstalt 
bieten:
für Unterstützungsempfänger: der § 20 FV. zum Vorgehen gegen den 

. Ehemann und der § 13 RGS. für die Einweisung der ganzen Familie, 
für alle Einweisungen (einschl. der Unterstützungsempfänger): der § 1 der 

Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat vom 
28. 2. 33.

Der zuständige bremische Senator hat die „Wohnungsfürsorgeanstalt“ als Anstalt 
zur Unterbringung von Arbeitsscheuen und säumigen Unterhaltspflichtigen (nach 
§ 20 FV.) und als Einrichtung für geschlossene Fürsorge (nach § 13 der RGS.) an
erkannt :
für die Einweisungsverfügungen sind zuständig: 

nach § 20 FV. der Senator für Arbeit, Technik und Wohlfahrt, 
nach § 13 RGS. der Präsident der Behörde für Wohlfahrt und Versicherungs

wesen und
nach § 1 der Verordnung vom 28. 2. 1933 der Senator für die innere Verwaltung. 
Zwangsweise Überführung in die Wohnungsfürsorgeanstalt kann bei Einweisungen 
nach § 20 FV. und nach § 1 der Verordnung vom 28. 2. 33 vorgenommen werden.

Die Dauer der Einweisung wird nicht von vornherein begrenzt; sie richtet sich 
nach dem Verhalten der Familie in der Anstalt. Anträge auf Einweisung können 
gestellt werden:

von den Abteilungen des Fürsorgeamts, 
vom Jugendamt, 
von der Polizei und
vom Amt für Wohnung und Siedlung, soweit es sich um säumige Mietzahler 

handelt.
Der Außendienst prüft, ob die Anträge auf Einweisung begründet sind; darauf 
wird das gesamte Material der Leitung der Wohnungsfürsorgcanstalt zur Stellung
nahme übersandt. Erst nach Erledigung dieser Prüfungen gehen die Anträge zur 
Erwirkung der Verfügungen an die zuständigen Senatoren.
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Bei Widersetzlichkeit gegen die Einweisungsverfügung weist die Polizei zwangs
weise in die Wohnungsfürsorgeanstalt ein. Dem Leiter und dem Oberaufseher sind 
die Befugnisse von Hilfspolizeibeamten übertragen worden, damit notfalls polizeiliche 
Maßnahmen gleich an Ort und Stelle vorgenommen werden können. Die Familien 
werden vor der Einweisung ärztlich untersucht und der Hausrat wird desinfiziert. 
Erbkranke Asoziale, bei denen keine Erziehung mehr möglich ist, kommen nicht 
in die Wohnungsfürsorgeanstalt.

Die Lage des Wohnungsmarktes ist in Bremen zur Zeit sehr schwierig, selbst 
tadellose Familien können keine Wohnungen in mittlerer und unterer Preislage 
finden. Die Entlassung der Familien aus der Anstalt ist gegenwärtig daher auch 
davon abhängig, ob eine anderweitige geeignete Wohnung vorhanden ist oder eine 
Staatswohnung zur Verfügung gestellt werden kann.

Es soll unverzüglich mit dem Bau von sogenannten „Behelfswohnungen“ 
begonnen werden, die sowohl die als entlassungsfähig erkannten Insassen der Woh
nungsfürsorgeanstalt als auch andere Familien, die ohne Wohnung sind, vorüber
gehend aufnehmen sollen. Die Behelfswohnungen werden außerhalb der Peripherie 
der Stadt als einfache Häuser in Ein-Stein-Stärke gebaut werden. Jedes Haus hat 
zwei Zimmer und eine Wohnküche, die Eckhäuser haben drei Zimmer und eine 
Wohnküche und sind daher für besonders kinderreiche Familien vorgesehen. Der 
Charakter als Behelfswohnungen bleibt dadurch gewahrt, daß die Häuser weit vom 
Zentrum der Stadt entfernt liegen und äußerst einfach gehalten werden. Es soll 
in den Bewohnern der Behelfswohnungen immer das Bestreben lebendig bleiben, 
sich um eine bessere Wohnung selbst zu bemühen.

Für die gebesserten Asozialen sind die Behelfswohnungen als Übergang bei der 
Entlassung aus der Anstalt besonders gut geeignet; daneben kommen sie für man
cherlei Notfälle von Obdachlosigkeit in Frage; z. B. werden durch den Abbruch 
baufälliger Häuser, Straßenverlegungcn wegen des Baues einer neuen Brücke usw. 
nicht selten Exmittierungen von Familien notwendig, denen ein Unterkommen 
beschafft werden muß.

Augenblicklich sind in der Wohnungsfürsorgcanstalt 42 Familien mit 185 Kin
dern untergebracht; in Vorbereitung ist die Aufnahme weiterer 28 Familien, die in 
nächster Zeit durchgeführt wird.

Die Erziehung setzt jeweils dort ein, w’o sie am notwendigsten erscheint. Das 
erste ist natürlich, daß das Familienoberhaupt in Arbeit und Verdienst kommt, 
um den Lebensunterhalt der Familie und die Miete zu verdienen. Die Mieten be
tragen in der Anstalt für die kleineren Wohnungen 25 RM, für die größeren 29 RM. 
Die Betreuung und Beaufsichtigung der Männer geschieht durch einen Oberaufscher. 
Ständige Verbindung mit dem Arbeitsamt, den Arbeitgebern und behördlichen 
Stellen geben ihm die Möglichkeit, den Arbeitswillen des einzelnen zu prüfen und 
evtl. Zwangsmaßnahmen cinzuleiten. Der Oberaufseher hat außerdem für Ruhe 
und Ordnung innerhalb der Anstalt zu sorgen. Die meisten der in der Anstalt woh
nenden Männer haben Arbeit in der freien Wirtschaft, ein Teil ist als Notstands- 
arbeitcr beschäftigt. — In den allerdings seltenen Fällen, wo beharrlich Arbeit 
verweigert wird, werden die Betreffenden in das Arbeitslager Tcufclsmoor ein
gewiesen. — Die wenigen Männer, die vorübergehend keine Arbeit haben, müssen 
— soweit sie arbeitsfähig sind — ausnahmslos Pflichtarbeit leisten. Im Sommer 
haben sie die gärtnerischen Anlagen der Anstalt: Rasen, Spielplätze der Kinder 
mit den Sandkisten usw. in Ordnung zu halten; sind sic für Äußenarbeitcn un
geeignet oder ist die Witterung ungünstig, so verrichten sie Pflichtarbeit in der 
Werkstatt am Seefelde, wo für bremische Behörden Arbeiten ausgeführt werden. 
Es handelt sich in erster Linie um Anfertigung und Ausbesserung von Arbeits
geräten aller Art, von Holzschuhcn für Pflichtarbeiter, von Baubuden, Reparaturen 
an Loren und Gleisanlagen und ähnliches. Hinzu kommt die Reinigung und Aus
besserung der Arbeitsgeräte für die Straßenreinigung und das Zersägen von Baum
stämmen und Zerkleinern von Holz.

Die Betreuung der Frauen und Kinder und der Wohnungen in der Wohnungs
fürsorgcanstalt ist einer Fürsorgerin übertragen; sie prüft täglich die Sauberkeit 
der Wohnungen; zugleich hat sie die Aufgabe, auf dem Gebiet der Gesundheits-



fürsorge und Mütterberatung erzieherisch zu wirken und für die Verbindung mit 
dem Jugendamt, den Schulen und der NSV. zu sorgen.

Für die Beeinflussung und Erziehung der Kinder wurde der Anstalt ein Kinder
heim angegliedert, das von einer Jugendleiterin geführt wird. Für die Betreuung der 
Kinder sind Hortnerinnen und männliche Erzieher eingesetzt. Die Kinder von 
2—6 Jahren sind vormittags von 9—12 Uhr im Kindergarten, nachmittags bleiben 
sie bei den Eltern. Die schulpflichtigen Kinder, die vielfach vernachlässigt sind, 
müssen besonders herangenommen werden, Schulbesuch, Schulleistungen werden 
daher ständig überprüft und die Schularbeiten nachmittags in dem Kinderheim 
angefertigt. Zur körperlichen Ertüchtigung wird mit ihnen geturnt und gespielt, 
durch vorgeschriebenes regelmäßiges Baden der Sinn für Sauberkeit in ihnen ge
fördert. Alle Kinder werden zur Aufnahme in die Hitler-Jugend oder den Bund 
Deutscher Mädel gemeldet.

Von einer Hausordnung nach Paragraphen wurde bisher abgesehen; die in der 
Wohnungsfürsorgeanstalt untergebrachten Familien können schwer unter ein 
Schema gebracht werden und besser als geschriebene Anweisungen und Verbote 
wirkt die ständige Aufsicht und Beeinflussung durch das Personal der Anstalt. 
Als Strafe für schlechtes Verhalten, etwa Trunkenheit beim Nachhausekommen, 
wird auf einer den Insassen sichtbaren schwarzen Tafel der betreffende Verstoß 
aufgeschrieben. Bei schweren Verfehlungen und Ausschreitungen kann der Übeltäter 
von den übrigen Insassen abgesondert untergebracht werden.

Der wertvollste Erfolg der in der Wohnungsfürsorgeanstalt an der Familien
gemeinschaft geübten Erziehung Hegt sicher in der Bewahrung der Kinder vor der 
seelischen und körperlichen Verschmutzung, die ihnen unter den früheren Verhält
nissen drohte. Nach der kurzen Zeit des Wirkens der Wohnungsfürsorgcanstalt 
läßt sich ein abschließendes Urteil allerdings noch nicht abgeben; fest steht aber 
schon jetzt, daß bei weitem die Mehrzahl der eingewiesenen Familien in absehbarer 
Zeit wieder so weit gebessert und gefestigt sein wird, daß man sie ohne Bedenken 
auf eigene Füße stellen und ihnen auch ihre Kinder ohne Sorge um ihre Entwick
lung wieder anvertrauen kann.

Um den erzieherischen Erfolg nicht zu gefährden, werden die entlassenen 
Familien auch nach der Entlassung weiter betreut. Dies geschieht bei Hilfsbedürftig
keit durch den Außendienst des Fürsorgeamts, in anderen Fällen soll die NS.- 
Fraucnscliaft herangezogen werden.

Die Wohnungsfürsorgeanstalt soll ein Filter sein, in dem nur das völlig Wertlose 
zurückbleibt. Es ist selbstverständlich, daß die Behandlung dieses Restes von un
verbesserlichen Asozialen dann kein Problem mehr ist. Ist der Leiter der Wohnungs
fürsorgeanstalt nach längerer Betreuung einer Familie zu der Überzeugung gekommen, 
daß keine Besserung möglich ist, dann muß diese Familie die Wohnungsfürsorge
anstalt verlassen; sie kann dann nur noch in einer Baracke untergebracht werden, 
bekommt keine Barunterstützung mehr im Falle der Hilfsbedürftigkeit, und alle 
Leistungen für sie werden eingestellt oder auf das zur Fristung des Lebens Not
wendigste begrenzt. Sollten sich einzelne gutartige Kinder in einer solchen Familie 
befinden, so werden sie durch das Jugendamt anderweitig untergebracht.

Ich bin überzeugt, daß mit den geschilderten Maßnahmen zur Erziehung der 
Asozialen in Bremen alles irgend Erreichbare gesichert ist. Wenn auch die innere 
Einstellung der Asozialen nicht leicht gewandelt werden kann, so empfinden sic doch 
hinter der ständigen Beeinflussung von Mensch zu Mensch, der strengen Zucht in 
Arbeit und Lebensführung den unbeugsamen Willen des Staates, Pflichterfüllung 
und Einfügung in die Volksgemeinschaft auch von ihnen zu erzwingen. Die zunächst 
vielleicht nur äußerliche Gewöhnung an Arbeit, Sauberkeit und Ordnung bildet das 
Fundament, auf dem weiter aufgebaut werden kann. Der beste Beweis für den 
Erfolg und der schönste Lohn für aUe Erziehungsmühen an den Asozialen ist die 
gesunde Entwicklung ihrer Kinder, die der Verwahrlosung entrissen, in einer ge
ordneten Familiengemeinschaft hcranwachsen können.
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' Arbeitsfarsorgerlsche Maßnahmen far Asoziale.

Von Amtmann Widulski, Flensburg. "

Die Zahl der asozialen arbeitsfähigen Unterstützungsempfänger ist im allge
meinen nicht groß. Bei intensiver Arbeit wird es sicherlich gelingen, noch eine 
Anzahl asozialer Personen an eine gerechte und sinnvolle Lebensweise zu gewöhnen. 
Bei Fehlschlägen dürfen wir nicht übersehen, daß ein großer Teil dieses Personen
kreises viele Jahre hindurch erwerbslos gewesen ist und längere Zeit zur Einordnung 
braucht.

Die den Fürsorgeverbänden zur Verfügung stehenden gesetzlichen Mittel sind 
im § 19 FV. festgelegt. Asoziale sollten grundsätzlich über Pflichtarbeit in Fürsorge
arbeit und dann in Freiarbeit kommen.

/-V

Die Pflichtarbeit muß 30—40 Std. wöchentlich umfassen, denn nur so ist 
tatsächlich eine Prüfung des Arbeitswillens möglich. Für jeden Trupp muß ein 
energischer Truppführer vorhanden sein, der ein Maß für die zu leistende Arbeit 
findet und auch übersehen kann, was der einzelne leistet. Die Herausnahme der 
Asozialen aus den sonstigen Pflichtarbeitern und Zusammenfassung in besonderen 
Trupps ist abzulehnen, weil hierbei das richtige Arbeitsmaß verlorengeht. Der 
Asoziale soll aber dazu gebracht werden, das gleiche wie die übrigen Pflichtarbeiter 
zu leisten. Tut er dies nach einer gewissen Arbeitszeit nicht, dann wird zu prüfen sein, 
ob gegen ihn nach § 20 FV. vorgegangen werden soll. Das Sächsische OVG. hat in 
neuerer Zeit ein Urteil dahin gefällt, daß zur Arbeitsablehnung nicht unbedingt die 
Weigerung zur Arbeitsaufnahme erforderlich ist, sondern bereits ein solches Verhalten 
genügt, das die Arbeitsleistung ausschließt. An der Anwendbarkeit dieser Vorschrift 
ändert es auch nichts, wenn es sich um eine von der Behörde auferlegte Pflicht
arbeit handelt.

Die Pflichtarbeiter, die ihren Arbeitswillen gezeigt haben, dürfen nicht zu lange 
in Pflichtarbeit bleiben. Es besteht sonst die Gefahr, daß sie sich an diesen Zustand 
gewöhnen und ihre Bedürfnisse entsprechend einschränken und im übrigen jede 
Gelegenheit benutzen, sich beim Wohlfahrtsamt oder bei der NSV. zusätzlich 
unterstützen zu lassen unter Betonung, daß sie Pflichtarbeit leisten. In Flensburg wird 
auf Antrag eine ordentliche Hose oder Jacke gegen sofortige Zahlung von 1 RM 
gegeben, außerdem nur Holzschuhe, dies reizt zu öfteren Anträgen nicht an.

Einreihung in Fürsorgearbeit bedeutet ein weniger starkes Abhängigkeits
gefühl von der Fürsorge. Das ist auch der Zweck, denn weder Pflicht- noch Fürsorge
arbeit 6ind ein Ziel, sondern nur ein Weg, nämlich zur freien Arbeit. Eine 48stündigc 
Arbeitszeit ist nicht zu empfehlen. Gerade der asoziale Unterstützungsempfänger 
soll danach trachten, in freie und voll bezahlte Arbeit zu kommen. Dieses Gefühl 
geht verloren, wenn nicht auch ein Unterschied im Lohn vorhanden ist. Zweck
mäßig werden die Arbeitsstunden nach der Familiengröße abgestuft. Leistet er 
zufriedenstellende Arbeit, dann ist mit allen Mitteln durch persönliche Verhandlungen 
mit dem Arbeitsamt die Unterbringung in freie Arbeit oder Notstandsarbeit zu 
erreichen.

Vom finanziellen Standpunkt aus gesehen ist es billiger, auch den asozialen 
Unterstützungsempfänger möglichst sofort in freie Arbeit zu vermitteln. Ich halte 
dies aus erzieherischen Gründen nicht für richtig, und bei einer ganzen Reihe wird cs 
bestimmt zum Schaden ausschlagen. Sie werden wegen geringer Arbeitsleistungen 
oder aus sonstigen Gründen bald wieder entlassen. Sperrfristen werden vom Arbeits
amt verhängt, die Krankenkassen werden ausgenutzt, das Wohlfahrtsamt muß 
helfen. Kurzum, das uns allen wohlbekannte Spiel wiederholt sich. Der Asoziale 
war eben innerlich noch nicht reif, sich vorbehaltlos in die Arbeit einzureihen. Und 
wenn wir uns dann die Rechnung besehen, dann hat die Allgemeinheit in diesem 
Falle mehr Kosten getragen, als wenn der Betreffende Pflicht- und Fürsorgearbeit 
durchlaufen hätte. Ich bin mir klar, daß wir nicht einen hundertprozentigen Erfolg 
auf diesem Wege erreichen werden. Aber gelingt cs nur bei einem Bruchteile, sie in 
Dauerarbeit zu bringen, so ist unsere Mühe gelohnt.

Bei Schwierigkeiten in Fürsorge- und Pflichtarbeiten muß gelegentlich die 
Methode geändert werden. In Werkheimen und Holzzerkleinerungsanstalten ist
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eine bessere Kontrolle möglich als in den Außenarbeiten. Auf keinen Fall aber darf 
hier die Arbeit leicht gemacht werden. Der Unterstützungsbetrag muß durch 
Akkordarbeit verdient werden. So halten wir es seit Jahren in unserer Holz
zerkleinerungsstelle. Das Mittel ist bei den Unterstützungsempfängern wenig beliebt, 
führt aber zu guten Erfolgen. Nach einer gewissen Zeit und genügender Arbeits
leistung kann dann Rückverweisung in die alte Arbeitsstelle erfolgen. Ledige, 
planlos Zugezogene, Wanderer, Alu- oder Kru-Empfänger mit wiederholten Sperr
fristen werden grundsätzlich nur der Holzzerkleinerungsstelle zugewiesen. Ledige 
Wanderer werden immer mehr in die Arbeitsanstalt Riclding überwiesen. Alle BFV. 
müßten nach ähnlichen Methoden arbeiten, dann werden diese asozialen Elemente 
bald merken, daß sie sich einreihen müssen.

Ich halte es auch für notwendig, daß die NSV. gebeten wird, etwaige Hilfs
maßnahmen für Asoziale nur im Einvernehmen mit dem Wohlfahrtsamt zu er
greifen. An der Bewilligung oder Ablehnung zusätzlicher Hilfe sollen die Asozialen 
merken,wie sie vomVolksganzen gewertet werden. Auch die Kirchengemeinden sind ent
sprechend zu unterrichten. Trinker und andere Süchtige sind den Arbeitsgemein
schaften für Süchtige zu melden. Schlagen all diese Erziehungsmethoden fehl, 
dann muß ohne jede Rücksichtnahme von den Mitteln Gebrauch gemacht werden, 
die uns zur Verfügung stehen. Das nächstliegende ist die Anwendung des § 20 FV. 
Leider sind die preußischen Ausführungsbestimmungen sehr umständlich. Ein 
wirklicher Erfolg kann nur dann erreicht werden, wenn schnell und sicher zugegriffen 
wird. Die BFV. werden wohl sowieso nur dann zu solcher Maßnahme greifen, wenn 
wirklich alle anderen Mittel fehlschlugen. Nichts ist aber mehr zu fürchten als ein 
Freispruch, der dann zugleich als Freibrief sich auswirkt.

Weiter kann mit Hilfe der einschlägigen Bestimmungen des § 361 StGB, vor
gegangen werden. In schwereren Fällen ist dabei der Antrag auf Sicherungsverwah
rung zu stellen. Bei Trinkern und sonstigen Süchtigen ist ein Antrag auf Entmün
digung zu stellen und Anstaltsunterbringung durchzuführen. Da die Durchführung 
eines Entmündigungsverfahrens längere Zeit dauert, muß zunächst der Antrag auf 
vorläufige Entmündigung gestellt werden. Dieser ist schnell zu erhalten und genügt 
in einer Anzahl von Fällen, den Trinker zur Besinnung zu bringen und ihn zur Auf
nahme oder Fortführung der Arbeit zu veranlassen. Sonst genügt der Beschluß auf 
vorläufige Entmündigung auch zur Anstaltsunterbringung. Die Unterbringungs
kosten nach § 20 FV. gelten leider nicht als Fürsorgekosten. Trotzdem sollte kein 
Verband aus finanziellen Gründen die Unterbringung unterlassen, da der erzieherische 
Wert für das Volksganze höher anzuschlagen ist. Es muß aber eine neue Fassung 
des § 20 FV. gefordert werden, die eine schnellere Unterbringung in Anstalten er
möglicht.

Zum Schluß möchte ich mich noch bestimmten Gruppen der Asozialen besonders 
zuwenden:

Die Prostituierten beziehen kaum Unterstützung; sie verursachen aber oft 
den Gemeinden und BFV. große Kosten durch Ausheilung von Geschlechtskrank
heiten in Krankenhäusern. Im vorgeschrittenen Lebensalter wird sehr schwer mit 
einer Lebensänderung zu rechnen sein, es sei denn, daß Krankheiten ihren Körper 
zerstört haben. Dann sind sie aber auch arbeitsunfähig, so daß sie bei unseren 
Betrachtungen ausscheiden müssen. Für die Jüngeren müssen die Pflegeämter 
ihre Arbeitskräfte einsetzen. Leider bieten die bestehenden Bestimmungen wenig 
Aussicht auf Anstaltsuntcrbringung. Das Gesetz zur Bekämpfung der Geschlechts
krankheiten enthält wohl verschiedene Strafbestimmungen, die aber nicht dazu 
geeignet sind, diese asozialen Frauen auf einen ordentlichen Lebensweg zurückzu
führen. Auch § 361 S. 6 StGB, bietet keine Handhabe. Handelt es sich um eine 
minderjährige Prostituierte, die vernünftige Eltern hat, dann kann ein Hinweis, 
daß mit Zustimmung der Eltern Unterbringung in eine Anstalt erfolgen wird, wir
kungsvoll sein. Einen solchen Fall konnten wir mit Erfolg durchführen. Bei 
anderen wird zu prüfen sein, ob wegen Geistesschwäche Entmündigung beantragt 
werden kann, dann muß mit Hilfe des Vormundes Einweisung in Arbeit versucht 
werden.
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Mütter, die in einem eheähnlichen Verhältnis leben und ihre Kinder unterstützen 
lassen, müssen zur Arbeitsaufnahme angehalten werden. Notfalls müssen sie zu
nächst seihst unterstützt und in Pflichtarbeit genommen werden.

Die Zigeuner sind ihrer ganzen Veranlagung nach als asozial anzusprechen. 
Nach unseren Erfahrungen sind die Flensburger seßhaften Zigeuner allerdings nicht 
arbeitsscheu. Sie haben ihre Pflichtarbeiten ordentlich ausgeführt und sich nach be
zahlter Arbeit gedrängt. Allgemein werden 6ie auf ihren Handel zu verweisen sein. In 
Einzelfällen wird es durch Verhandlungen mit den Arbeitsämtern möglich sein, sie 
in freie Arbeit unterzubringen.

Alu- oder Kru-Empfänger, über die Sperrfristen verhängt werden, 
können nicht ohne weiteres als asozial angesehen werden, zum mindesten nicht bei 
der ersten Sperre. Wir bringen sie aber auf jeden Fall sofort in Pflichtarbeit bei 
Kürzung der Unterstützung. Bei wiederholter Verhängung von Sperrfrist sind es 
meistens alte Bekannte der Wohlfahrtsämter. Hier muß durch ein offenes und 
ernstes Wort den Betreffenden ihre Pflicht klargemacht werden. Mündliche Beleh
rung ist als Erziehungsmittel dem Schreiben vorzuziehen.

Arbeitsfähige Wanderer sind grundsätzlich nicht zu unterstützen, sondern 
sofort zum Arbeitsamt zu verweisen. Auf keinen Fall darf Unterstützung ohne 
Arbeitsleistung gegeben werden.

Planlos zugezogene Personen können nicht immer als asozial bezeichnet 
werden. Am Wegzugsorte muß aber durch Nachfrage erforscht werden, weshalb 
sie verzogen sind, und danach sind die zu treffenden Maßnahmen einzurichten. 
Planlos zugezogene Landarbeiter müssen wohl in den meisten Fällen als asozial 
angesprochen werden, da sie mit der Aufgabe ihrer Arbeit dem Willen der Regierung 
entgegengearbeitet haben. Durch Verhandlungen mit dem Arbeitsamt muß ihre 
möglichst schnelle Rückführung veranlaßt werden. Bei Weigerung sollte man zur 
Anstaltsuntcrbringung oder Strafanzeige wegen Arbeitsverweigerung schreiten.

Im Laufe der letzten Jahre sind manche Wohlfahrtsunterstützte als Alu- und 
Kru-Empfänger zum Arbeitsamt übergewechselt. Zur Prüfung des Arbeitswillens 
haben die Arbeitsämter aber keine Möglichkeiten. Wir haben mit gutem Erfolg dem 
Arbeitsamt Pflichtarbeiterplätze zur Verfügung gestellt. Die Arbeitsunlustigcn 
unter den vom Arbeitsamt unterstützten Asozialen werden besonders überwacht. 
Wir haben ein großes Interesse daran, solche Pflichtarbeiterplätze dem Arbeitsamt 
zur Verfügung zu stellen, weil wir sonst leicht Gefahr laufen, belastet zu werden. 
In einem Aufsatz in der Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege 12. Jahrgang Nr. 5 
vom August 1936 S. 234,236 teilt Herr Stadtrat Ettwein- Stuttgart mit, daß in Stuttgart 
nach einer Vereinbarung zwischen Arbeitsamt und Wohlfahrtsamt das Arbeitsamt 
Arbeitszuweisung an asoziale Alu- und Kru-Empfanger ablehnt, die Unterstützung 
in Form von Sachleistung gewährt oder die Unterstützung dem Wohlfahrsamt zur 
teilweisen Deckung von Anstaltskosten überweist.

In der praktischen Arbeit des Wohlfahrsamtes sind die asozialen arbeitsfähigen 
Personen möglichst von einer Stelle zu betreuen, um stets einen genauen Über
blick über diese Personen zu haben. Wesentlich in der ganzen Arbeit ist ein 
enges Zusammenarbeiten mit dem Arbeitsamt. Viel schreiben hat hier wenig Erfolg. 
Mündliche Aussprachen führen schneller zum Ziel. Bei der heutigen günstigen 
Arbeitsmarktlage werden die Arbeitsämter auch geneigt sein, selbst in schwierigen 
Fällen Arbeitszuweisungen vorzunehmen, besonders auch dann, wenn Erfahrungen 
über den Arbeitswillen vorliegen.

Die Ausführung der Pflicht- und Fürsorgearbeiten liegt meistens in den Händen 
der Bauämtcr. Das Wohlfahrtsamt muß daher zu diesen Stellen engste Fühlung 
halten, um die Erfahrungen der Bauämter mit diesen Volksgenossen in der täglichen 
Arbeit zu verwerten. Ein wirklicher Erfolg in den Maßnahmen für Asoziale ist nur 
von dem Bewahrungsgesetz zu erwarten, das die Asozialen abschrecken und sic ver
anlassen wird, sich in die Volksgemeinschaft einzureihen.
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Angtaltejfiiflfllgfl für Asoziale.
Vnn Direktor Steigertnhl. Hflmhnrg.

In der Wirtschaftskrise wurde in den letzten Jahren vor der Machtübernahme 
mit dem Streben nach Verbilligung der Wohlfahrtspflege von manchen Stellen die 
Parole zum Abbau der Anstaltspflege gegeben. Die ganze Zeitrichtung war damals 
keineswegs anstaltsfreundlich. Die Uberbetonung der persönlichen Freiheit verträgt 
sich nicht mit dem in Anstalten selbstverständlichen Gemeinschaftsgedanken. 
Überdies waren viele damaligen Musteranstalten unpraktisch und teuer.

Inzwischen ist der Wert der Anstaltsfürsorge wieder allgemein anerkannt 
worden. In den älteren Anstalten Anden wir noch eine echte Anstaltsgemeinschaft 
und sparsame Grundhaltung. Die Fürsorgeanstalten haben Spezialisierung möglichst 
vermieden und beschäftigen als Sammelanstalten die arbeitsfähigen Insassen 
mit Arbeiten für die arbeitsunfähigen Insassen. In diesen Anstalten ßndet sich nicht 
eine planlose Mischung aller Insassentypen, sondern sie sind, wie etwa in Hamburg, 
in verschiedenen Anstaltsteilen oder Stationen untergebracht; aber die Betriebe 
sind wirtschaftlich und verwaltungsmäßig miteinander verknüpft.

Von den staatlichen W ohlfahrtsanstalten in Hamburg ist eine Serie von Bildern 
zusammengestellt, die die einzelnen asozialen Insassentypen darstellen. Da sind 
zunächst die Wanderer, die nicht auf die Landstraße gehören. Nicht nur Alte, 
sondern auch Jüngere gehören in die Anstalt, bei denen klar erwiesen ist, daß ihre 
Wanderlust nicht zur Arbeitsaufnahme und geordnetem Leben führt. Sie werden 
meistens über § 13 FV. eingewiesen und bleiben in der Anstalt, weil sie wissen, 
daß ihnen sonst die Anwendung schärferer Bestimmungen droht.

Ein weiterer Typ sind die alten Prostituierten. Sie gehören als ständige 
Ansteckungsquelle in die Anstalt genau wie die jungen, die sich nicht den sitten
polizeilichen Anforderungen fügen.

Die Schwachsinnigen werden in Preußen in verhältnismäßig teuren Heil- 
und Pflegeanstalten untergebracht. In Hamburg sind harmlose Geisteskranke und 
Schwachsinnige in den staatlichen Wohlfahrtsanstalten untergebracht, manche auf 
Grund § 13 FV., viele nach Entmündigung durch den Vormund. Es ist ein be
sonders günstiger Umstand in Hamburg, daß durch Zusammenfallen von BFV. 
und LFV. Schwierigkeiten der Finanzierung fortfallen. Die Beamten der Fürsorge, 
der Polizei, der Psychiatrie und der Strafjustiz arbeiten einheitlich zusammen. Die 
von der Fürsorgebehörde eingerichtete Sammelvormundschaft sichert die Durch
führung der Anstaltsbewahrung. In Sonderfällen wird auch der § 22 des Ham- 
burgischen Polizeigesetzes zu Hilfe genommen.

Arbeitsscheue junge Menschen, die ihr Wandertrieb wurzellos bleiben läßt 
und die sich als unstet und unzuverlässig erweisen, Anden sich als weitere Anstalts
typen. Sie kommen über § 13 FV. oder § 6 BGB., auch wohl über § 20 FV. in 
geschlossene Fürsorge. Jedoch ist mit dieser letzten Bestimmung wenig anzufangen. 
Voraussetzung ist Arbeitsfähigkeit und eine beharrliche Ablehnung von Arbeit. 
Nimmt der Unterstützte unter Druck Arbeit an oder zeigt er sich vorübergehend 
zahlungswillig, so sehen die einweisenden Stellen nur zu leicht von dem Einweisungs
beschluß ab. Überdies ist die Dauer der Unterbringung in Hamburg zunächst auf 
ein Jahr beschränkt.

An den trunksüchtigen Insassen lassen sich durch sinnvolle Arbeit aus
gezeichnete Erfolge erzielen. Die Fürsorgeanstalten haben durchweg bessere Ar
beitsgelegenheiten als der Strafvollzug. Wir können auch die Konflikte mit der 
freien Wirtschaft vermeiden, we.l wir die Arbeitskraft der Arbeitsfähigen für die 
Arbeitsunfähigen einsetzen.

Außer diesen Asozialen Andet ‘ich in unseren Anstalten der Typ der vollsozialen 
dementen alten Leute. Hier ist ein Problem der Zukunft gegeben; bei der drohenden 
Überalterung unseres Volkes müssen wir dafür sorgen, genügend Plätze für diese 
Personen zur Verfügung zu haben.

Gegen die Anstaltsfürsorge werden in der Hauptsache zwei Einwürfe erhoben, 
mit denen es sich auscinanderzusetzen gilt. Die für die Einweisung zuständigen 
Stellen scheuen noch vielfach eine Einweisung in eine Fürsorgeanstalt, weil die 
Kosten zu hoch seien. Dabei wird zu wenig beachtet, daß hohe Aufwendungen
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entstehen durch Aufnahme in Entbindungsanstalten, durch Gerichtskosten, Straf
vollzug und durch Aufenthalt in den Heil- und Pflegeanstalten. Auch in der offenen 
Fürsorge entstehen durch Büroarbeit und Hausbesuche nicht unerhebliche Kosten. 
In den Fürsorgeanstalten wird so billig als möglich gewirtschaftet. Es ist möglich, 
die Verpflegung für 45—55 Rpf. zu liefern. Von hohen Kosten der Anstaltsfürsorge 
kann bei diesen Sätzen nicht gesprochen werden.

Als ein zweiter Einwand wird geltend gemacht, warum nicht die billigere 
Familienpflege mehr gepflegt werde. Wir haben aber in jahrzehntelanger Arbeit die 
Erfahrung gemacht, daß gute Koststellen auch brauchbare, leicht lenkbare 
Pfleglinge haben wollen, die wir nicht haben. Schlechte Koststellen aber taugen 
nicht für die schwierigen Insassen. Die Familienpflege ist wohl für den Einzelfall 
brauchbar, die Berechnung im großen können wir niemals darauf aufbauen.

Zur Verbilligung unserer Maßnahmen gegen Asoziale und Antisoziale sollte 
der § 42 d IV StGB., der die Unterbringung Arbeitsscheuer in einem Asyl zuläßt, 
nicht unbeachtet bleiben, weil er die Aufnahme in teuren Arbeitshäusern erspart. 
Zur Ersparung hoher Kosten der Sicherungsverwahrung wurden in Hamburg Siche
rungsverwahrte nach § 42 H StGB, bedingt entlassen und in Farmsen billiger in 
fester Station untergebracht.

Auch eine billig arbeitende Trinkerheilstätte ist in Farmsen. Ihre Arbeit beruht 
vor allem auf dem Arbeitsprinzip. Die Aufenthaltsdauer ist auf mindestens 9 Monate 
bemessen, und nur der Sammelvormund kann in sie einweisen und entlassen. Da
neben besteht in der Zweiganstalt Arensch eine strafrechtliche Trinkerheilanstalt 
gern. § 42 StGB., in die der Richter einweist.

Besonders schwierig gestaltet sich die Anstaltsfürsorge für Familien. Auch 
Hamburg hat eine Wohnungsfürsorgeanstalt. Bei solch einem Familienobdach muß 
immer der Gefahr entgegengearbeitet werden, daß die Familien sich nicht zu wohl 
dort fühlen. Dafür sorgt bei uns eine strenge Hausordnung.

Auch Hamburg schreckt nicht davor zurück, unerziehbare Familien zu trennen. 
Taugt der Mann nichts, so wird er nach Farmsen eingewiesen und Frau und Kinder 
im Obdach untergebracht. Taugen weder Mann noch Frau, so werden sie getrennt 
in Anstaltspflege genommen und die Kinder in Anstalten des Jugendamts untergebracht.

Die Anstaltsfürsorge für Asoziale wird in Hamburg schon jetzt so durchgeführt, 
als ob wir das Bewahrungsgesetz hätten. Die Hauptaufgabe des Bewahrungsgesetzes, 
die Regelung der Kostenfrage und der Zusammenarbeit der beteiligten Stellen, ist 
schon bei uns gelöst. Wichtig ist vor allem der Kampf gegen die Behördenzersplitte
rung. Die finanziellen Erwägungen müssen von den Außenstellen in die Anstalten 
verlegt werden; nur noch billig arbeitende Anstalten mit der genügenden Arbeits
gelegenheit für ihre Insassen dürfen Beachtung finden.

Bewegung und Volk in der lVohlfahrtsarbeit

Ans d' T NSV.
Zwischen der NS.- Volkswohlfahrt e. V. 

und dem Deutschen Roten Kreuz ist 
eine Vereinbarung über den Einsatz von 
Schwestern des Deutschen Roten Kreu
zes in NS.-Gemeindepflegestationen ge
troffen worden. Danach stellt das Deut
sche Rote Kreuz der NSV. geeignete 
Schwestern für die Ausübung der Ge- 
meindepflege zur Verfügung. Die Schwe
stern müssen der Schwesternschaft des 
Deutschen Roten Kreuzes angehören und 
im Besitze des Ausweises für staatlich 
anerkannte Krankenpflegepersonen sein. 
Sie werden von der NSV. im Einver
nehmen mit dem Deutschen Roten 
Kreuz in ihre Gemeindepflegestationen

eingesetzt und unterstehen dann in allen 
dienstlichen Angelegenheiten der NSV., 
insbesondere der NSV.-Gauvertrauens
schwester.

Der NS.-Volksdienst, das Organ des 
Hauptamtes für Volks Wohlfahrt, er
scheint mit Beginn des 5. Jahrganges in 
neuem Gewand. Das Format ist kleiner 
und handlicher geworden. Damit hat 
nun auch äußerlich eine Entwicklung 
ihren Ausdruck gefunden, die in den letz
ten Monaten dahin geführt hatte, den 
NS.-Volksdienst zu einem wissenschaft
lichen Fachblatt auszubauen, das dazu 
bestimmt ist, die grundsätzliche Ausrich
tung der völkischen Wohlfahrtspflege fort-
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laufend zu erläutern, theoretisch zu ergän
zen und nach außen bewußt zu vertreten.

Aus dem WHW.
Die Spendenfahrkarten zugunsten des 

Winterhilfswerks, die durch die deut
schen Fahrkartenausgaben den Reisen
den zugänglich gemacht wurden, erfreu
ten sich regen Zuspruchs. Gern benutz
ten zahlreiche reisende Volksgenossen die 
Gelegenheit, auch auf diesem Wege dem 
Winterhilfswerk des Deutschen Volkes 
einen Betrag zu spenden. Der Verkauf 
der Spendenfahrkarten erbrachte im 
Vorjahre insgesamt einen Betrag von 
rund 347 000 RM.

Die Deutsche Reichsbahn stellt auch 
in diesem Winter ihre Fahrkartenaus
gaben in den Dienst des Winterhilfs
werks und ermöglicht wiederum ihren 
Reisenden den Erwerb von Spenden
karten. ,

Die Deutsche Reichspost hat zum Win
terhilfswerk 1937/38 eine Reihe von Son
derpostwertzeichen herausgebracht, de
ren Verkaufserlös zum Teil dem Winter
hilfswerk zugeführt wird. Die neuen 
WHW.-Briefmarken gleichen im Format 
den entsprechenden Marken des Vor
jahres und zeigen im Markenbild neben 
dem postalischen Wert den Betrag an, 
den der Erwerber dem Winterhilfswerk 
spendet. Der vollständige Satz umfaßt 
neun Werte mit verschiedenen Bildern 
aus der deutschen Schiffahrt. Die Marken 
besitzen Gültigkeit bis zum 30. Juni 1938. 
Der Vertrieb, der am4. November d. J. ein
gesetzt hat, erfolgt bis zum 31. März 1938.

Außerdem wird am 22. November d. J. 
noch eine besondere WHW.-Postkarte er
scheinen, deren Wertzeichen ebenfalls ein 
schönes Schiffsbild zeigt.

Die bekannten Wunschkonzerte des 
Deutschlandscnders werden auch in 
diesem Winter durchgeführt.

Das erste Wunschkonzert seit Beginn 
des neuen Winterhilfswerks fand am 
24. Oktober d. J. statt und dauerte über 
5 Stunden. 898 Namen wurden durch
gegeben und 59 Wunschstücke gespielt. 
13464,37 RM gingen an Geldspenden ein. 
Die Sachspenden erreichten einen Wert 
von 2437,25 RM. Zuzüglich der gespen
deten Devisen betrug der Gcsamterlös 
16 283,47 RM.

Die bisherigen neun Wunschkonzerte 
zugunsten des Winterhilfswerks erfüllten 
unter Berücksichtigung der eingegange

nen Sammelspenden etwa 445 000 Hörer
wünsche. Sie erbrachten für das Winter
hilfswerk eine Summe von über 127 000 
Reichsmark. Dieser Betrag ist um so 
höher einzuschätzen, als er sich zum 
überwiegenden Teil aus kleinsten Spenden 
zusammensetzt. *

Das Winterhilfs werk des Deutschen 
Volkes 1937/38 wird wieder sein Augen
merk auf die Betreuung der Kleinrentner 
richten. Bei der Gruppe der Kleinrentner 
handelt es sich im wesentlichen um beson
ders bedürftige alte Leute, die von sich aus 
schwerlich zur Besserung ihrer wirtschaft
lichen Lage beitragen können und auf 
die Unterstützung des Staates und des 
Winterhilfs Werkes angewiesen sind. Es 
wird vor allem darauf ankommen, die 
Angehörigen dieser Gruppe über die üb
lichen Zuwendungen des Winterhilfs
werks hinaus mit Bekleidung und Liebes
gabenpaketen zu unterstützen und sie 
bei Veranstaltungen unterhaltender Art 
bevorzugt zu berücksichtigen.

Die Stellung des Blockwalters der 
NSV. ist für die Betreuung durch das 
Winterhilfs werk von erheblicher Bedeu
tung. Der Blockwalter prüft die Unter
stützungsanträge und unterrichtet sich 
laufend darüber, ob die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Betreuten sich während 
der Dauer des WHW. geändert haben. 
Zwischen ihm und den Hilfsbedürftigen 
ist ein Vertrauensverhältnis unerläßlich. 
Bedürftige Volksgenossen sollen sich mit 
ihren Sorgen und Nöten an ihn wenden. 
Der Blockwalter soll ihnen ofTenes Gehör 
und volles Verständnis entgegenbringen 
und ihnen mit Rat und Aufklärung zur 
Seite stehen.
Bei weiblichen Personen, insbesondere bei 
alleinstehenden Frauen,Müttern,Schwan- 
geren und weiblichen Kranken, unter
stützt den Blockwalter nach Möglichkeit 
eine geeignete Frau.

Die zweite Reichsstraßensammlung 
des Winterhilfs werks 1937/38 fand am 
6. und 7. November d. J. statt. SA.-, 
SS.- und NSKK.-Männer verkauften 12 
verschiedene Abzeichen, die aus Leicht
metallmagnesium hergestellt wurden und 
außer einem Halbedelstein eines der 12 
Tierkreiszeichen in erhabener Prägung 
zeigten. Die Halbedelsteine stammten 
aus Idar-Oberstein, das auch die Steine 
zu dem vorjährigen Novemberabzeichen 
des WHW. lieferte.
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Wohlfahrtsarbeit der deutschen Gemeinden

Änderung der PrAVFV.
(Krüppelfürsorge, Siechenfiirsorge).
Das Preußische Gesetz vom 24. 9. 1937 

(GS. S. 103)1) bringt die schon 6eit lan
gem erwartete Anpassung der Rechts
lage in der Krüppelfürsorge an die Be
dürfnisse der Praxis. Nachdem das 
Bundesamt für das Heimatwesen in sei
nem Urteil vom 11. 12. 1934 den § 6 
PrAVFV. aus der Entstehungsgeschichte 
des Preußischen Krüppelfürsorgegesetzes 
vom 6. 5. 1920 (GS. 3. 280) heraus dahin

dens der Aufnahme in einer mit den 
besonderen Einrichtungen der Krüppel
behandlung ausgestatteten Anstalt be
dürfen.

Da somit die Fürsorge für sieche Krüp
pel den Bezirksfürsorgeverbänden end
gültig auferlegt war, erscheint es nicht 
mehr gerechtfertigt, den Landesfürsorge
verbänden noch weiterhin die Möglich
keit zu geben, die gesamte Siechenfür- 
sorge an sich zu ziehen. Durch das 
Gesetz vom 24. 9. 1937 wird daher 
gleichzeitig die dies zulassende Bestim-

msicheif^eer^wisc^en^B^l^hen^anstalts- “un8 de9 § 9 PrAVFV., die im übrigen
machen sei 
pflegebedürftigen Krüppeln, bei denen 
klinische Behandlung in einer orthopä
dischen Klinik oder Schul- oder Berufs
ausbildung in Lehrwerkstätten oder Be
schulung und Erziehung in einem An
staltsbetrieb erforderlich ist, und solchen 
an6taltspflegebedürftigen Krüppeln, die 
in einem Krankenhause, Alters- oder 
Siechenheim ohne besondere Einrichtung 
in gewöhnlicher Form die erforderliche 
Pflege Anden können, hatten die Bezirks- - 
fürsorgeverbände vielfach den Versuch

niemals praktische Bedeutung erlangt 
hat, aufgehoben.

Um die Angleichung der PrAVFV. an 
die jeweils etwa eintretenden Änderun
gen der RFV. zu erleichtern, gibt das 
Gesetz dem Reichs- und Preußischen 
Minister des Innern die Ermächtigung, 
etwa weiterhin erforderliche Änderungen 
im Verordnungswege im Einvernehmen 
mit den beteiligten Fachministern vor- 
-eunehmen.V

gemacht, ihre Alters- und Siechenheime / Dienstanweisung für die Vorsteher 
auf Kosten des Landesfürsorgeverbandes «nd Pfleger der Fürsorgebezirke in der
zu entleeren und ihre Siechen in die v | ° Stadt Leinzhr.
Krüppelfürsorge zu überführen. Ein \l

Stadt Leipzig.
AVI . Allgemeines.

§1
Di€offentliche Fürsorge hat nach den 

Reichsgrundsätzen über Voraussetzung, 
Art und Maß der öffentlichen Fürsorge 
die Aufgabe, dem Hilfsbedürftigen den 
notwendigen Lebensbedarf zu gewähren.

§ 2
Hilfsbedürftig ist, wer den notwendi

gen Lebensbedarf für sich und seine 
unterhaltsberechtigten Angehörigen nicht 
oder nicht ausreichend aus eigenen 
Kräften und Mitteln beschaffen kann 
und ihn auch von anderer Seite, ins
besondere von Angehörigen, nicht erhält.

§ 3 x
Die Fürsorge muß die Eigenart der 

Notlage berücksichtigen und rechtzeitig 
einsetzen, der Notlage nachhaltig ent
gegenwirken und verhüten, daß vor
übergehende Not zu dauernder wird. 
Sie soll den Hilfsbedürftigen tunlichst in

zu
derartiges auf Grund der bisherigen 
Rechtslage nicht zu beanstandendes Ver
fahren entsprach jedoch nicht den prak
tischen Erfordernissen sparsamster Ver
wendung öffentlicher Mittel auf dem 
Gebiete der Heilfürsorge. Die Neufas
sung des § 6 Abs. 1 PrAVFV. schließt 
daher sieche Krüppel, deren Verkrüppe
lung auf einem Ältersleiden beruht und 
bei denen nach der Art ihres Leidens 
keine Aussicht auf Besserung und Her
stellung der Erwerbsfähigkeit besteht, 
von der Aufnahme in die eigentliche 
Krüppclanstalt aus und überträgt ihre 
Betreuung dadurch ausschließlich den 
Bezirksfürsorgeverbänden, indem sie die 
Verpflichtung der Landesfürsorgever
bände für Bewahrung, Kur und Pflege 
hilfsbedürftiger Krüppel, die in Anstal
ten uncergebracht werden müssen, auf 
Minderjährige und auf solche Personen 
beschränkt, die nach der Art ihres Lci-

l) Vgl. DZW. XIII S. 375.
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den Stand setzen, 6ich und seinen unter
haltsberechtigten Angehörigen den Le
bensbedarf selbst zu beschaffen (Hilfe 
zur Selbsthilfe), und 6ie kann eingreifen 
zur Verhütung drohender Hilfsbedürf
tigkeit, besonders um Gesundheit und 
Arbeitsfähigkeit zu erhalten.

§ 4
(1) Die Hilfe kann in Geld, Sachlei

stung oder persönlicher Hilfe bestehen 
und in offener oder geschlossener (An- 
stalts-) Pflege gewährt werden.

(2) Die Fürsorge erfüllt diese Aufgabe 
als offene Pflege,

indem sie den Bedürftigen in seinem 
Haushalt aufsucht und mit dem zur 
Behebung seiner Notlage Erforder
lichen versieht, 

als geschlossene Pflege,
indem sie den Hilfsbedürftigen in 
eine Anstalt aufnimmt, wo er mit 
allem Nötigen versorgt wird.

(3) Weil die offene Fürsorge das Selbst
erhaltungsstreben des Hilfsbedürftigen 
am besten wahrt und pflegt, ist ihr, so
weit möglich, der Vorzug zu geben. In 
einer Anstalt oder einer fremden Familie 
soll der Hilfsbedürftige nur unterge
bracht werden, wenn sein körperlicher, 
geistiger oder sittlicher Zustand — z. B. 
seine Unzuverlässigkeit — besondere 
Maßnahmen zur Heilung, Pflege oder 
Bewahrung erfordert. Zwangsweise darf 
dies nur geschehen, wenn ein Gesetz es 
gestattet.

§ 5
Was im Einzelfall im Rahmen des not

wendigen Lebensbedarfs an Hilfe zu ge
währen ist, hat sich nach der Besonder
heit des Falles zu richten, namentlich 
nach Art und Dauer der Not, nach der 
Person des Hilfsbedürftigen und nach 
den örtlichen Verhältnissen.

Verwaltung der offenen Fürsorge.

§ 6
Zur Ausübung der offenen Fürsorge ist 

jeder Wohlfahrtspflegebezirk der Stadt 
in „Fürsorgebezirke“ • ingeteilt.

§ 7
In den Fürsorgebezirken wird das Für

sorgeamt von ehrenamtlichen Fürsorge- 
pfiegern unterstützt. Jeder Fürsorge
pfleger betreut eine Pflegschaft. Ein 
Fürsorgebezirk soll in der Regel nicht 
mehr als 15 Pflegschaften umfassen.

(1) Das Fürsorgeamt bestellt für jeden 
Fürsorgebezirk einen Fürsorgepfleger 
zum Bezirksvorsteher.

(2) Der Bezirksvorsteher bestellt einen 
der Pfleger zu seinem Stellvertreter und 
teilt diesen dem Fürsorgeamt mit.

(3) Solange weder der Bezirksvor
steher noch sein Vertreter bestimmt ist, 
nimmt der dienstälteste Pfleger die Ge
schäfte des Bezirksvorstehers wahr.

§9
Das Amt eines Pflegers oder Vorstehers 

ist ein Gemeindeehrenamt im Sinne der 
Deutschen Gemeindeordnung. Für die 
Übertragung und Entlassung gelten 
die Paragraphen 22 und 23 dieses Ge
setzes und die am 20.Januar 1936 vom 
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig er
lassenen Bestimmungen über die Organi
sation der Fürsorgebezirke.

§ io
(1) Diejenigen Hilfesuchenden, die das 

Fürsorgeamt nicht unmittelbar versorgt, 
werden dem Bezirksvorsteher über
wiesen, durch diesen einem Pfleger zu
geteilt und durch den Pfleger betreut 
und überwacht.

(2) Ohne eine Überweisung des Für
sorgeamts soll der Vorsteher niemanden 
annehmen; insbesondere darf er nicht 
solche Personen annehmen, die in seinem 
Bezirk keine feste Wohnung haben oder 
sich nur in Herbergen oder Behelfsunter
künften aufhalten oder überhaupt nicht 
in seinem Bezirke wohnen.

§8

§ ii

(1) Für die Zuteilung der Hilfesuchen
den ist nicht das sog. Quartiersystem 
maßgebend, nach dem alle in einem be
stimmten Teile des Bezirks wohnenden 
Bedürftigen einem und demselben Pfle
ger ohne weiteres unterstehen. Vielmehr 
überweist der Vorsteher einen Hilfe
suchenden demjenigen Pfleger, der sich 
gerade zu seiner Betreuung am besten 
eignet.

(2) Der Hilfesuchende darf nicht 
einem Pfleger überwiesen werden, der 
mit ihm verwandt oder verschwägert ist 
oder in. einem besonderen persönlichen 
oder vertraglichen Verhältnis steht.

§ 12
(1) Das Pflegeramt ist ein wichtiger 

Dienst an der Volksgemeinschaft. Es 
fordert von dem Inhaber des .».mtes ein
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warmes Herz and einen klaren Verstand, 
Gcmeinsinn, Lebenserfahrung und Men
schenkenntnis und insbesondere Takt, 
Verschwiegenheit und sittlichen Ernst.

(2) Die Arbeit des Pflegers beeinflußt 
das Wohl und Wehe der ihm zugewie
senen Hilfesuchenden und den Wert der 
Fürsorge überhaupt. Das Pflegeramt 
verkörpert die Hilfe von Mensch zu 
Mensch und ist zugleich ein wesentliches 
Bindeglied zwischen der behördlichen 
Fürsorgeverwaltung und dem hilfe
suchenden Volksgenossen. Je besser der 
Pfleger den Sinn seines Amtes erfaßt und 
erfüllt, desto mehr fördert er das Ver
trauen der Volksgenossen zueinander und 
zum Staate und damit den inneren Frie
den. Mißerfolge oder Undank dürfen den 
Pfleger in seiner Arbeit nicht lähmen, 
müssen ihn vielmehr erst recht an
spornen, in seinem erziehenden und für
sorgenden Wirken an unwirtschaftlichen 
oder verbitterten oder entmutigtenVolks- 
genossen fortzufahren.

§ 13
Der Pfleger soll Freund, Berater und 

— wenn nötig — auch Erzieher der ihm 
zugeteilten Hilfesuchenden sein, ihnen 
persönlich nahetreten und außer bei der 
Vermittlung von Unterstützung ihnen in 
persönlicher Fürsorge mit Rat und Tat 
zur Seite stehen. Um diese Aufgabe zu 
erfüllen, muß der Pfleger selbst in seinem 
Tun und Lassen, in Wort und Wandel 
und in seinem ganzen Verhalten in der 
Volksgemeinschaft ein gutes Beispiel 
geben.

§ 14
Weil Vorbeugen noch besser als Heilen 

und Vorsorge besser als Fürsorge ist, hat 
der Pfleger darauf zu achten, wo Not zu 
entstehen droht, und ob ihr durch recht
zeitiges und zielsicheres Eingreifen vor
gebeugt werden kann. Dazu hat er mit 
den Einrichtungen der freien Wohl
fahrtspflege, insbesondere mit der NS.- 
VolksWohlfahrt und mit der Bezirks
fürsorgerin in Verbindung zu treten. Er 
hat ferner darauf zu sehen, daß Ver
sicherungsanwartschaften nicht ver
fallen.

§ 15
(1) Bei Betreuung seiner Pfleglinge 

muß sich der Pfleger immer vor Augen 
halten, daß cs nicht nur gilt, einer bereits 
bestehenden Not durch Unterstützung 
abzuhclfen.

(2) Er muß vielmehr auch dahin 
wirken, den Bedürftigen möglichst wieder 
auf eigene Füße zu stellen und so aus 
einem Hilfsbedürftigen wieder einen 
selbständigen Volksgenossen zu machen.

§ 16
Die Bedürftigen hat der Pfleger auf 

ihre Einstellung zum Volksganzen zu 
prüfen. Er muß ihnen des Gefühl für 
Selb stverantwort ung und den Willen zur 
Arbeit stärken und den Sinn für Heimat, 
Haus und Familie wecken und wach
erhalten. Auch diejenigen, die nicht 
voll arbeitsfähig sind, soll der Pfleger zu 
einer angemessenen Tätigkeit anhalten.

§n
Bei seinen Besuchen und Erörterungen 

muß der Pfleger mit Takt und Verständ
nis für die Eigenart des Hilfesuchenden 
auftreten und sich bemühen, Achtung 
und Vertrauen zu erwerben. Auf das 
wertvolle Ehrgefühl der sog. „ver
schämten Armen“ hat er feinfühlend 
Rücksicht zu nehmen, andererseits jedem 
Täuschungsversuch und Schmarotzer
tum streng und entschieden entgegen
zutreten.

§ 18
(1) Den Verkehr mit dem Fürsorge

amte vermittelt der Bezirksvorsteher. 
Der Pfleger hat deshalb alle auf die Für
sorge sich beziehenden Berichte und Vor
schläge dem Vorsteher zu übergeben, 
falls nicht im einzelnen Falle besondere 
Umstände ausnahmsweise etwas anderes 
notwendig machen.

(2) Mit anderen Stellen als dem Für
sorgeamt führen Vorsteher und Pfleger 
in ihren Fürsorgesachen keinen selb
ständigen Schriftverkehr.

§ 19
(1) Was der Pfleger bei Ausübung 

seines Ehrenamtes über dis Verhältnisse 
Hilfesuchender und ihrer Angehörigen 
erfährt, muß er unter allen Umständen 
vertraulich behandeln. Er darf darüber 
nur solchen Personen oder Dienststellen 
Auskunft geben, die dazu amtlich be
rechtigt sind. Anderen darf er irgend
welche Mitteilungen nicht geben. Die 
Verschwiegenheit ist der Pfleger nicht 
nur der Fürsorgeverwaltung, sondern 
auch dem Hilfesuchenden unbedingt 
schuldig. Die Pflicht zur Verschwiegen
heit besteht auch über das Ausscheiden 
aus dem Pflegeramte hinaus.
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(2) Zu Zeugenaussagen vor Gericht 
oder einer sonstigen Behörde in Für
sorgesachen ist vorher die Zustimmung 
des Fürsorgeamts einzuholen.

(3) Wenn ein Pfleger in Fürsorge
sachen die Schweigepflicht verletzt, so 
hat er — abgesehen von der Schaden
ersatzpflicht — sofortige Entlassung aus 
seinem Ehrenamte und gegebenenfalls 
die Auferlegung einer Buße nach § 24 
der Deutschen Gemeindeordnung oder 
Bestrafung nach § 353 b des Strafgesetz
buchs zu gewärtigen.

(4) Unterstützungsakten, Berichte usw. 
dürfen nur verschlossen aufbewahrt oder 
versendet und keinesfalls dem Unter
stützten in die Hand gegeben werden.

§ 20
(1) Zu den Beratungen, .die der Be

zirksvorsteher mit den Pflegern hält, hat 
sich jeder Pfleger regelmäßig und pünkt
lich einzufinden.

(2) Ist der Pfleger durch Krankheit 
oder sonst aus einem wichtigen Grunde 
verhindert, an der Beratung teilzuneh
men, so hat er den Vorsteher rechtzeitig 
zu benachrichtigen und ihm die Unter
lagen (Akten, Berichte usw.) zu über
senden, die zur Beratung der Angelegen
heiten seiner Pfleglinge erforderlich sind.

§ 21
(1) Ist der Pfleger vorübergehend an 

der Ausübung seines Amts behindert, so 
hat er den Vorsteher ebenfalls unverzüg
lich zu benachrichtigen, der die Vertre
tung ordnet.

(2) Die Vertretung eines Pflegers zu 
übernehmen, ist jeder Pfleger ver
pflichtet.

§ 22
Wünscht ein Pfleger aus dem Amte 

auszuscheiden, 60 hat er das Gesuch 
— gegebenenfalls mit den erforderlichen 
Zeugnissen — dem Vorsteher zu über
geben, der den übrigen Pflegern in der 
nächsten Beratung hiervon Kenntnis gibt 
und das Gesuch mit einer gutachtlichen 
Äußerung an das Fürsorgeamt weiter
leitet.

§ 23(1) Wenn der Pfleger aus seinem Amte 
ausscheidet, so hat er alle auf die Für
sorge sich beziehenden amtlichen Sachen 
(Akten, Listen, Karten, Anweisungen 
und Drucksachen) sowie seine Ausweis
karte unverzüglich dem Bezirksvorsteher 
zu übergeben.

(2) Scheidet der Vorsteher aus, so hat 
er diese Sachen seinem Nachfolger im 
Vorsteher-Amte oder — wenn dieser noch 
nicht bestellt ist — seinem Stellvertreter 
zu übergeben; die Ausweiskarte ist an 
das Fürsorgeamt zurückzugeben.

Verfahren bei Gewährung von 
Unterstützung.

§24
(1) Weil die Gewährung von Unter

stützung Hilfsbedürftigkeit voraussetzt, 
muß vor der Entscheidung über Bewilli
gung oder Ablehnung eines Unterstüt
zungsgesuches stets sorgfältig geprüft 
werden, ob Hilfsbedürftigkeit vorliegt, 
das heißt

ob der Hilfesuchende den notwen
digen Lebensbedarf für sich und 
seine unterhaltsberechtigten Ange
hörigen nicht oder nicht ausreichend 
aus eigenen Kräften und Mitteln be
schaffen kann und ihn auch von 
anderer Seite, insbesondere von An
gehörigen, nicht erhält.

(2) Wie es falsch ist, ein Gesuch ohne 
Prüfung abzulehnen, so unverantwort
lich ist es auch, Unterstützung ohne Prü
fung zu gewähren. Prüfungslose Unter
stützung bedeutet u. U. eine Verschwen
dung öffentlicher Mittel, eine Untergra
bung des Selbsterhaltungstriebs und eine 
Förderung der Bettelei.

§25
(1) Der Hilfesuchende ist möglichst 

bald in seiner Wohnung aufzusuchen. 
Dabei hat der Pfleger seinen Ausweis 
vorzulegen.

(2) Schon bei diesem ersten Besuch 
sind die persönliche Art des Hilfesuchen
den und seine Lebensumstände zu be
rücksichtigen. Die Prüfung muß takt
voll, vorsichtig und rücksichtsvoll, aber 
auch vollständig vorgenommen werden.

(3) Um den Eindruck eines peinlichen 
Verhörs zu vermeiden und einen Ein
blick in den Charakter und die Anschau
ungsweise des Hilfesuchenden, sein Ver
hältnis zu den Familienangehörigen, 
seine Wirtschaftsweise und seine der> 
zeitige Lage zu gewinnen, ist die Be
sprechung zwanglos, teilnehmend und 
geduldig zu führen.

§ 26
Die Mitteilungen des Hilfesuchenden 

sind, soweit möglich, an Ort und Stelle 
nachzuprüfen (Einsicht in das Mietbuch,
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in Pfandscheine usw.). Bei Erörterung 
der Mietefrage sind die Wohnräume zu 
besichtigen, wobei sich oft Gelegenheit 
zu Vorschlägen oder Ermahnungen bietet 
(vgl. § 34).

§27
(1) Wie und wo die Angaben des Hilfe

suchenden weiter nachzuprüfen sind, 
richtet sich nach den Umständen und 
danach, wieweit sie bereits durch eine 
amtliche Vorerörterung und vorgelegte 
Nachweise (z. B. Verdienstbescheinigung, 
Krankheitsbescheinigung, Rentenpapie
re) ihre Bestätigung gefunden haben. Je
denfalls muß der Pfleger ein möglichst 
vollständiges Bild von dem Wesen und 
der Lage des Hilfesuchenden und seiner 
Angehörigen gewinnen und die Ursache 
seiner Not feststellen, weil er nur dann 
einen richtigen Bewilligungs- oder Ab
lehnungsvorschlag machen kann. Dazu 
empfiehlt sich eine Rückfrage beim Ar
beitgeber, bei der freien Wohlfahrts
pflege, insbesondere bei der NS.-Volks- 
wohlfahrt, bei den in der Nähe wohnen
den Angehörigen und ähnlichen zuver
lässigen Personen und Stellen. Bei Er
kundigungen in der Nachbarschaft ist 
Vorsicht zu üben, um das Ansehen des 
Hilfesuchenden nicht zu schädigen und 
Klatschereien zu verhüten. Bei solchen 
Auskünften ist zu prüfen, ob die Quelle 
zuverlässig ist, und auf Gegenfragen sind 
Angaben über den Hilfesuchenden zu 
unterlassen.

(2) Die Feststellungen müssen zu einem 
begründeten Vorschläge darüber ausrei
chen, ob das Gesuch abzulehnen ist oder 
ob im Bewilligungsfalle eine einmalige 
Unterstützung genügt oder eine dauernde 
Hilfe gebraucht wird und in welcher 
Höhe und Art sie erforderlich ist.

§28
Der Pfleger hat bei seinen Vorschlägen 

darauf zu sehen und sie gegebenenfalls 
später weiter so durchzuführen, daß sie 
der Familie als Ganzes dienen, den Zu
sammenhang der Familie festigen und 
den Eltern helfen, die Kinder zu ordent
lichen Meeschen zu erziehe* i.

§ 29
Ist der Notstand nur vorübergehend, 

so ist eine einmalige Unterstützung vor
zuschlagen. Liegt aber dem Notstand 
eine nicht nur vorübergehende Ursache 
zugrunde und bleibt der Hilfesuchende 
voraussichtlich längere Zeit bedürftig.

so ist auf eine laufende Unterstützung 
zuzukommen.

§ 30
(1) Bei dem Vorschlag auf Bemessung 

der Unterstützung sind die Satzung über 
die Unterstützung, in der öffentlichen 
Fürsorge in der Stadt Leipzig (Seite 27) 
und die sonstigen Einzelvorschriften zu 
beachten. Die Satzung gibt nicht die 
Unterstützungsbeträge selbst an, sondern 
Maßstäbe zur Ermittlung des regelmäßi
gen Bedarfs für durchschnittliche Le
bensverhältnisse des Hilfsbedürftigen. 
An Hand dieser Richtsätze ist festzu
stellen,

auf welchen Geldbetrag das für den 
Hilfesuchenden und seine auf ihn 
angewiesenen Angehörigen Erfor
derliche zu schätzen ist (Bedarf auf 
der Soll-Seite).

(2) D« die Fürsorge nur einzutreten 
hat, soweit die eigenen Kräfte und Mittel 
des Hilfesuchenden nicht ausreichen, ist 
weiter festzustellen,

welcher Betrag aus eigenen Mitteln 
(Arbeitsverdienst, Krankengeld, Ein
nahmen aus Untervermietung, Zu
wendungen) zur Deckung dieses Be
darfs zur Verfügung steht (Eigen
mittel auf der Haben-Seite).

(3) Der Unterschied bildet die rechne
rische Grundlage für die Bemessung der 
Unterstützung. Er wird in der Regel 
als solche zu bewilligen sein, soweit nicht 
die Bewertung der Gesamtlage des Hilfs
bedürftigen eine Erhöhung oder Minde
rung rechtfertigt.

§ 31
Es ist immer zu berücksichtigen, daß 

die öffentliche Fürsorge nur ergänzend 
einzutreten hat, wenn die eigenen Kräfte 
und Mittel und die Selbsthilfe der Fa
milie unzureichend sind und auch alle 
sonstigen Unterhalts- und Rentenan
sprüche erschöpft sind. Deshalb muß 
jeder Hilfsbedürftige seine Arbeitskraft 
und seine eigenen Mittel zur Beschaffung 
des notwendigen Lebensbedarfs einset- 
zen. Wenn er einen höheren Bedarf hat, 
weil er arbeitet, so wird dieser durch 
Freilassung eines angemessenen Teils des 
Arbeitsverdienstes anerkannt. Die in § 3 
der Satzung (S. 29) vorgesehenen Frei
lassungen sind zu beachten.

§ 32
(1) Weiter ist nach dem Grundsatz, 

daß öffentliche Fürsorge lediglich ergän
zend eintritt, stets davon auszugehen.
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daß die Pflicht der in einer Familien
gemeinschaft zusammenlebenden Perso
nen, einander zu helfen, der öffentlichen 
Fürsorge vorgeht. Die Familiengemein
schaft (Haushaltgemeinschaft), deren 
Mitglieder Wohnung und Haushalt mit
einander teilen, bildet auch eine wirt
schaftliche Notgemeinschaft, die sowohl 
als Bedarfsgemeinschaft wie als Einkom
mensgemeinschaft und als Gemeinschaft 
zu gegenseitiger Hilfe zu behandeln ist.

(2) Dieser Grundsatz darf aber nicht 
überspannt angewendet werden, weil 
sonst die Gefahr einer oft vorzeitigen 
und ungesunden Auflösung der Familien
gemeinschaft entsteht.

§ 33
(1) Die Art der Unterstützung muß 

sich nach Persönlichkeit, Alter, Gesund
heit, Wirtschaftsweise des Hilfesuchen
den sowie nach der Familienzusammen
setzung und den sonstigen Umständen 
des einzelnen Falles richten. In der Re
gel ist auf eine Geldunterstützung zuzu
kommen, weil sie die Anpassung an die 
in vielen Fällen verschiedenen Lebens
bedürfnisse am besten ermöglicht und 
verhütet, daß der Bedürftige es verlernt, 
mit Geld vernünftig umzugehen.

(2) Je nach den Umständen kann Un
terstützung zum Teil in Geld und zum 
Teil in Anweisungen auf Brot oder Mit
tagessen vorgeschlagen werden, z. B. bei 
einzelnen Personen oder bei Kindern, 
deren Ernährung dadurch besonders 
sichergestellt werden soll. Im Winter 
werden Gutscheine für Kohlen ausge
geben.

(3) Wenn aber Unwirtschaftlichkeit zu 
besorgen ist, so ist, wenn irgend möglich, 
überhaupt auf solche Naturalunterstüt
zung zuzukommen. In solchen Fällen 
ist auch vorzuschlagen, Mietunterstüt
zungen unmittelbar an den Vermieter zu 
zahlen.

§ 34
(1) Weil die Wohnung für das Fa

milienleben und für Gesundheit und 
Wirtschaft des einzelnen wesentlich ist, 
hat der Pfleger bei seiner Prüfung und 
Begutachtung — und auch bei weiterer 
Betreuung — auf den Zustand und die 
ordentliche Einteilung und Verwendung 
der Wohnung zu achten, ihre Bezahlung 
mit zu überwachen und darauf hinzu
wirken, daß der Hilfsbedürftige eine sei
nen Verhältnissen angemessene Woh
nung nicht verliert. Der Verlust einer

solchen Wohnung bedeutet für eine Fa
milie stets einen schworen Nachteil, dem 
schon mit Rücksicht auf die Kinder 
rechtzeitig entgegenzuwirken ist. Wenn 
der Verlust einer angemessenen Wohnung 
droht, hat der Pfleger dem Fürsorgeamt 
unverzüglich zu berichten.

(2) Für eine schlechte oder zu teuere 
Wohnung können aus Fürsorgemitteln 
Zuschüsse nicht gegeben werden, aber 
für Erhaltung einer geeigneten Wohnung 
hat der Pfleger dadurch mit zu sorgen, 
daß er im Notfälle eine Mietbeihilfe vor
schlägt, die regelmäßige Entrichtung der 
Miete überwacht, bei entsprechenden 
Raumverhältnissen eine wirtschaftliche 
Ausnutzung durch Untervermietung an
strebt und gegebenenfalls mit dem Ver
mieter Verhandlungen aufnimmt.

(3) In der richtsatzmäßigen Unterstüt
zung ist ein Anteil für die Miete mit ent
halten; darüber hinaus kann innerhalb 
bestimmter Grenzen noch eine besondere 
Mietbeihilfe vorgeschlagen werden, wenn

a) die tatsächliche Miete höher ist als 
der im Unterstützungssatz enthal
tene Betrag für die Unterkunft (Mie
teanteil) und

b) die Erhaltung der Wohnung aus für
sorgerischen Gründen gerechtfertigt 
ist, d. h. die Wohnung nach Art 
und Größe auch der Stärke und Zu
sammensetzung der Familie und 
ihrer wirtschaftlichen Lage ent
spricht.

(4) Wer öffentliche Mittel in Anspruch 
nimmt, muß seinen Wohnbedarf aufs 
äußerste einschränken. Wer während 
des Bezugs von Unterstützung oder zu 
einer Zeit, wo er mit dem Eintritt seiner 
Arbeitslosigkeit und Hilfsbedürftigkeit 
rechnen mußte, aus einer billigeren Woh
nung in eine teuere gezogen ist, kann 
keine Mietbeihilfen aus öffentlichen Mit
teln erhalten, es sei denn, daß er aus 
einer unzulänglichen Unterkunft (Not
wohnung) in eine seinen Verhältnissen 
angemessene Wohnung gezogen ist. 
Daß die vorstehend bezeichneten Vor
aussetzungen einer Mietbeihilfe erfüllt 
sind, ist in jedem Falle genau nachzu
weisen und gegebenenfalls nachzuprüfen. 
Im übrigen ist in geeigneten Fällen mit 
allem Nachdruck darauf hinzuwirken, 
daß der Hilfsbedürftige entbehrliche 
Teile seiner Wohnung untervermietet 
oder daß er die zu große oder zu teuere 
Wohnung wechselt. Gegebenenfalls kann
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der Umzug durch das Fürsorgeamt aus
geführt werden.

§ 35
Wenn der Pfleger einen Notstand fest

stellt, dem mit den Mitteln der offenen 
Pflege überhaupt nicht oder nur unzu
länglich abgeholfen werden kann, hat er 
die Aufnahme des Hilfesuchenden in eine 
Anstalt vorzuschlagen. Das gilt insbe
sondere für Kranke und Altersschwache, 
die sich in ihrem Haushalt nicht mehr 
ordentlich halten können, denen hier 
niemand beisteht und die auch keine 
Angehörigen haben, die sie aufnehmen 
können.

§36
Wenn in einer Familie die Mutter aus 

irgendeinem Grunde — z. B. Krankheit, 
Wochenbett oder vorübergehende Ab
wesenheit — das Hauswesen nicht be
sorgen kann, Angehörige oder Nachbarn 
nicht bereit oder fähig sind, den Haus
halt einstweilen weiterzuführen, und Ge
fahr besteht, daß Haushalt und Kinder 
vernachlässigt werden und die Familie 
sich auf löst, so hat der Pfleger vorzu
schlagen, daß in die Familie eine Haus
pflegerin entsendet werde.

§37
(1) Das Ergebnis seiner Feststellungen 

hat der Pfleger in einem schriftlichen 
Bericht mit einem begründeten Vorschlag 
zusammenzufassen.

(2) Dieser Bericht muß wahr und klar 
sein, auf eigenen Feststellungen beruhen, 
vollständig und unbedingt zuverlässig 
sein und bestimmte Angaben enthalten. 
Allgemeine Mutmaßungen und Redewen
dungen genügen nicht, und der Bericht 
darf sich — wenn auch dem Maß der 
Unterstützung bestimmte Grenzen ge
setzt sind — nicht auf eine zahlenmäßige 
„Ausrechnung“ der Hilfe beschränken. 
Es i6t bei der Abfassung des Berichts 
mit zu beachten, daß die Hilfe nicht nur 
in Geld oder Sachleistungen, sondern 
vornehmlich auch in persönlicher Hilfe 
bestehen kann. Deshalb ist ein genaues 
und lebendiges Bild von der Art des 
Hilfesuchenden und seiner Lebensum
stände unentbehrlich. Es ist auch dann 
zu geben, wenn der UnterstützungsVor
schlag auf einem bestimmten mit Ziffern
spalten versehenen Vordruck gemacht 
wird. Weil die Berichte stets vertraulich 
zu behandeln sind und Verletzungen der 
Schweigepflicht streng geahndet werden 
(siehe § 19), kann und soll der Pfleger

nichts verheimlichen, sondern frei und 
offen alles schildern, was zur Beurteilung 
des Hilfesuchenden und seiner Lage dien
lich ist. Der Bericht muß zunächst die 
wirkliche Lage schildern und angeben, 
welche Mittel und Kräfte dem Hilfe
suchenden zur Verfügung stehen, und 
weiter darauf eingehen, ob und was zur 
Bestreitung des notwendigen Lebensbe
darfs fehlt, und weshalb im Bewilligungs
falle die vorgeschlagene Unterstützung 
in bezug auf Maß und Art den Verhält
nissen gerade dieses Hilfsbedürftigen am 
besten entspricht.

(3) Der Pfleger muß sich gewissenhaft 
vor Augen halten, daß sein Bericht nicht 
nur die Entscheidung auf das zur Zeit 
vorliegende Unterstützungsgesuch, son
dern auch die künftige Beurteilung des 
Hilfesuchenden wesentlich beeinflußt. 
Wenn der Pfleger den ersten Bericht 
sorgfältig und erschöpfend erstattet hat, 
kann er sich bei späteren Gutachten auf 
ihn beziehen.

§ 38
(1) Der Pfleger hat seine Prüfung und 

Berichterstattung möglichst zu beschleu
nigen und den Bericht mit seiner Unter
schrift — nicht Namensstempel — bis 
zur nächsten Pflegerberatung dem Be
zirksvorsteher zu übergeben.

(2) Der Vorsteher bringt den Vorschlag 
des Pflegers — falls die Hilfe nicht so 
dringend ist, daß der Vorschlag sofort 
an das Fürsorgeamt zu geben ist — dort 
zur Beratung und leitet das Gesuch dann 
an das Fürsorgeamt zurück.

§ 39
(1) Der Pfleger muß versuchen, die 

Bedürftigen — und zwar auch in ihrem 
häuslichen Leben — so genau wie mög
lich kennenzulernen und den letzten 
Grund ihrer Notlage festzustellen.

(2) Wenn der Bedürftige in regelmä- 
e

sich auch
kümmern, ihn mindestens einmal im 
Monat in seiner Wohnung aufzusuchen, 
ihm beizustehen und den Verlauf seiner 
Lebensverhältnisse, die sich leicht ver
schlechtern oder verbessern können, zu 
beobachten. Es genügt nicht, wenn der 
Pfleger die Verhältnisse nur bei der ersten 
Zuweisung erörtert und sich später auf 
Angaben oder Nachrichten verläßt. Nur 
eine ständige und persönliche Betreuung 
ermöglicht es dem Pfleger, zu erkennen, 
welchen Wert oder Unwert der Hilfe

genommen ist, hat der Pfleger 
weiter dauernd um ihn zu
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Buchende für die Volksgemeinschaft hat, 
und Dauer, Art und Maß der öffentlichen 
Fürsorge richtig abzustellen.

(3) Um der Gefahr der Selbsttäuschung 
oder des Getäuschtwerdens zu begegnen, 
hat der Pfleger frühere Feststellungen 
immer wieder zu prüfen, mit Takt und 
Geduld sich über alle Verhältnisse seines 
Pfleglings unterrichtet zu halten und 
sich mit seiner persönlichen Art vertraut 
zu machen. Der Pfleger wird dann selbst 
erkennen, wie dem Hilfesuchenden am 
besten zu begegnen ist und wie Güte und 
Strenge anzuwenden sind.

(4) Der Vorsteher hat alle in seinem 
Bezirk regelmäßig Unterstützten jährlich 
mindestens einmal in ihrer Wohnung 
aufzusuchen und neben dem Pfleger zu 
prüfen, ob die Verhältnisse die Weiter
gewährung der Unterstützung noch 
rechtfertigen.

§ 40.
Fürsorgeunterstützungen sind keine 

festen, auf ganz unbestimmte Zeit im 
voraus bewilligten Bezüge; sie dürfen 
vielmehr nur jeweils und insoweit fort
gewährt werden, als noch Hilfsbedürftig
keit besteht. Deshalb wird die Unter
stützung immer nur bis zum nächsten 
Zahltag oder demjenigen Tag bewilligt, 
der sich aus ihrer Zweckbestimmung
— z. B. bei Mietbeihilfen — ergibt. Die 
WeitergeWährung setzt voraus, daß der 
Pfleger auch das Weiterbestehen der 
Hilfsbedürftigkeit festgestcilt hat. Ent
sprechende Bestätigungen auf Ausweis- 
und Zahlkarten darf der Pfleger keines
falls nur schablonenhaft zur Erfüllung 
einer Form, sondern nur nach neuerer 
Prüfung und gewissenhaft abgeben.

§41
Der Pfleger hat auch bei der weiteren 

Betreuung zu beachten, daß die öffent
liche Fürsorge sich nicht in geldlichen 
oder geldwerten Unterstützungen er
schöpft, sondern in persönlichem Bei
stand dahin streben soll, den Bedürftigen
— soweit möglich durch Arbeit — wieder 
selbständig und von öffentlicher Unter
stützung frei zu machen.

§42
Findet der Pfleger bei berechtigten 

Anordnungen Widerstand oder eine un
wirtschaftliche Verwendung der Unter
stützung, Müßiggang, Trunk- oder Wett
sucht, Unsittlichkeit oder sonst ein Ver
halten, das einen Einordnungswillen in

die Volksgemeinschaft vermissen läßt, 
so hat er über den Vorsteher dem Für
sorgeamte unverzüglich zu berichten 
(vgl. § 4 der Satzung).

§ 43
Der Pfleger hat sich auch über die 

Erfüllung eines Einzelauftrags hinaus 
laufend um das Gesamtergehen der Fa
milie zu sorgen und, wo sich Schäden 
oder Gefahren zeigen, ihre Abhilfe als
bald in die Wege zu leiten.

§44
Der Pfleger hat mit darauf zu achten, 

daß im Hause des Unterstützten Ord
nung und gute Sitten herrschen und die 
Kinder ordentlich gepflegt und erzogen 
werden, sich aber nicht unbeaufsichtigt 
herumtreiben. Falls die Eltern die Kin
der nicht dauernd behüten können, ist 
dafür zu sorgen, daß sic geeignete Heime 
und Horte besuchen. Vernachlässigun
gen der Kinder sind über den Vorsteher 
dem Fürsorgeamt zu melden.

§45
(1) Bei Krankheiten hat der Pfleger 

— durch Ausstellung oder Vermittlung 
des Behandlungsscheines — mit dafür 
zu sorgen, daß der Hilfsbedürftige nicht 
ohne die notwendige ärztliche Hilfe 
bleibt und auch die sonst erforderliche 
Pflege findet, sich aber während der 
Krankheit auch so verhält, wie es seinem 
Zustand und den ärztlichen Anordnun
gen entspricht. Gefährdet der Kranke 
durch sein Leiden seine Umgebung, so 
ist die Bezirksfürsorgerin zu unterrich
ten.

(2) Mit Rücksicht auf die in der offenen 
Fürsorge geltende freie Arztwahl ist die 
Zuweisung an einen bestimmten Arzt 
zu unterlassen. Arztwechsel ist nur in 
ganz besonderen Ausnahmefällen und 
nur mit Genehmigung des Fürsorgeamtes 
zulässig.

§46
Werdende Mütter und Wöchnerinnen 

sind auf die Wochenfürsorge oder -hilfe 
hinzuweisen und zum Besuch der Mütter
beratungsstellen anzuhalten.

§47
(1) Wenn ein Unterstützter umzieht, 

hat der Pfleger über den Vorsteher dem 
Fürsorgeamt rechtzeitig Nachricht zu 
geben, damit die Überweisung an den 
Fürsorgebezirk der neuen Wohnung so 
erfolgen kann, daß Unterbrechungen in
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der Unterstützung oder Doppelzahlungen 
vermieden werden.

(2) Ebenso hat der Pfleger unverzüg
lich zu melden, wenn eine unterstützte 
Frau sich verheiratet.

§48
(1) Wenn ein Hilfsbedürftiger oder ein 

mitunterstützter Angehöriger gestorben 
ist, hat der Pfleger das Fürsorgeamt so
fort und unmittelbar zu benachrichtigen, 
das wegen der Bestattung das Erforder
liche in die Wege leitet.

(2) Der Vorsteher ist in der nächsten 
Beratung zu unterrichten, wobei auch 
die Einziehung oder Minderung der 
Unterstützung zu veranlassen ist.

(3) Mit Regelung des Nachlasses hat 
sich der Vorsteher oder Pfleger nicht zu 
befassen.

§ 49
Über alle von ihm betreuten Hilfe

suchenden führt der Pfleger die vorge
schriebenen Karten oder Merkbücher.

Diese Unterlagen hat er zu jeder Be
ratung des Bezirksvorstehers mit den 
Pflegern mitzunehmen und so ordentlich 
auf dem laufenden zu halten, daß jeder 
sich auch ohne die-Unterstützungsakten 
über den Hilfesuchenden leicht unter
richten kann.

§ 50
Sobald eine laufende Unterstützung 

wegfällt, hat der Pfleger dem bisher 
Hilfsbedürftigen die Unterstützungsaus
weiskarte abzunehmen und über den 
Vorsteher an das Fürsorgeamt zu leiten.

§ 51
Die im Jahre 1910 erlassene Dienst

anweisung zur Ausführung der Armen
ordnung ist aufgehoben. An ihrer Statt 
tritt die vorstehende Dienstanweisung 
mit dem heutigen Tage in Kraft.

Leipzig, am 29. Juni 1937.

Der Oberbürgermeister.

Gesetze, Verordnungen und Erlasse des Staates 
(Reich und Ränder)

Gesetz über Arbeitslosenunterstützung nach
Wehr- und Arbeitsdienst.

Vom 30. September 1937 (RGBl. I S. 1049):
Die Reichsregicrung hat das folgende Gesetz 

beschlossen, das hiermit verkündet wird:
Erster Abschnitt.

Das Gesetz über Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung wird wie folgt ge
ändert:
1. Nach § 83 wird folgender § 83 a cingefügt:

„§ 83 a.
Durch die Teilnahme an einer kurzfristi

gen Ausbüdung oder an einer Übung der 
Wehrmacht wird eine bestehende Versiche
rung gegen Arbeitslosigkeit nicht berührt.“

2. § 93b Abs. 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
„Einem solchen Tage stehen drei Tage 
gleich, an denen er in einer versicherungs
pflichtigen oder nach den §§ 70 bis 80 oder 
§ 208 versicherungsfreien Beschäftigung 
oder im aktiven deutschen Wehrdienst oder 
im Rcichsarbeitsdienst gestanden hat, wenn 
die Beschäftigung oder der Dienst min
destens zwei zusammenhängende Wochen 
gedauert hat.4*

3. § 95 wird wie folgt geändert:
a) Im Abs. 2 Nr. 7 tritt an die Stelle des 
Punkts ein Komma; dahinter wird an
gefügt:

„8. im aktiven deutschen Wehrdienst 
oder im Reichsarbeitsdienst gestan
den hat.“

b) Abs. 3 erhält folgende Fassung:
„(3) Die Rahmenfristen des Absatzes 1 

verlängern sich durch die im Abs. 2 Nm. 1 
bis 7 genannten Tatbestände im Höchstfall 
auf drei Jahre, durch Ableistung von ak
tivem deutschem Wehrdienst oder Reichs
arbeitsdienst (Abs. 2 Nr. 8) im Höchstfall 
auf sechs Jahre.“

4. Nach § 105 wird folgender § 105a eingefügt: 
„§ 105 a.

(1) Soweit nach § 105 Abs. 2 das Arbeits
entgelt für die Bemessung der Arbeitslosen
unterstützung maßgebend ist, bleibt die 
Zeit der Teilnahme an einer kurzfristigen 
Ausbüdung oder an einer Übung der Wehr
macht außer Betracht. Ist infolgedessen 
der im § 105 Abs. 2 vorgesehene Zeitraum 
der Arbcitnehmertätigkeit vor der ersten 
Arbcitslosmcldung nicht nachweisbar, so 
dient als Grundlage für die Bemessung der 
Unterstützung der Zeitraum der vor der 
ersten Arbcitslosmcldung tatsächlich aus- 
geübten Arbcitnehmertätigkeit.

(2) Arbeitslose, die nach Erfüllung der 
aktiven Dienstpflicht in Ehren aus dem 
aktiven deutschen Wehrdienst oder dem 
Reichsarbeitsdienst ausgeschieden sind und 
nach § 105 Abs. 2 und 3 einer niedrigeren
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Lohnklasse als der Lohnklasse V zugehören 
würden, erhalten die Unterstützung nach 
Lohnklasse V, bis sie eine neue Anwart
schaft auf Arbeitslosenunterstützung erwor
ben haben.“

5. § 110c erhält folgende Fassung:
„§ 110c.

Arbeitslose, die aus dem aktiven deut
schen Wehrdienst oder dem Iieichsarbeits- 
dienst ausgeschieden sind, haben eine Warte
zeit bis zur Arbeitslosenunterstützung nur 
dann zurückzulegen, wenn sie zwischen 
ihrem Ausscheiden und der Arbeitslosmel
dung mehr als 13 zusammenhängende 
Wochen als Arbeiter oder Angestellte be
schäftigt waren oder eine neue Anwart
schaft auf Arbeitslosenunterstützung erwor
ben haben.“

6. Hinter § 143 c wird folgender § 143 d ein
gefügt :

„§ 143 d.
Während der Teilnahme an einer kurz

fristigen Ausbildung oder an einer Übung 
der Wehrmacht (§ 83 a) ruht die Beitrags
pflicht.“

Zweiter Abschnitt.
(1) Arbeitslose Arbeiter und Angestellte, die 

nach Erfüllung der aktiven Dienstpflicht in 
Ehren aus dem aktiven deutschen Wehrdienst 
ausgeschieden sind und die Anwartschaft auf 
Arbeitslosenunterstützung nach dem Gesetz 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung nicht erworben haben, erhalten Ar
beitslosenunterstützung (versicherungsmäßige 
Unterstützung oder Krisenunterstützung) un
ter denselben Voraussetzungen und in der 
gleichen Weise, wie wenn 6ie die Anwartschaft 
auf Arbeitslosenunterstützung erworben hät
ten. Jedoch wird ihnen die Unterstützung vom 
ersten Tage des Unterstützungsbezuges an nur 
gewährt, soweit sie hilfsbedürftig sind. Für 
die Prüfung der Hilfsbedürftigkeit gelten die 
Vorschriften der Krisenfürsorge.

(2) Für die Bemessung der Arbeitslosen
unterstützung finden die Vorschriften des § 105 
und des § 105 a Abs. 2 des Gesetzes über Ar
beitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 
entsprechende Anwendung. Ist der im § 105 
Abs. 2 vorgesehene Zeitraum der Arbeitneh
mertätigkeit vor der ersten Arbeitslosmeldung 
nicht nachweisbar, so dient als Grundlage für 
die Bemessung der Unterstützung der Zeit
raum der vor der ersten Arbcitslosmeldung 
tatsächlich ausgeübten Arbeitnehmertätigkeit. 
Hat der Soldat vor der ersten Arbeitslosmel
dung keine Arbeitnehmertätigkeit ausgeübt, 
so erhält er Unterstützung nach Lohnklasse V.

(3) Der Anspruch auf Unterstützung nuch 
den Bestimmungen dieses Abschnitts ist er
schöpft, wenn die Unterstützung für insgesamt 
26 Wochen gewährt ist. Er erlischt, wenn der 
Arbeitslose eine Anwartschaft auf Arbeits
losenunterstützung erwirbt.

(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden 
entsprechende Anwendung auf arbeitslose Ar
beiter und Angestellte, die nach Erfüllung der 
Dienstpflicht in Ehren aus dem Reichsarbeits
dienst ausgeschieden sind, sofern sie nicht »m 
Anschluß an ihr Ausscheiden aus dem Reichs
arbeitsdienst zum aktiven Wehrdienst ein
berufen werden.

(5) Ausführungsvorschriften erläßt der 
Reichsarbeitsminister im Einvernehmen mit 
dem Reichskriegsminister, für Arbeitsmänner 
im Einvernehmen mit dem Reichsminister des 
Innern.

Dritter Abschnitt.
In der Verordnung über die Einberufung zu 

Übungen der Wehrmacht vom 25. November 
1935*) (Reichsgesetzbl. I S. 1358) § 5 Abs. 1 
fallen die Worte „der Versicherung gegen Ar
beitslosigkeit“ und das darauffolgende Komma 
weg.

Vierter Abschnitt.
(1) Es treten in Kraft:
1. der erste Abschnitt mit Wirkung vom

1. Oktober 1935,
2. der zweite und dritte Abschnitt mit dem 

Tage der Verkündung dieses Gesetzes.
(2) Mit dem Tage der Verkündung dieses 

Gesetzes tritt Artikel 4 der Sechsten Verord
nung zur Durchführung und Ergänzung des 
Rcichsarbeitsc'licnstgesetzes (Soziale Versiche
rung) vom 24. März 1936**) (Reichsgesetzbl. I 
S. 200) außer Kraft.

Begründang
zu dem Gesetz über Arbeitslosenunterstützung 

nach Wehr- und Arbeitsdienst

(Reichsgesetzbl. I S. 1049).

Soldaten, die nach Erfüllung ihrer aktiven 
Dienstpflicht in Ehren aus dem aktiven deut
schen Wehrdienst ausscheiden, haben nach 
§ 32 des Wchrgesetzes vom 21. Mai 1935 
(Reichsgesetzbl. I S. 609), nach der Verord
nung über Unterbringung ausgeschiedener Ar
beitsmänner und Wehrpflichtiger vom 26. Sep
tember 1936 (Reichsgesetzbl. I S. 748) und 
nach den §§ 2, 8, 10, 17 und 18 der Verordnung 
über Fürsorge für Soldaten und Arbeitsmänner 
vom 30. September 19361) (Reichsgesetzbl. I 
S. 865) Anspruch auf bevorzugte Arbeitsver
mittlung. Die Reichsanstalt für Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung wird 
sich ihrer besonders annchmcn. Das gleiche 
gilt für Arbeitsmänner, die nach Erfüllung 
ihrer Dienstpflicht in Ehren aus dem Reichs
arbeitsdienst nusschciden.

Eine einigermaßen günstige Arbeitslage vor
ausgesetzt, darf erwartet werden, daß Soldat 
und Arbeitsmann nach ihrer Entlassung aus 
dem Dienst in der Regel bald eine für sie

*) Vgl. DZW. XI S. 787.
**) Vgl. DZW. XII S. 33. 

l) Vgl. DZW. XII S. 585.
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geeignete Arbeit erhalten. Immerhin muß 
für die Fälle vorgesorgt werden, in denen 
alsbaldige Arbeitsaufnahme aus irgendwelchen 
Gründen nicht möglich ist. Es muß dann für 
eine angemessene Arbeitslosenunterstüt
zung gesorgt werden. Zu diesem Zwecke 
müssen die Vorschriften des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche
rung in einzelnen Punkten dem veränderten 
Rechtszustand angepaßt werden, der durch 
die Wiedereinführung der Wehrpflicht und 
die Einführung der Arbeitsdienstpflicht ge
schaffen worden ist, und anderen Punkten 
durch weitere Vorschriften ergänzt werden.

Dies geschieht durch das vorliegende Gesetz 
über Arbeitslosenunterstützung nach Wehr
und Arbeitsdienst. Das Gesetz stellt ein ge
schlossenes Ganzes dar, indem es die An
sprüche der in Ehren aus dem deutschen 
Wehr- oder Arbeitsdienst ausscheidenden 
Volksgenossen in der Arbeitslosenunterstüt
zung nach einheitlichen Gesichtspunkten zu
sammenfassend regelt.

Im einzelnen ist zu dem Gesetzentwurf fol
gendes zu bemerken:

Zu Nr. 1, 4 und 6 des ersten Abschnittes.
In diesen Vorschriften wird die Regelung 

übernommen, die im § 5 der Verordnung 
über die Einberufung zu Übungen der Wehr
macht vom 25. November 1935*) (Reichs
gesetzblatt I S. 1358) in Verbindung mit § 5 
Abs. 1 Satz 1 und 2 und Abs. 3 der sogenannten 
Leibeserziehungsverordnung vom 19. März 
19353) (Rcichsgesctzbl. I S. 382) für den Be
reich der Arbeitslosenversicherung getroffen 
ist. Die Einarbeitung dieser Vorschriften in 
das Gesetz über Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung ist im Interesse der 
Übersichtlichkeit geboten.

Hierbei muß aus systematischen Gründen 
die Bestimmung, daß durch die Teilnahme an 
einer kurzfristigen Ausbildung oder an einer 
Übung der Wehrmacht eine bestehende Ver
sicherung gegen Arbeitslosigkeit nicht berührt 
wird, im dritten Abschnitt des Gesetzes über 
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversiche
rung, Unterabschnitt A („Umfang der Ver
sicherung“) untergebracht werden, wo sie als 
neuer § 83 a erscheint. Ebenso muß die da
mit zusammenhängende Vorschrift, die die 
Höhe der Arbeitslosenunterstützung nach der 
Teilnahme an einer kurzfristigen Ausbildung 
oder an einer Übung der Wehrmacht regelt, 
in den dritten Abschnitt dieses Gesetzes auf
genommen werden, jedoch in Unterabschnitt B 
(„Vcrsicherungsleistungen“); die Ergänzung 
erfolgt durch Einfügung des neuen § 105 a 
Abs. 1. Dagegen gehört die Vorschrift, daß 
während der Zeit der Teilnahme an einer 
Übung oder Ausbildung die Beitragspflicht 
zur Arbeitslosenversicherung ruht, in den

*) Vgl. DZW. XI S. 787. 
3) Vgl. DZW. XI S. 45.

fünften Abschnitt („Aufbringung der Mittel“: 
neuer § 143 d).

Die neue Vorschrift des § 105 a Abs. 2 ist 
auch wehrpolitisch von besonderer Bedeutung. 
Es wird dadurch angeordnet, daß die Sol
daten, die nach Erfüllung der aktiven Dienst
pflicht in Ehren aus dem Wehrdienst aus
geschieden sind, nach einer bestimmten Min
destlohnklasse zu unterstützen sind. Die Höhe 
der Arbeitslosenunterstützung bemißt sich 
auch für diese Soldaten zunächst nach den 
allgemeinen Vorschriften des § 105 AVAVG., 
also nach dem Arbeitsentgelt, das sie vor der 
Einberufung zum Wehrdienst bezogen haben. 
W ürde sich j edoch für dieUnterstützung danach 
eine niedrigere Lohnklasse ergeben als dieLohn- 
klasse V, so erhält der in Ehren ausgeschiedene 
Soldat Arbeitslosenunterstützung nach dieser 
Lohnklassc. Diese Vorschrift bewahrt den 
Soldaten bei der Gewährung von Arbeitslosen
unterstützungen vor Nachteilen, die für 
ihn sonst infolge der Erfüllung der aktiven 
Dienstpflicht eintreten könnten und vor denen 
er nach § 32 des Wehrgesetzes geschützt sein 
soll. Der Soldat hat durch den in Ehren ge
leisteten Dienst das Anrecht erworben, bei 
unfreiwilliger Arbeitslosigkeit Unterstützung 
in einer bestimmten Mindesthöhe zu erhalten. 
Diese bevorzugte Behandlung erstreckt sich 
aber nur auf Arbeitslose, die aus dem Wehr
dienst nach Erfüllung ihrer aktiven Dienst
pflicht, also in aller Regel nach zweijähriger 
oder längerer Dienstleistung ausgeschieden 
sind, dagegen nicht auf Soldaten, die nur an 
einer kurzfristigen Ausbildung oder an einer 
Übung der Wehrmacht teilgcnommen haben. 
Auch bleiben die Vorschriften über die Prüfung 
der Hilfsbedürftigkeit unberührt. Die glei
chen Erwägungen gelten für die Arbeitslosen, 
die nach Erfüllung der Dienstpflicht in Ehren 
aus dem Rcichsarbeitsdienst ausgeschieden 
sind. Auch sie erhalten somit, soweit sie un
freiwillig arbeitslos sind, Arbeitslosenunter
stützung mindestens nach Lohnklassc V. Doch 
ist bei ihnen auch noch die Vorschrift des 
§ 87 Abs. 2 AVAVG. zu beachten, da sic in 
der Regel das 21. Lebensjahr noch nicht voll
endet haben werden.

Zu Nr. 2 des ersten Abschnittes.
Diese Vorschrift regelt die Abgeltung von 

Sperrfristen durch Wehr- oder Arbeitsdienst. 
Hat der Soldat oder Arbeitsmann vor seiner 
Einberufung zum Dienst bereits in der Unter
stützung eines Arbeitsamts gestanden und ist 
ihm damals wegen Arbeitsverweigerung oder 
freiwilliger Arbeitsniederlegung oder schuld
haften Verlustes der Arbeitsstelle die Arbeits
losenunterstützung zeitweilig gesperrt worden, 
so kann es zu Härten führen, wenn er sich 
nach dem Ausscheiden aus dem Dienst arbeits
los melden muß und dann zunächst gezwungen 
ist, die Sperrfrist nachzuholen. Zwischen dem 
Vorfall, der zur Verhängung der Sperre Anlaß 
gegeben hat, und der Vollstreckung der Maß
nahmen liegt dann regelmäßig ein so langer

430



Zeitraum, daß die erzieherische Wirkung der 
Unterstützungsperre nur noch 6ehr beschränkt 
wirksam wird. Außerdem kann in der Regel 
unterstellt werden, daß der Soldat oder Ar- 
beitsmann durch seine dem Staate geleisteten 
Dienste ein früheres schuldhaftes Verhalten 
wieder gutgemacht hat. Das letztere wird 
jedenfalls dann angenommen werden können, 
wenn der Dienst eine bestimmte Mindestzeit 
gedauert hat und die Dienstdauer auch in 
einem angemessenen Verhältnis zu der Länge 
der verhängten Sperrfrist gestanden hat.

Eine diesen Gesichtspunkten entsprechende 
Regelung gilt nach § 93 b Abs. 2 Satz 2 
AVAVG. schon seit längerer Zeit für die Fälle, 
in denen ein Arbeitsloser, gegen den eine 
Sperrfrist verhängt ist, vor deren Erledigung 
eine Arbeitsstelle annimmt. In solchen Fällen 
wird jeweils durch drei Tage Beschäftigung 
ein Tag der Sperrfrist abgegolten, wenn die 
Beschäftigung mindestens zwei zusammen
hängende Wochen gedauert hat. Die Vor
schrift hat sich bewährt. Sie ist deshalb durch 
Artikel 4 Nr. 1 der Sechsten Verordnung zur 
Durchführung und Ergänzung des Reichs
arbeitsdienstgesetzes (Soziale Versicherung) 
vom 24. März 19364) (Reichsgesetzbl. I S. 200) 
dahin erweitert worden, daß das, was nach 
§ 93 Abs. 2 Satz 2 AVAVG. von einer privat
wirtschaftlichen Beschäftigung gilt, auf den 
Reichsarbeitsdienst ausgedehnt worden ist. 
Das Gesetz behält diese Regelung bei und 
dehnt sie weiterhin auf den aktiven deutschen 
Wehrdienst aus. Daß das gerechtfertigt ist, 
bedarf keiner weiteren Begründung; es ist 
aber auch hinreichend. Regelmäßig beträgt 
die Dauer der Sperrfrist 6 Wochen (§ 90 
Abs. 1, § 92 Abs. 1, § 93 Abs. 1 AVAVG.), 
so daß in der ganz großen Mehrzahl der Fälle 
die Sperrfrist nach dem Ausscheiden aus dem 
Wehr- oder Arbeitsdienst abgcgolten sein 
wird. Das wird zumeist auch dann der Fall 
sein, wenn wegen der Schwere der Verfehlung 
eine längere als sechswöchige Sperrfrist ver
hängt worden ist; denn auch in diesen Fällen 
darf die Sperrfrist nicht über 12 Wochen 
hinausgehen. Nur wenn der Wehr- oder Ar
beitsdienst aus irgendwelchen Gründen vor
zeitig beendet wird, kann es unter Umständen, 
aber auch dann nicht in jedem Fall, Vorkom
men, daß nachträglich noch eine Sperrfrist 
oder ein Teil einer solchen zurückzulegcn ist. 
Hieran wird aber festgehalten werden müssen. 
Denn sonst würde in derartigen Fällen die 
grundlose Arbeitsverweigerung oder die un
berechtigte Arbeitsaufgabe ohne die Folge 
eines entsprechenden Rechtsnachtcils bleiben. 
Das könnte aus arbeitspolitischen Gründen 
nicht verantwortet werden.

Das Gesetz enthält den § 93 b Abs. 2 Satz 2 
AVAVG. in der neuen Fassung. Die dabei 
vorgenommene Änderung des Zitats „§§ 70 bis 
75 d, 80, 208 oder 209“ in „§§ 70 bis 80 oder 
§ 208“ ist rein redaktionell.

*) Vgl. DZW. XII S. 33.

Zu Nr. 3
des ersten Abschnittes.

Nach § 95 AVAVG. darf versicherungs
mäßige Arbeitslosenunterstützung erst ge
währt werden, wenn der Arbeitslose die An
wartschaft darauf in den dort bezeichneten 
Fristen erworben hat. Die Vorschrift hat Be
deutung auch für die Krisenunterstützung, da 
nach den geltenden Bestimmungen Krisen
unterstützung nur solchen Arbeitslosen ge
währt wird, die vorher versicherungsmäßige 
Arbeitslosenunterstützung bezogen haben.

Die Anwartschaft auf Arbeitslosenunter
stützung ist, Bofem es sich um den erstmaligen 
Bezug dieser Unterstützung handelt, erworben, 
wenn der Arbeitslose in den letzten zwei 
Jahren vor der Arbeitslosmeldung wenigstens 
52 Wochen in einer versicherungspflichtigen 
Beschäftigung gestanden hat; für späteren 
Unterstützungsbezug genügt eine versiche
rungspflichtige Beschäftigung von 26 Wochen, 
die aber dann in den letzten 12 Monaten vor 
der Arbeitslosmcldung abgeleistet sein muß 
(§ 95 Abs. 1). Zur Vermeidung von Härten 
bestimmt das Gesetz, daß sich die Rahmen
frist, d. h. die Frist von 2 Jahren bzw. 12 Mo
naten, beim Vorliegen bestimmter Tatbestände 
verlängert (§ 95 Abs. 2), jedoch nie über 3 Jahre 
hinaus (§ 95 Abs. 3). Die Zeiten von Wehr
und Arbeitsdienst fehlen bisher unter diesen 
Erweiterungszeiten. Für den Wehr- und Ar
beitsdienst ist aber eine Erweiterung der 
Rahmenfristen notwendig. Durch Artikel 4 
Nr. 2 der bereits erwähnten Verordnung vom 
24. März 19364) ist der Reichsarbeilsdienst als 
Erweiterungszeit für die Rahmenfrist aner
kannt worden. Diese Regelung wird bei- 
behalten und auf den aktiven Wehrdienst 
ausgedehnt werden müssen, damit cs nicht 
zu Rechtsverlusten infolge der Ableistung des 
Dienstes kommt. Daher wird der § 95 Abs. 2 
AVAVG. durch das Gesetz entsprechend er
gänzt.

Durch diese Ergänzung wird die Hüchstfrisl 
von 3 Jahren (§95 Abs. 3 AVAVG.) noch 
nicht berührt. Die Beibehaltung dieser Höchst
frist ist aus finanziellen wie aus verwaltungs
technischen Gründen geboten, soweit es sich 
um die bisherigen Erweiterungstatbcstünde 
(§ 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 7) handelt. Beim Wehr
dienst können dagegen den Arbeitslosen aus 
einer Begrenzung der Rahmenfrist für die 
Anwartschaft auf drei Jahre Rechtsnachteile 
erwachsen, insbesondere denjenigen Arbeits
losen, die sich freiwillig zu einer längeren als 
der zweijährigen Dienstzeit verpflichtet haben. 
Gänzlich wird auf eine zeitliche Begrenzung 
des Anwartschaftserwerbs auch in diesen 
Fällen nicht verzichtet werden können; es 
wäre schon verwaltungsmäßig nicht durch
führbar, aber auch weder erwünscht noch er
forderlich, wenn etwa ein Berufssoldat, der 
zufällig in der Zeit vor seinem Eintritt in die 
Wehrmacht eine Anwartschaft auf Arbeits
losenunterstützung erworben hat, nach Be-
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cndigung seiner militärischen Laufbahn sich 
auf diese unter Umstünden vor Jahrzehnten 
erworbene Anwartschaft berufen könnte. Zu 
berücksichtigen sind vielmehr im wesentlichen 
die Fälle, in denen eine Verpflichtung zu einer 
Dienstzeit bis zu 43/« Jahren eingegangen 
worden ist. Legt man diese Dienstdauer als 
die längste zugrunde, die bei Soldaten vor
kommt, die keine Berufssoldaten sind, so wird 
beim Wehrdienst eine Verlängerung der Rah- 
menfrist für die Anwartschaftszeit auf 6 Jahre 
erforderlich sein, aber auch ausreichen. Beim 
Rcichsarbeitsdienst besteht die Gefahr eines 
Rechtsverlustes durch Zeitablauf wegen der 
kürzeren Dauer dieses Dienstes zwar nicht in 
demselben Grade wie beim Wehrdienst; es 
empfiehlt sich aber, den Arbeitsdienst, der im 
übrigen dem Wehrdienst grundsätzlich gleich
gestellt wird, auch hier ebenso zu behandeln.

Zu Nr. 5 des ersten Abschnittes.
Muß der aus dem aktiven Wehrdienst oder 

dem Reichsarbeitsdienst Entlassene im An
schluß an die Entlassung Arbeitslosenunter
stützung in Anspruch nehmen, so erscheint es 
aus sozialen Gründen nicht vertretbar, ihm 
zwischen der Entlassung und dem Unter- 
stützungsbezuge eine Wartezeit aufzuerlegen, 
wie sie sonst im allgemeinen nach den §§ 110 ff. 
AVAVG. Voraussetzung des Unterstützungs
bezugs ist.

Zugunsten der aus dem freiwilligen Arbeits
dienst entlassenen jungen Leute ist bereits im 
Jahre 1933 durch § 110 c AVAVG. angeordnet 
worden, daß sie eine Wartezeit nicht zurück- 
zulegcn haben, wenn die Arbeitslosmeldung 
im unmittelbaren Anschluß an eine mindestens 
sechsmonatige Beschäftigung im freiwilligen 
Arbeitsdienst erstattet wird; das gleiche gilt, 
wenn sich an die Beendigung eines mindestens 
sechsmonatigen Arbeitsdienstes eine Beschäfti
gung von nicht mehr als 13 Wochen unmittel
bar anschließt und die Arbeitslosmeldung im 
unmittelbaren Anschluß daran erstattet wird. 
Eine inhaltlich im wesentlichen gleiche Vor
schrift enthält Artikel 4 Abs. 3 der Verordnung 
vom 24. März 19364) zugunsten der aus dem 
Reichsarbeitsdienst entlassenen Personen. Die 
Vorschrift lautet dahin, daß Arbeitslose, die 
aus dem Reichsarbeitsdienst entlassen sind, 
eine Wartezeit bis zur Arbeitslosenunterstüt
zung nur zurückzulegen haben, wenn sie 
zwischen ihrer Entlassung und der Arbeitslos
meldung mehr als 13 zusammenhängende 
Wochen als Arbeiter oder Angestellte beschäf
tigt waren oder eine neue Anwartschaft auf 
Arbeitslosenunterstützung erworben haben. 
Entsprechendes ist „bis zu einer Regelung 
durch Reichsgesetz“ in der Verordnung über 
die Wartezeit zwischen Wehrdienst und Ar
beitslosenunterstützung vom 14.0ktoberl9365) 
(Reichsarbeitsbl. S. I 281) zugunsten solcher 
Arbeitsloser bestimmt, die aus dem aktiven 
deutschen Wehrdienst entlassen sind. Die

*) Vgl. DZW. XII S. 480.
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Regelung beruht auf dem Gedanken, daß es 
Arbeitsmännem und Soldaten nicht zugemntet 
werden kann, von ihrer geringen Löhnung so 
viel zurückzulegen, daß 6ie davon während 
der Wartezeit ihren Unterhalt bestreiten kön
nen, wie das im allgemeinen vom Arbeiter oder 
Angestellten der freien Wirtschaft erwartet 
werden kann. Das gilt auch, wenn es dem 
aus dem Arbeits- oder Heeresdienst Entlas
senen zwar gelungen ist, nach seiner Ent
lassung alsbald eine Beschäftigung zu finden, 
wenn er diese Beschäftigung aber nach ver
hältnismäßig kurzer Zeit wieder verliert. Erst 
dann, wenn die Zwischenbeschäftigung mehr 
als 13 zusammenhängende Wochen gedauert 
hat, ist es nicht mehr imbillig, vor der In
anspruchnahme der Arbeitslosenunterstützung 
die übliche Wartezeit einzuschalten. Ebenso 
liegt in dem Erfordernis der Wartezeit nichts 
Unbilliges mehr, wenn der entlassene Arbeits- 
mann oder Soldat zwar nicht eine einzige, 
13 Wochen dauernde Beschäftigung ausgeübt 
hat, aber so viele kürzere Beschäftigungen, 
daß er damit eine neue Anwartschaft auf 
Arbeitslosenunterstützung erworben hat.

Die Regelung, die im Artikel 4 Abs. 3 der 
Verordnung vom 24. März 19364) und in der 
Verordnung vom 14. Oktober 19368) getroffen 
ist, hat sich bewährt. Sie wird daher im Gesetz 
verankert. Zu diesem Zwecke erhält der 
§ 110 c AVAVG. eine dementsprechende Fas
sung.

Hierdurch wird allerdings die Sonderrege
lung über den Fortfall der Wartezeit nach der 
Entlassung aus dem freiwilligen Arbeitsdienst 
beseitigt. Dies ist jedoch unbedenklich, du 
nach § 110 d AVAVG. der Präsident der 
Reichsanstalt befugt ist, mit Zustimmung des 
Reichsarbeitsministers und des Rcichsministers 
der Finanzen anzuordnen oder zuzulassen, daß 
die Wartezeit auch in anderen als den bisher 
vorgesehenen Fällen gekürzt wird oder fort
fällt. Im Augenblick läßt sich noch nicht 
übersehen, wie lange es noch einen freiwilligen 
Arbeitsdienst in Deutschland geben wird, du 
der Zeitpunkt für die Ausgestaltung des frei
willigen Frauenarbeitsdienstes zu einer Arbeits
dienstpflicht noch nicht festgesetzt ist. Sofern 
indes in der Übergangszeit das Bedürfnis zu 
einer Kürzung oder einem Fortfall der Warte
zeit im Anschluß an die Entlassung aus dem 
freiwilligen Arbeitsdienst der Frauen eintritt, 
läßt sich eine dahingehende Regelung auch 
dann, wenn der § 110c AVAVG. in seiner 
jetzigen Fassung nicht mehr gilt, jederzeit 
auf Grund des § 110 c treffen.

Zum zweiten Abschnitt.
Wenn auch die im ersten Abschnitt des 

Entwurfs vorgeschlagenen Vorschriften zwei
fellos in den meisten Fällen den arbeitslosen 
Arbeitern und Angestellten, die nach Erfüllung 
der aktiven Dienstpflicht aus dem Wehrdienst 
entlassen sind, den Bezug der Arbeitslosen
unterstützung im Anschluß an die Entlassung 
gewährleisten, so kann es trotzdem vorkom-



men, daß die Gewährung von Arbeitslosen
unterstützung nach den bisher geltenden Be
stimmungen nicht möglich ist, weil der aus 
dem Wehrdienst Entlassene vor seiner Ein
berufung zum Dienst keine Anwartschaft auf 
Arbeitslosenunterstützung erworben hatte. 
Fälle solcher Art können hauptsächlich ein- 
treten bei Personen, denen es vor ihrer Ein
ziehung wegen der Arbeitslage noch nicht 
möglich war, eine versicherungspflichtige Be
schäftigung der vorgeschriebenen Dauer aus
zuüben; sie können aber auch bei Angehörigen 
solcher Berufe eintreten, in denen die frühere 
Beschäftigung versicherungsfrei war. also ins
besondere bei Arbeitern und Angestellten der 
Land- und Forstwirtschaft.

Die erste Gruppe, bei der cs wegen nicht 
genügender Dauer der Beschäftigung noch 
nicht zum Erwerbe einer Anwartschaft ge
kommen ist, wird auf jeden Fall zahlenmäßig 
gering sein. Denn zum Wehrdienst werden 
nur gesunde junge Leute eingezogen, also 
Personen, die vor ihrer Einberufung zum 
Dienst verhältnismäßig gute Aussichten auf 
Beschäftigung gehabt haßen. Aber auch die 
zweite Gruppe, also in der Hauptsache die der 
landwirtschaftlichen Arbeiter und Angestellten, 
wird zahlenmäßig für die Arbeitslosenunter
stützung keine erhebliche Rolle spielen. Demi 
diese Personen werden nach ihrer Entlassung 
aus dem Wehrdienst vor allem mit Rücksicht 
auf den heutigen Mangel an landwirtschaft
lichen Arbeitskräften in aller Regel nicht ge
nötigt sein, Arbeitslosenunterstützung in An
spruch zu nehmen, zumal auch sie nach dem 
Wehrgesetz Anspruch auf bevorzugte Arbeits
vermittlung haben. Immerhin können Fälle 
eintreten, daß Arbeiter und Angestellte, die 
nach Erfüllung ihrer aktiven Dienstpflicht 
entlassen sind und die Anwartschaft auf Ar
beitslosenunterstützung nicht haben, im An
schluß an die Entlassung aus dem Wehrdienst 
vorübergehend arbeitslos sind und deshalb 
einer Arbeitslosenunterstützung bedürfen. Aus 
wehrpolitischen Gründen, insbesondere im 
Hinblick auf die Erhaltung und Hebung der 
Wehrfreudigkeit, ist es aber nicht angängig. 
Personen, die aus der Wehrmacht entlassen 
sind, der Betreuung durch die öffentliche 
Wohlfahrtspflege anhcimfallen zu lassen. Um 
eine einheitliche Behandlung der entlassenen 
Soldaten in der Arbeitslosenhilfe zu gewähr
leisten, müssen diese Personen, soweit sie 
arbeitslos sind, vielmehr ihren Kameraden, 
die die Anwartschaft auf Arbeitslosenunter
stützung bereits erworben hatten, gleichgestellt 
werden, wie sie ihnen auch in der bevorzugten 
Arbeitsvermittlung glcichstehen.

Es ist deshalb im zweiten Abschnitt be
stimmt, daß dieser — verhältnismäßig ge
ringe — Teil der zur Entlassung kommenden 
Soldaten bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf 
Arbeitslosenunterstützung unter denselben 
Voraussetzungen und in gleicher Weise er
heben kann, als wenn die Anwartschaft auf 
Arbeitslosenunterstützung durch frühere ver

sicherungspflichtige Beschäftigung erworben 
worden wäre. Auch diese Entlassenen haben 
sich somit zur Erlangung ihrer Arbeitslosen
unterstützung an dieselbe Stelle zu wenden, 
von der die Unterstützung für die anderen 
Soldaten ausgezahlt wird und die auch für 
ihre Arbeitsvermittlung zuständig ist, nämlich 
an das Arbeitsamt. Eine verschiedenartige 
Behandlung der Soldaten wird somit vermie
den. Dies kommt auch darin zum Ausdruck, 
daß für die Höhe der zu gewährenden Arbeits
losenunterstützung nach Absatz 2 grundsätz
lich die gleichen Vorschriften gelten, die auch 
sonst für die Bemessung der Arbeitslosen
unterstützung maßgebend sind; die Vorschrift 
des Abs. 2 entspricht den ergänzenden Be
stimmungen, die in Nr. 4 des ersten Abschnit
tes über die Einstufung der entlassenen Sol- 
dnten in die Unterstützungslohnklassen der 
Arbeitslosenversicherung getroffen werden. 
Zwar wird die Arbeitslosenunterstützung für 
die hier behandelte Gruppe der entlassenen 
Soldaten nur bei Hilfsbedürftigkeit gewährt; 
eine unterschiedliche Behandlung gegenüber 
den anderen Soldaten kann jedoch hierin 
grundsätzlich nicht erblickt werden, da auch 
bei letzteren nach einem sechswöchigen Unter
stützungsbezug die Arbeitslosenunterstützung 
von der Prüfung der Hilfsbedürftigkeit ab
hängig ist. Die Prüfung der Hilfsbedürftigkeit 
erfolgt in allen Fällen gleichmäßig nach den 
Vorschriften der Krisenfürsorge. Der Unter
stützungsanspruch nach dem zweiten Abschnitt 
ist erschöpft, wenn die Unterstützung für ins
gesamt 26 Wochen gewährt ist. Diese Be
grenzung ist notwendig, da bei längerer Ar
beitslosigkeit der ursächliche Zusammenhang 
mit der Entlassung aus dem Wehrdienst nach 
Erfüllung der aktiven Dienstpflicht regelmäßig 
nicht mehr gegeben sein wird; die Unter
stützungsdauer ist aber auch ausreichend, um 
die Nachteile zu beseitigen, vor denen der 
Soldat nach § 32 des Wehrgesetzes geschützt 
sein soll. Die Gleichstellung nach dem zweiten 
Abschnitt des Gesetzes erstreckt sich nur auf 
Arbeitslose, die aus dem Wehrdienst nach Er
füllung der aktiven Dienstpflicht, also in aller 
Regel nach zweijähriger oder längerer Dienst
leistung ausgeschieden sind, dagegen nicht auf 
Soldaten, die nur an einer kurzfristigen Aus
bildung oder an einer Übung der Wehrmacht 
tcilgcnonimcn haben.

Die Gründe, die die Gleichbehandlung der 
nach Erfüllung ihrer aktiven Dienstpflicht aus 
dem Wehrdienst ausgeschiedenen Soldaten bei 
der Gewährung der Arbeitslosenunterstützung 
geboten erscheinen lassen, gelten in gleicher 
Weise für die Arbeitsmänner, die nach Er
füllung: ihrer Dienstpflicht in Ehren aus dem 
Reichsarbeitsdienst ausgeschieden sind und 
einer Arbeitslosenunterstützung bedürfen. Das 
Gesetz ordnet deshalb an, duß die Vorschriften 
des zweiten Abschnittes auf diese Arbeits- 
männcr entsprechende Anwendung finden, so
fern sie nicht im Anschluß an ihr Ausscheiden 
aus dem Reichsarbeitsdienst zum aktiven
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Wehrdienst einberufen werden. Es bleibt den 
Ausführungsvorschriftcn, die vom Reichs
arbeitsminister im Einvernehmen mit dem 
Reichskriegsminister, bei Arbeitsmännem im 
Einvernehmen mit dem Reichsministcr des 
Innern zu erlassen sind, Vorbehalten, den 
Personenkreis noch näher zu bestimmen, auf 
den sich der zweite Abschnitt bezieht, soweit 
dazu ein Bedürfnis eintreten sollte.

Zum dritten Abschnitt.
Da die Regelung des § 5 der Verordnung 

über die Einberufung zu Übungen der Wehr
macht vom 25. November 19352) bezüglich 
der Arbeitslosenversicherung durch Nr. 1, 4 
und 6 des ersten Abschnittes in da9 Gesetz 
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenver
sicherung übernommen wird, bedarf die erstere 
Bestimmung der durch den dritten Abschnitt 
vorgesehenen Änderung.

Zum vierten Abschnitt.
Der vierte Abschnitt regelt das Inkrafttreten 

des Gesetzes. Dabei ist der Grundgedanke 
der, daß die neuen Vorschriften des ersten 
Abschnittes auf alle diejenigen Personen An
wendung finden sollen, die nach dem I. Ok
tober 1935 aus dem Arbeits- oder Wehrdienst 
ausgeschieden sind, die Vorschriften des zwei
ten Abschnittes auf alle, die künftig aus- 
echeidcn werden.

Die im Abs. 2 vorgesehene Aufhebung des 
Artikels 4 der Sechsten Verordnung zur Durch
führung und Ergänzung des Reichsarbeits
dienstgesetzes (Soziale Versicherung) vom 
24. März 19364) ist durch die Einbeziehung 
des Inhalts dieser Bestimmung in die Regelung 
des ersten Abschnittes Nr. 2, 3 a und Nr. 5 
des Gesetzes veranlaßt.

Familienunterstützung für die Zeit zwischen 
Reichsarbeitsdienst und Wehrdienst.

RdErl. d. RuPrMdl. u. d. RFM. v. 1.10. 1937 
— VW 3900/25. 8. 37 — 420 u. LG 

4085—280 I — (RMBliV. S. 1595):
(1) Den untcrstützungsbercchtigten Ange

hörigen der gemäß RdErl. vom 27. 8. 1937 
(RMBliV. S. 1433) aus dem Reichsarbcitsdicnst 
zu entlassenden Arbcitsdienstpllichtigcn, die 
ausweislich ihres Gestellungsbefehls im Herbst 
1937 zr Erfüllung der zweijährigen aktiven 
Dicnstpu.~<it in die Wehrmacht eingestellt 
werden und in der Zeit zwischen Reichsarbeits
dienst und Wehrdienst, obwohl sie bevorrechtet 
sind, nicht in Arbeit vermittelt werden können, 
ist zur Sicherung des notwendigen Lebens
bedarfs für die Zwischenzeit Familienunter
stützung fortzugewähren.

(2) Ist im Falle des Abs. 1 auch der not
wendige Lebensbedarf des entlassenen Arbeits
mannes selbst nicht gesichert und lebt er mit 
seinen Familienunterstützung beziehenden An
gehörigen in Familicngeineinschaft zusammen, 
so darf die Familienunterstützung um seinen 
Bedarf erhöht werden. Dies gilt jedoch nur 
dann, wenn die Zwischenzeit zwischen Reichs

arbeitsdienst und Wehrdienst nicht länger als 
2 Wochen dauert. Anderenfalls ist der ent
lassene Arbeitsmann von vornherein nach dem 
Gesetz über Arbeitslosenunterstützung nach 
Wehr- und Arbeitsdienst vom 30. 9. 19371) 
(RGBl. I S. 1049) zu unterstützen.

(3) Die Vorschrift B II 1 Abs. 1 des RdErl. 
vom 28. 5. 1937*) (RMBliV. S. 809), wonach 
Familienunterstützung insoweit nicht in Frage 
kommt, als ein Anspruch auf Arbeitslosen
unterstützung, die nicht von der Hilfsbedürf
tigkeit abhängig ist, besteht, gilt auch im Falle 
der Abs. 1 und 2.

Nachversicherung nach AVG. § 18 und RVO.
§ 1242 a.

Erl. d. RuPrAM. v. 16. 6. 1937 — Ia 4741/37 — 
(RAB1. — AN. — S. IV 312):

Auf Grund der Verordnung über die Nach
entrichtung von Beiträgen für versicherungs
freie Personen vom 4. Oktober 1930 § 11 
(Reichsgesetzbl. I S. 459) bestimme ich, daß 
hinsichtlich der Nachversicherung allgemein 
nach dem nachstehend abgedruckten „Auszug 
aus dem Runderlaß des Rcichsministers der 
Finanzen vom 30. Januar 1934 P 1801 
— 63 II — in der Fassung des Runderlasses 
vom 8. Februar 1936 P 1801 — 236 III“ 
sinngemäß zu verfahren ist.

Nach der Verordnung vom 4. Oktober 1930 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 sind die Beiträge für aus- 
scheidendc Personen erst nachzuentrichten, 
wenn beim Eintritt des Versicherungsfallcs 
weder Ruhegehalt oder Hinterbliebenenrente 
noch eine gleichwertige Leistung gewährt 
wird. Diese Vorschrift ist künftig in der 
Weise anzuwenden, daß die Beiträge nicht 
schon beim Wegfall der den Aufschub der 
Nachversicherung begründenden Bezüge (Un
terhaltszuschuß, laufende Unterstützung usw.), 
sondern erst beim Eintritt des Versicherungs
falls nachzuentrichten sind.

Für den Begriff der „gleichwertigen Lei
stung“ oder der „ähnlichen zeitlichen Ver
sorgung“ in Abschnitt II Nr. 1 des nach
stehenden Auszugs kann im allgemeinen ohne 
weiteres unterstellt werden, daß die Zuwen
dungen der Verwaltung dem Mindestbetrage 
der Invaliden- oder Angestelltenversicherungs
rente gleichkommen, solange nicht vom Ver
sicherungsträger oder dem gegebenenfalls 
Nachzuversichernden hinreichend nachgewie
sen wird, daß sie hinter diesen Renten Zurück
bleiben.

Der nachstehende Auszug gilt als grund
sätzliche Entscheidung im Sinne des § 11 der 
oben erwähnten Verordnung vom 4. Oktober 
1930. Sollten im Einzelfallc noch Zweifel be
stehen, ob die Nachentrichtung unterbleiben 
oder aufgeschoben werden kann, so ist meine 
nach RVO. § 1234 Abs. 2 oder AVG. § 11 
Abs. 3 erforderliche Entscheidung zu bean- 
tragen. ,

i) Vgl. DZW. XIII S. 428.
*) Vgl. DZW. XIII S. 175, 179.

434



Auszug aus dem RdErl. des Reichs- 
ministers der Finanzen 

vom 30. 1. 1934 — P 1801 — 63 II — in der 
Fassung des RdErl. vom 8. 2. 1936 — P 1801 

— 236 III —.
usw. . . .
Um eine einheitliche Handhabung der in 

Betracht kommenden Vorschriften für die 
Zukunft zu erzielen, ist es erforderlich, die 
zum Vollzug der §§ 2 und 7 der VO. bisher 
erlassenen Anordnungen für die Reichsfinanz
verwaltung in einigen Punkten abzaändem 
und zu ergänzen.

I. zu § 2.
Bei der Ausführung der Vorschriften dieses 

Paragraphen ist davon auszugehen, daß die 
Nachentrichtung von Versicherungsbeiträgen 
grundsätzlich dann zu unterbleiben hat, wenn 
die Nachzahlung so geringfügig ist, daß sie 
für die Ausscheidenden regelmäßig ohne Wert 
sein würde. Als Zeitspanne für eine derartig 
geringfügige Nachversicherung ist in § 2 eine 
Beitragszeit von einhundertvier Wochen oder 
vierundzwanzig Monaten bestimmt. Von die
sem für die Nichtversicherung aufgcstellten 
Regelfall treten jedoch dann wieder Aus
nahmen ein, wenn der Ausscheidende entweder 
bereits vor seinem Eintritt in die versiche
rungsfreie Beschäftigung vcrsiclierungspflich- 
tig war oder wenn er nach seinem Ausscheiden 
die Versicherung in irgendeiner Form neu auf
nimmt, da in diesen Fällen die Beitragsleistung 
auch bei einem geringeren Zeitraum als ein
hundertvier Wochen oder vierundzwanzig Mo
naten für den Ausscheidenden Wert hat oder 
haben kann.

Ob die Nachentrichtung der Beiträge vor
zunehmen ist oder ob sie unterbleiben kann, 
ist indessen nicht allein nach den Vorschriften 
in § 2 zu entscheiden, sondern es sind dazu 
auch die Vorschriften hcranzuziehen, nach 
denen — ungeachtet des Vorliegens der Vor
aussetzungen des § 2 — wegen anderer Um
stände entweder die Nachentrichtung ganz 
unterbleiben (z. B. insbesondere § 1) oder zu
nächst aufgeschoben werden kann (z. B. ins
besondere § 7).

Zusammcngcl'aßt sind 6omit die Vorschriften 
des § 2 folgendermaßen anzuwenden:

1. Scheiden die in einer vcrsichcrungsfreien 
Beschäftigung von nicht längerer Dauer als 
cinhundertundvier Wochen oder vicrund- 
zwanzig Monate bei der Reichsfinanzvcrwal- 
tung tätig gewesenen Personen aus diesem 
Dienst aus, so sind sie nicht nachzuvcrsichcm 
(Grundsatz; Ausnahme: Ziffer 2).

2. Die in Ziffer 1 kezeichneten Personen 6ind 
jedoch nachzuversichern (Ausnahme: Ziffer 4), 
wenn sie entweder

a) vor ihrem Eintritt in die versicherungs- 
freic Beschäftigung bei der Reichsfinanz
verwaltung invaliden- oder ongestclltcn- 
versicherungspflichtig gewesen sind, oder

b) nnch dem Ausscheiden aus der Reichs
finanzverwaltung eine der Versicherungs

pflicht unterliegende Beschäftigung auf
nehmen, oder

c) binnen drei Jahren nach dem Ausscheiden 
aus der ReichsfinanzVerwaltung die Nach
entrichtung für ihre dortige versicherungs
freie Beschäftigung zwecks Aufnahme der 
freiwilligen Weiterversicherung beantra- 
gen.

3. Ausscheidendc Personen, deren versir’ie- 
rungsfreie Beschäftigung bei der Reichsfinanz
verwaltung länger als einhundertvier Wochen 
oder vierundzwanzig Monate gedauert hat, 
sind nachzuversichcm ohne Rücksicht darauf, 
ob die in Ziffer 2 a bis 2 c aufgeführten Voraus
setzungen bei ihnen vorliegen (Grundsatz; 
Ausnahme: Ziffer 4).

4. Die Nachversicherung gemäß Ziffer 2 
oder 3 ist jedoch nur dann vorzunehmen, 
wenn im Einzelfall keine Umstünde vorliegen, 
nach denen entsprechend den Vorschriften iu 
§§ 1 und 3 ff. der Verordnung vom 4. Oktober
1930 die Nachentrichtung der Bckräge all
gemein unterbleiben oder aufgeschoben werden 
kann.

II. zu § 7.
1. Bei dem Vollzug dieser Vorschriften ist 

zunächst zu beachten, daß dadurch grund
sätzlich eine Doppelversorgung der aus der 
versicherungsfreien Beschäftigung Ausschei
denden verhütet werden soll. Deshalb ist 
darin vorgesehen, daß die Nachentrichtung 
von Beiträgen dann aufzuschieben ist, wenn 
der Ausscheidende entweder

a) Wartegeld oder eine ähnliche zeitliche 
Versorgung erhält, oder

b) ihm Ruhegeld und Hinterbliebenenver
sorgung zugesichert bleibt.

Dabei ist davon auszugehen, daß in den Fällen 
zu a der Ausscheidende, wenn es sich um 
einen Beamten handelt, im Laufe der Zeit 
entweder wieder in den öffentlichen Dienst 
eingestellt oder in den dauernden Ruhestand 
versetzt wird. In beiden Füllen würde die 
Nachversicherung dann endgültig zu unter
bleiben haben. Fälle der unter b genannten 
Art werden, soweit lediglich Ruhegeld und 
Hinterbliebcncnversorgung auf beamtenrecht
licher Grundlage in Frage kommen, bei Be
amten der Reichsfinanzverwaltung — worauf 
schon in dem Erlaß vom 11. September 1931 
— P 1801 — 16/31 P II/III — (Reichsfinanzbl.
1931 S. 154) hingewiesen worden ist — zur
zeit kaum mehr Vorkommen. Jedoch fällt 
unter diese Vorschrift, was sich aus der Fas
sung des 2. Absatzes des § 7 ergibt, auch die 
Bewilligung eines Gnadcnruhcgcldcs, wenn der 
Ausscheidendc zwar schon dienstunfähig ist, 
jedoch noch keinen Anspruch auf Ruhegehalt 
hat, sowie die Bewilligung eines Tcilruhe- 
gehalts, einer laufenden Unterstützung, einer 
Rente usw. Alle diese Leistungen sind ohne 
Rücksicht auf die Zeitdauer der Bewilligung 
und ungeachtet des Umstandes, ob ein Rechts
anspruch besteht oder nicht, als „gleichwertige 
Leistung“ im Sinne des § 7 Abs. 2 — ge-
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gebencnfalls auch als „ähnliche zeitliche Ver
sorgung“ im Sinne des § 7 Abs. 1 a — stets 
dann anzusehen, wenn sie in ihrer Höhe dem 
Mindestbetrage der Invaliden- oder Angestell
tenversicherungsrente glcichkommen, die dem 
Ausscheidenden gegebenenfalls zum gleichen 
Zeitpunkt zustehen würde. Wird die Nach
versicherung vorgenommen, so ist die Zeit, 
in der der Ausgeschiedene Teilruhegeld, lau
fende Unterstützung usw. bezog, nicht n it- 
zuberücksichtigen, da diese Zeit als Ersatzzeit 
zur Aufrechterhaltung der Anwartschaft gilt.

2. Die Entscheidung, ob die zunächst auf
geschobene Versicherung vorzunehmen ist oder 
ob sie endgültig unterbleiben kann, ist dann 
zu treffen, wenn der Versicherungsfall cintritt, 
d. h. soweit z. B. die Angestelltenvcrsichcrung 
in Frage kommt, wenn der Ausscheidende An
spruch auf Ruhegeld wegen Vollendung des 
65. Lebensjahres oder wegen Berufsunfähigkeit 
haben würde (§ 26 AVG.), oder wenn seine 
Witwe Anspruch auf Witwenrente erheben 
könnte (§ 28 AVG.). Wird zu diesem Zeit
punkt noch Ruhegehalt, Hinterbliebenenver- 
sorgung oder eine gleichwertige Leistung in 
Höhe der etv/aigen Sozialrcntcn gewährt, so 
bleibt die Nachversicherung zunächst weiter 
aufgeschoben. Wird eine solche Leistung nicht 
gewährt, so ist die aufgeschobene Nachver
sicherung nachzuholcn. Sie hat im Falle des 
Todes des Ausgeschiedenen jedoch auch dann 
zu unterbleiben, wenn Angehörige, die nach 
Rcichsbcamtcnrecht versorgungsberechtigi wa
ren, nicht vorhanden sind, oder wenn der Ver- 
sichcrungstrUgcr auch im Falle der Nach- 
entrichtiing keine Hinterbliebenenrente zu ge
währen hätte, z. B. weil die Wartezeit -— auch 
mit der Nachversicherung — nicht erfüllt 
wird (zu vgl. § 1 der Verordnung vom 4. Ok
tober 1930).

Beispiele: Ein Beamter ist an* 1. Januar 
1926 auf Grund eines Disziplinarurtcils aus 
dem Dienst der Richsfinnnz Verwaltung ent
lassen worden. Er bezog von da ah auf die 
Dauer von fünf Jahren ein Tcilruhegchalt 
gemäß § 75 RBG., von dem angenommen 
werden konnte, daß es in seiner Höhe dem 
Mindestbetrag der Invaliden- oder Angestell- 
tenvcrsicherungsrcntc glcichkum, die ihm ge
gebenenfalls zum gleichen Zeitpunkt zuge
standen hätte. Dann sind folgende Möglich
keiten denkbar:

a) Am 1. Januur 1931 kommt das Teilruhe- 
gehult in Fortfall, ohne daß der Ver- 
sicherungsfull inzwischen eingetreten ist. 
Dann bleibt die Nachversicherung bis zum 
Eintritt des Versicherungsfalles weiter 
aufgeschoben.

b) Das Tcilrubegehalt wird um 1. Januar 
1931 gnadenweise z. B. auf fünf Jahre 
unverändert weitergewährt, oder es wird 
nur in geringerer Höhe wcircrgezahlt. 
Dann bleibt die Nachversicherung eben
falls bis zu dem bei a genannten Zeitpunkt 
weiter aufgeschoben.

c) Trat im gleichen Fall am 1. Januar 1930 
bereits der Versicherungsfall (durch Be
rufs- oder Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
Sozialversicherungsgesetze) ein, so ist zu
nächst zu prüfen, ob das Teilruhegehalt 
usw. noch als gleichwertige I.eistung im 
Sinne des § 7 Abs. 2 Satz 2 anzuschcn 
ist. Wird die Frage verneint, so ist die 
Nachversicherung sofort vorzunehmen, 
sofern nicht etwa die Einschränkungen 
des § 1 der VO. Platz greifen. Wird sie 
bejaht, so wird die Nachversicherung mit 
der gleichen Einschränkung für die Zeit 
vor dem 1. Januar 1926 erst bei Wegfall 
des Teilruhegehalts vorgenommen. Die 
Zwischenzeiten bis zur Nachversicherung 
gelten als Ersatzzeiten zur Aufrechterhal
tung der Anwartschaft.

d) Trat im gleichen Fall z. B. bereits am 
1. Januar 1930 der Ver3icherungsfall durch 
Ableben des Ausgeschiedenen ein, so ist 
zunächst festzustellen, ob nach Reichs- 
beamtcnrccht versorgungsberechtigte An
gehörige vorhanden sind. Ist dies nicht 
der Fall, so hat die Nachversicherung 
endgültig zu unterbleiben. Sind solche 
Angehörigen vorhanden, so ist weiter zu 
ermitteln, oh der Vcrsicherungstrüger im 
Falle der Nachversicherung Hinterblie
benenrente gewähren würde. Verneint 
der Versichcrungsträger diese Frage, so 
unterbleibt die Nachversicherung end
gültig. Bejaht er sie, so ist zu prüfen, 
ob cs für die Rcichsfinanzvcrwaltung vor
teilhafter ist, den Hinterbliebenen vom 
Tage des Ablebens des Ausgeschiedenen 
an eine laufende Versorgung in der Min
desthöhe der ihnen zur gegebenen Zeit 
zustchcndcn Invaliden- oder Angestelltcn- 
versichcrungsrcnte zu gewähren oder die 
Nachversicherung vorzunchmen.

3. Besondere Zweifelsfragen können sich 
noch ergeben, wenn aus der Reichsfinanzver
waltung ausscheidende Personen, für die die 
Nachversicherung auf Grund der Vorschrift in 
§ 7 der VO. vom 4. Oktober 1930 (vorstehend 
Abschn. II, 1) uufgeschoben worden ist, vor 
Eintritt des Versichcrungsfalles eine neue Be
schäftigung übernehmen. In solchen Fällen 
ist folgendermaßen zu verfahren:

a) Wenn die neue Beschäftigung an sich 
versichcrungspilichtig, nach §§ 1234, 1235, 
1242 RVO. oder §§11, 12 Nr. 1 bis 3, 
17 AVG. aber ve-sicherungsfrci ist, so 
wird die Nachversicherung weiter auf- 
gcschoben, solange die Voraussetzung für 
das Aufschicbcn der Nachversicherung 
(z. B. Bezug von Tcilruhegchalt, laufender 
Unterstützung usw.) beim Eintritt in die 
Beschäftigung noch fortbesteht. Der Ver- 
sicherungstrftger und der Ausgeschiedene 
erhalten in diesem Falle gegebenenfalls 
die ». § 1242a Abs. 5 RVO. und § 18 
Abs. 6 AVG. vorgesehene Bescheinigung 
über dit Zahl und Höhe der für sie nach-
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zuentrichtenden Beiträge (zu vgl. das 
Muster Reichsfinanzbl. 1931 S. 156). Die 
Nachversicherung selbst ist erst beim 
Eintritt des Versicherungsfalles vorzu- 
nehmen.

b) Wenn die neu aufgenommene Beschäfti
gung schlechthin versicherungsfrei ist, so 
ist in gleicher Weise wie in Abs. a der 
Ziffer 3 zu verfahren. Stellt der Aus
geschiedene jedoch den Antrag auf Nach
entrichtung der Beiträge zwecks freiwil
liger Nachversicherung, so ist der Antrag 
abzulehnen, nötigenfalls der Antragsteller 
aber auf § 7 Abs. 3 der VO. vom 4. Ok
tober 1930 zu verweisen, wonach die erst 
später nachzuentrichtenden Beiträge für 
die Zulässigkeit der freiwilligen Weiter
versicherung als beim Ausscheiden aus 
der versicherungsfreien Beschäftigung ent
richtet gelten.

e) Wenn die aufgenommene Beschäftigung 
versicherungspflichtig ist (so z. B. als An
gestellter oder Arbeiter bei einem privaten 
Arbeitgeber), so ist gleichfalls nach Abs. a 
der Ziffer 3 zu verfahren.

Fürsorgeerziehung und öffentliche Fürsorge.
Bcschl. d. OLG. München v. 14. 7. 1937 
— WX 307. 1937. — (RMBliV. S. 1617):

(Auszug.)
(1) Der Minderjährige darf der vorbeugen

den Fürsorgeerziehung nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 
JWG.1) nur überwiesen werden, wenn er durch 
ein unter § 1666 Abs. 1 BGB fallendes Ver
halten des Vaters in seiner jetzigen Umgebung 
der Gefahr geistiger oder sittlicher Verwahr
losung ausgesetzt ist, wenn deshalb seine ander
weitige Unterbringung erforderlich ist, diese 
Unterbringung aber ohne Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel nicht ei folgen kann. Das 
Landgericht hat das Vorliegen dieser wie auch 
der übrigen Voraussetzungen der vorbeugen
den Fürsorgeerziehung bejaht und demgemäß 
die vorbeugende Fürsorgeerziehung angeord
net. Damit hat es aber die Vorschrift des § 63 
Abs. 1 Nr. 1 .JWG.1) durch unrichtige Anwen
dung verletzt. Der Tatbestand des § 63 Abs. 1 
Nr. 1 JWG x) ist hier nicht gegeben.

(2) Nach den tatsächlichen Feststellungen 
des angefochtenen Beschlusses ist der Minder
jährige seit September 1936 bei seiner Groß
mutter untergebracht und genießt dort eine 
einwandfreie Erziehung und Pflege. Der 
Vater ist mit der Unterbringung bei der Groß
mutter einverstanden. Daß er beabsichtigen 
würde, den Knaben von der Großmutter weg 
und wieder zu sich zu nehmen, hat das Land
gericht nicht festgcstcllt. Dies kann nach der 
gegebenen Sachlage auch nicht angenommen 
werden. Es fehlt jeder Anhult dafür, daß der 
Vater, der den Minderjährigen schon seit Scp-

*) Vgl. RGBl 1922 I S. 633; 1924 I S. 110; 
1932 I S. 522, 531.

tember 1936 bei der Großmutter wohnen läßt, 
seinen Sinn jetzt ändern und den Knaben in 
seinen Haushalt zurückholen wollte. In seiner 
Beschwerde hat der Vater auch ausdrücklich 
erklärt, daß er mit dem jetzigen Zustand ein
verstanden sei und sich verpflichten werde, 
das Kind bei der Großmutter zu belassen. Der 
Minderjährige ist sonach in seiner jetzigen Um
gebung keiner Verwahrlosungsgefahr ausge
setzt und braucht deshalb auch nicht anderweit 
untergebracht zu werden. Damit entfallen 
aber die gesetzlichen Voraussetzungen, unter 
denen die vorbeugende Fürsorgeerziehung nach 
§ 63 Abs. 1 Nr. 1 JWG J) angeordnet werden 
darf. An dieser Beurteilung vermag die Tat
sache nichts zu ändern, daß die Großmutter die 
Kosten der Pflege und Erziehung des Knaben 
aus eigenen Mitteln nicht bestreiten kann und 
seit 1. April 1937 von der FürsorgebehördeT.... 
ein monatliches Pflegegeld von 15 RM erhält. 
Daß der zuständige Fürsorgeverband für die 
Pflege und Erziehung eines Minderjährigen aus 
öffentlichen Mitteln Leistungen gewähren muß, 
rechtfertigt beim Fehlen der sonstigen Voraus
setzungen des § 63 Abs. 1 Nr. 1 JWG1) die 
Anordnung der vorbeugenden Fürsorge
erziehung nicht (vgl. KG. in JFG. 12, 163; 
Friedcberg-Polligkeit, JWG1) Nachtrag zur 
2. Aufl., Anm. 5b zu § 63 JWG.1)). Ohne 
Belang ist, daß der Minderjährige im vor
liegenden Fall erst im September 1936, nach
dem das Jugendamt T — die Fürsorgeerzie
hung beantragt hatte, zur Großmutter ver
bracht worden ist. Für die hier zu entschei
dende Frage, ob die vorbeugende Fürsorge
erziehung angeordnet werden darf, hat cs nur 
auf die gegenwärtigen Verhältnisse anzu
kommen. Da der Minderjährige mit dein 
Willen des Vaters bei der Großmutter lebt und 
hierdurch vor der Gefahr der Verwahrlosung 
geschützt ist, hat zur Zeit der Erlassung der 
Beschlüsse des Amtsgerichts vom 29. Apri 1 
1937 und des Landgerichts vom 29. Mai 1937 
keine Verwahrlosungsgefahr und infolgedessen 
auch keine Notwendigkeit zur anderweitigen 
Unterbringung bestanden.

(3) Diese Ausführungen können freilich nur 
so lange gelten, als mit dem Willen des Vaters 
der gegenwärtige Zustand nufrechtcrhaltcn 
bleibt. Würde der Vater, was aber nach der 
jetzigen Sachlage nicht zu besorgen ist, den 
Knaben nicht mehr bei der Großmutter be
lassen und wieder zu sich nehmen und würde 
deshalb zur Verhütung der Verwahrlosung die 
anderweitige Unterbringung des Minder
jährigen notwendig, ohne Inanspruchnahme 
öffentlicher Mittel aber nicht durchführbar 
sein, so könnte die vorbeugende Fürsorge
erziehung nach § 63 Abs. 1 Nr. 1 JWG.1) au
geordnet werden.

(4) Die vorstehend erörterten Gesichts
punkte hnt das Landgericht rcchtsirrig nicht 
berücksichtigt. Der angcfochtene Beschluß 
mußte duhcr uufgehoben werden.

— RuPrMdl. V W 2436/13. 9. 37.
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Umschau

Arbeitseinsatz.
Die monatliche Statistik der Reichs

anstalt für Arbeitsvermittlung und Ar
beitslosenversicherung ist von einer Ar
beitslosenstatistik zu einer Arbeits
einsatzstatistik geworden, seitdem die 
Zahl der Arbeitslosen gegenüber der Zahl 
der Beschäftigten nur noch eine unbe
deutende Rolle spielt. Der Rückgang 
der Arbeitslosigkeit hat sich auch im 
Monat August 1937 fortgesetzt, und 
zwar sank die Zahl der Arbeitslosen im 
Laufe des Monats von 563 000 auf 
509 000. Die Zahl der Arbeitslosen 
machte am 31. August nur noch 2,5% 
der Zahl sämtlicher Arbeiter und Ange
stellten aus gegenüber 2,8% am Ende des 
Vormonats. Von den 509 000 Arbeits
losen sind 166 000 nicht voll einsatzfähig. 
Von den hiernach verbleibenden voll
einsatzfähiigen Arbeitslosen sind rd.
81 000 zugleich ausgleichsfähig und rd. 
262 000 zwar voll einsatzfähig, aber 
durch persönliche Verhältnisse an ihren 
Wohnort gebunden. Um ein richtiges 
Bild von der wirklichen Arbeitslosigkeit 
zu bekommen, müssen von diesen Zahlen 
noch die sogenannten Fluktuations- 
arbcitslosen — das sind diejenigen, die 
unmittelbar vor dem Zähltag aus der 
Arbeit ausgeschieden sind, aber kurze 
Zeit nach dem Stichtag die Arbeit wieder 
aufgenommen haken — in Abzug ge
bracht werden, alsdann verbleiben 66000 
voll einsatzfähige und zugleich aus
gleichsfähige Arbeitslose und 210 000 
voll einsatzfähige, aber nicht ausgleichs
fähige Arbeitslose. Hierbei ist aber zu 
berücksichtigen, daß diese Arbeitslosen 
mehr oder weniger stark aufnahme
fähigen Berufsgruppen angehören. Sie 
verteilen sich wie folgt:

voll einsatzfähig 
aus- nicht

glcichs-
fähig glcichs-

fähig
stark aufnahmefähige

Berufe....................... 2 700 9 500
aufnahmefähige Be

rufe.............................. 18 800 41 600
nicht aufnahmefähige 

Berufe (und Unge
lernte) .......................  44 500 158 900

insgesamt 66 000 210 000

Beschränkte Zugriffsmöglichkeit auf die
Pflegezulage für Fürsorgeleistungen.
Nach § 21a der Verordnung über die 

Fürsorgepflicht kann ein Fürsorgever- 
band, der auf Grund dieser Verordnung 
einen Hilfsbedürftigen unterstützt hat, 
dann, wenn dieser für die Zeit der Unter
stützung Rechtsansprüche gegen einen 
Dritten auf Leistungen zur Deckung des 
Lebensunterhalts hat, durch schriftliche 
Anzeige an den Dritten bewirken, daß 
diese Rechtsansprüche zum Ersatz auf 
ihn übergehen. Das Reichsversorgungs
gericht hat sich kürzlich in einer grund
sätzlichen Entscheidung M 14 025/35 
(Bd. 12 S. 220) ausführlich dazu ge
äußert, inwieweit dieser Zugriff besonders 
hinsichtlich der Pflegezulage zulässig ist.

Zunächst hat diese Entscheidung noch
mals darauf hingewiesen, daß kein Zwei
fel darüber bestehen kann, daß die Vor
schrift des genannten § 21a auch auf die 
Versorgungsansprüche der Kriegsbeschä
digten anzuwenden ist, da weder das 
RVG. noch allgemeine Erwägungen die 
Anwendbarkeit ausschließen. Nach dem 
genannten Paragraphen findet ein ge
setzlicher Forderungsübergang statt, auf 
Grund dessen derFürsorgevcrband Rente 
im Rahmen des § 68 RVG. geltend 
machen kann. Es bedarf daher keines 
besonderen Titels, etwa einer Abtre
tungserklärung oder einer Pfändung, son
dern es steht das Recht in dem gekenn
zeichneten Umfange im Augenblicke der 
Geltendmachung zu.

Nun gestattet aber § 21a den Zugriff 
nicht auf vermögensrechtliche Ansprüche 
jeder Art, die dem Hilfsbedürftigen zu
stehen, sondern beschränkt ihn auf Lei
stungen zur Deckung des Lebensbedar
fes. Fällt die Pflegezulage nach §31 RVG. 
unter diesen Begriff? Die grundsätzliche 
Entscheidung verneint diese Frage, in
dem sie ausführt: Die Pflegezulage eines 
Kriegsbeschädigten zählt nicht zu den 
Leistungen zur Deckung des allgemeinen 
Lebensbedarfes, sondern sie ist für einen 
Sonderzweck bestimmt. Sic wird nicht 
gewährt zur Deckung des gewöhnlichen 
Lebensbedarfs, wie ihn jeder Mensch hat, 
sondern um Bedürfnisse zu befriedigen 
und besondere Hilfeleistungen zu ermög
lichen, die außerhalb jenes Bedarfs und 
über ihn hinausgehend durch die Hilf-
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losigkeit des Beschädigten infolge Dienst- 
Beschädigung verursacht und bedingt 
sind. Ihrem besonderen, durch das RVG. 
bestimmten Zwecke darf die Pflegezulage 
nicht entzogen werden. Das Reichsver
sorgungsgericht kommt daher zu dem 
Ergebnis, daß einem Fürsorgeverband 
der Zugriff auf die Pflegezulage, die 
einem Hilfsbedürftigen gewährt wurde, 
nur dann gestattet ist, wenn die Hilfe
leistung des Fürsorgeverbandes dem
selben Zweck diente, für den die Pflege
zulage bestimmt ist. Die Entscheidung 
weist auch auf die Unfallversicherung 
hin, die nach § 558 c RVO. bei Vor
liegen einer Hilflosigkeit bei einem Un
fallverletzten Pflege auch in der Form 
von Pflegegeld gewährt. Gemäß § 558 b 
RVO. gehört aber die Gewährung der 
Pflege zur Krankenhausbehandlung. Da 
sich der Zweck der Pflege nach der RVO. 
mit dem der Pflegezulage nach dem 
RVG. deckt, erscheint es unbedenklich 
zu sagen, daß auch die Pflegezulage 
neben der Eigenschaft eines Versorgungs- 
gcbührnisscs die der Leistung einer Heil
behandlung hat. Als solche darf sie 
aber ihrem aus den eigentlichen Ver
sorgungsgebührnissen heraustretenden 
Zweck nicht entzogen werden. Sie darf 
deshalb auch nicht an einen Dritten als 
Ersatz für Leistungen hingegeben wer
den, die dieser zweifelsfrei außerhalb die
ses Zweckes gemacht hat.

Das Reichsversorgungsgericht stützt 
6ich dann zum Schluß auch auf § 18 der 
Reichsgrundsätze, die in ihrem Absatz 2 
bestimmen: Die Pflegezulage, die ein 
Beschädigter zur Pflege und Wartung 
erhält, bleibt bei jeder Hilfe außer An
satz, die nicht demselben Zwecke dient. 
Danach soll die Pflegezulage als eine 
Leistung, die innerhalb des allgemeinen 
Lebensbedarfes einem ganz besonderen 
Zwecke dient, für das Gebiet der öffent
lichen Fürsorge durch den Fürsorgever
band bei der Beurteilung der Frage, ob 
Hilfsbedürftigkeit vorliegt und daher von 
ihm Hilfe zu gewähren ist, stets dann 
von vornherein ausgeschaltet bleiben, 
wenn nicht eine Hilfeleistung durch den 
Fürsorgeverband für den gleichen Zweck 
in Frage kommt, dem auch die Pflege
zulage dient.

Aus den Ausführungen ergibt sich, daß 
der Zugriff eines Fürsorgeverbandes aus 
§ 21 n der Fürsorgepflichtverordnung 
auf nachträglich bewilligte Pflegezulage

nur für eine Hilfe zulässig ist, die dem
selben Zwecke wie die Pflegezulage dient. 
Diese Entscheidung entspricht durchaus 
dem sozialen Rechtsempfinden unserer 
Zeit und dürfte nunmehr den Fürsorge
stellen den Fingerzeig geben, inwieweit 
sie für Fürsorgeleistungen auf die Pflege
zulage zurückgreifen dürfen.

Oberregierungsrat Köster.

Sind Versorgungsgebührnisse eine Bring
oder Holschuld?

Große Teile des deutschen Volkes er
halten Bezüge aus öffentlichen Kassen. 
Es entsteht daher die Frage, ob Gehälter, 
Ruhegelder, Renten usw. von der aus
zahlenden Kasse abzuholen sind oder ob 
sie dem Empfangsberechtigten gebühren
frei zugestellt werden müssen.

Es hegt nahe, bei der Beurteilung dieser 
Frage auf die privatrechtlichen Bestim
mungen des BGB. über den Leistungsort 
zurückzugreifen; bezüglich dieses besagt 
der § 270 BGB. „Geld hat der Schuldner 
im Zweifel auf seine Kosten und seine 
Gefahr dem Gläubiger an dessen Wohn
sitz zu übermitteln.“ Das BGB. stellt 
hiernach den Grundsatz auf, daß Geld
schulden Bringschulden sind. Aus dem 
Wortlaut des Gesetzes ist aber zu ent
nehmen, daß der Wille der Beteiligten 
und die Umstände eine andere Regelung, 
nämlich die Bringschuld zu einer Hol
schuld zu machen, zulassen. Die Ermäch
tigung zu einer solchen anderweitigen Re
gelung ist durch Artikel 92 des Einfüh
rungsgesetzeg zum BGB. vom 18. 8. 96 
ausdrücklich erteilt, in dem es heißt: 
„Unberührt bleiben die landesgesetzlichen 
Vorschriften, nach welchen Zahlungen aus 
öffentlichen Kassen an der Kasse in Emp
fang zu nehmen sind.“ Von dieser Ge
setzesermächtigung haben die Kassen der 
Länder im weitesten Umfange Gebrauch 
gemacht. So bat Preußen durch Art. 11 
seines Ausführungsgesetzes zum BGB. 
vom 20. 9. 99 vorgeschrieben, daß Zah
lungen aus öffentlichen Kassen, wenn 
nichts anderes bestimmt ist, an der Kasse 
in Empfang zu nehmen sind. Für die 
Zahlungen aus Reichskassen findet sich 
eine solche allgemeine Vorschrift nicht. 
Man könnte daher zur Annahme neigen, 
daß Zahlungen aus Reichskassen grund
sätzlich Bringschuldcn sind, also dem 
Empfänger zugcstcllt werden müssen. 
Dem ist aber, wie auch schon durch die 
Rechtsprechung entschieden ist, nicht
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so. § 270 BGB. sagt ausdrücklich, daß 
Geldschulden nur im Zweifelfall Bring
schulden sind. Die Auslegungsvorschrift 
des § 270 BGB. greift also nur dann 
Platz, wenn die Satzungen der Reichs
kassen nichts anderes bestimmen. Bei den 
Versorgungsgebührnissen ist aber durch 
die Reichskassenordnung vom 6. 8. 27 und 
in der Dienstordnung für Zahlung von 
Versorgungsgebührnissen eine Regelung 
bezüglich des Zahlungsortes getroffen. 
Hier heißt es nämlich, daß die Versor
gungsgebührnisse grundsätzlich am Post
schalter der zuständigen Postanstalt aus
gezahlt werden, in deren Bezirk der Emp
fangsberechtigte wohnt. Hieraus ergibt 
sich, daß die Zahlungen als Holschulden 
angesehen werden. Abweichend hiervon 
können aber Renten auf besonderen An
trag dem Empfangsberechtigten poi to- 
frei ins Haus gesandt werden, wenn:
1. es sich um Schwerkriegsbeschädigte, 

gebrechliche oder altersschwache Per
sonen handelt;

2. wenn besondere Erwerbs- oder Fa
milienverhältnisse vorliegen, z. B. kön
nen übermäßig weite Wege zur Post
anstalt die Erwerbsverhältnisse we
sentlich beeinflussen, so daß in solchen 
Fällen das Vorliegen besonderer Er
werbsverhältnisse zu bejahen ist.

Soweit das Reich in diesen Fällen die 
Versorgungsgebührnibse übermittelt, ist 
dies eine freiwillige Leistung, gleiches gilt 
für die Kosten der Übermittlung. Hier
durch wird jedenfalls die Zahlung nicht 

• zu einer Bringschuld gemacht.
Entsprechend dieser rechtlichen Gestal

tung hat auch das RAM. in einem Erlaß

vom 14. 4. 29 ausdrücklich erklärt, daß 
Ruhegeldgebührnisse eine Holschuld dar
stellen.

Zur Herbeiführung des bargeldlosen 
Geldverkehrs ist für alle Empfänger von 
Versorgungsgebühmissen die Überwei
sung der Bezüge auf ein eigenes Post
scheck- oder Bankkonto zulässig. Die 
Empfangsberechtigten sind daher bei 
jeder sich bietenden Gelegenheit auf die 
Einrichtung eines solchen Kontos auf
merksam zu machen. Insoweit die Ver
sorgungsgebührnisse an im Inlande woh
nende Ruhegeldempfanger mangels eige
nen Kontos nicht überwiesen werden kön
nen, sind ihnen die Bezüge durch Post
scheck auszuzahlen. Die Kosten für diese 
Auszahlung trägt die Reichskasse. Im 
Laufe des Rechnungsjahres soll, von Aus
nahmefällen abgesehen, möglichst von der 
Änderung des Äuszahlungsortes Abstand 
genommen werden.

Die Folgen der Holschuld können sich 
unter Umständen darin zeigen, daß in 
der Nichtabholung der Vers.-Gebührnisse 
ein Verzicht auf dieselben zum Ausdruck 
kommt. Einer ausdrücklichen Erklärung 
des Verzichtes bedarf es nicht. Der Ver
zicht kann auch durch Handlungen er
folgen, die den Willen zu verzichten in 
schlüssiger Weise erkennen lassen.

Der Vollständigkeit halber sei noch er
wähnt, daß gemäß § 797 BGB. die An
sprüche auf Rückstände von Renten, Be
soldungen, Wartegeldern, Ruhegehältern 
und alle anderen regelmäßig wieder
kehrenden Leistungen in 4 Jahren ver
jähren. Oberregierungsrat Köster.

Aus Zeitschriften nnd Büchern

„Die Landgemeinde“. Amtliches Organ des 
Deutschen Gemeindetages. Nr. 20 vom 25.10.37. 
Aus dem Inhalt: H.Schlempp, Hauptreferent im 
Deutschen Gemeindetag: „Die Haftung aus 
Amtspflichtverletzungen der gemeindlichen Be
amten“ ; Albrecht, Referent im Deutschen Ge
meindetag: „Aufstellung der Urliste 1937 und 
Ausschreibung der Stcuerkarten 1938“; Regie
rungsreferendar Dr. Bode, Oppeln, Landrats
amt: „Wo ist der Auflenarbeitcr bürgersteuer
pflichtig?“ „Gewerbesteuerausgleich in Hes
sen“ von Wahl; „Arbeitslosenunterstützung 
nach Wehr- und Arbeitsdienst“ von Dr. 
Schmiljan; „Wie führe ich eine Gemeinde
chronik?“ von Fr. Lembke; „Briefe eines 
ländlichen Bürgermeisters“.

Jahrbach für Kommunalwissenschaft. Von 
Dr. Kurt Jeserich. (Veröffentlichungen d. 
Kommunalwissenschoftlichen Instituts a. d. 
Universität Berlin.) Verlag W. Kohl
hammer, Stuttgart-Berlin, 3. Jahrg. 1936. 
2. Halbjahrsband. 272 Seiten.
Der zweite Teil des bekannten Jahrbuches 

für Kommunalwissenschaft von 1936 enthält 
Beiträge über Polizei und Gemeinde von 
Prof. Köttgen, Wahrung der Einheitlichkeit 
der Fürsorge von Präsident Murtini, die Ein
heit der örtlichen Verwaltung von Assessor 
Markull, die Lage der gemeindlichen Nah- 
verkehrsbetriebe von Stadtrat Dr. Lingnau, 
die Neuordnung der Kommunalverwaltung ia
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Italien von Dr. Ardy, eine kommun alstatisti- 
sche Chronik von Vizepräsident Dr. Zeitler imd 
eine kommimalpolitische Jahresübersicht von 
Dr. Hilberath.

In seinem Beitrag über die Wahrung der 
Einheitlichkeit der Fürsorge weist Martini 
nach, daß die unterstützende Arbeitslosenhilfe 
den Bezirksfürsorgeverbänden wieder über
tragen werden muß, wenn man vermeiden will, 
daß durch verschiedene Träger für die Unter
stützung von arbeitsfähigen und arbeits
unfähigen Erwerbslosen eine unterschiedliche 
und, soweit sie von staatlichen Stellen aus- 
geübt wird, schematische Fürsorge betrieben 
wird. Er geht bei seinen Ausführungen davon 
aus, daß die Arbeitslosenhilfe nur in Form 
einer Fürsorge geleistet werden kann (Aner
kennung des Grundsatzes der Subsidiarität 
der öffentlichen Hilfe und ihrer Individuali
sierung), und daß die Gemeinden mit Hilfe 
ihres bereits vorhandenen Apparates und auf 
Grund ihrer Stellung als der Bevölkerung 
nächste Verwaltungseinheiten am besten in 
der Lage sind, diese Fürsorge auszuüben.

Das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nach
wuchses vom 14. Juli 1933 (RGBl. I S. 529). 
Von H. Schellhaase und H. Fuchs 
Verlag Langewort, Berlin-Lichterfelde, 1937. 
113 Seiten. Preis RM 5,40.
In Loseblattbuchform haben die Verfasser 

das Gesetz, die amtliche Begründung sowie 
alle bisAprill937 ergangenen Erlasse, Bescheide 
und Entscheidungen zusammengestellt. Ände
rungen und Ergänzungen des bisherigen 
Rechtszustandes werden durch Nachträge je
weils mitgeteilt. In der Zusammenstellung 
wird den einzelnen Paragraphen des Gesetzes 
die amtliche Begründung und sonstige Durch- 
fühiungsbestimmungen, Entscheidungen oder 
Hinweise auf andere Rechtsverordnungen an
gefügt. Im Anhang ist ein Verzeichnis der 
für die Vornahme der Unfruchtbarmachung 
zugelassenen Krankenanstalten, der für die 
Strahlenbehandlung zugclassenen Institute 
und ermächtigten Ärzte und der Formulare 
wiedergegeben. Ein Quellennachweis und ein 
ausführliches Stichwortverzeichnis bilden den 
Abschluß der Zusammenstellung.

Das Krankenhaus. Von Geh.-Rat Dr. W. 
Alter. Verlag W. Kohlhammcr, Stuttgart, 
1936. 341 Seiten. Preis RM 10.—.
Der Verfasser bringt hier 6eine reichen Er

fahrungen auf dem Gebiete des Krankenhaus
wesens in der Form zu Buche, daß er in an
schaulicher Form den idealen Typ eines 
Krankenhauses darstellt. Der Verfasser kennt 
drei Ordnungen von Krankenhäusern: 1. das 
allgemeine Krankenhaus, 2. das Genesungs
heim, 3. die Versorgungsliäuscr. Das allge
meine Krankenhaus bildet in jedem Fall den 
Ausgangspunkt für seine Ausführungen. Er 
beginnt mit einer Schilderung der Arbeits
bereiche und gliedert sie in medizinische Ar
beitsbereiche, Arbeitsbereiche der Kranken
pflege, des Fürsorgedienstes und der Verwal
tung und Wirtschaft. Der Darstellung der 
Arbeitsbereiche folgen eine Schilderung der 
Dienste des Krankenhauses (ärztlicher Dienst, 
Krankenpflege, Fürsorgedienst, Verwaltungs-, 
Wirtschafts- und Hilfsdienst) und anschließend 
Ausführungen über die Leistung am Klienten 
(Allgemeines, die Aufgaben und Wirkungs
bereiche, Untersuchung, Krankenhausver
hütung, Behandlung u. a. m.), die Voraus
setzungen der Leistungen (die hygienischen 
Verhältnisse, Sauberkeit im Krankenhaus, die 
klimatischen Verhältnisse u. a.), Vollzug ur.d 
Verlauf der Leistungen (die Vorsorge, da.. 
Krankenhauserlcbnis und seine Gestaltung, 
die Behandlung, die Fürsorge, die Nachsorge).

Im Anschluß an die Kapitel über die per
sönliche und sachliche Leistung des Kranken
hauses wendet 6ich der Verfasser der Stellung 
des Krankenhauses zur Außenwelt zu und 
bringt abschließend seine Anschauungen über 
den Bau, die technischen und die wirtschaft
lichen Einrichtungen eines idealen Kranken
hauses.

Das Rassenrecht in den Vereinigten Staaten. 
Von Heinrich Krieger. (Neue Deutsche 
Forschungen, herausg. v. Hans R. G. 
Günther und Erich Rothhacker, Band 73.) 
Junker & Dünnhaupt Verlag, Berlin 1936. 
355 Seiten.
Der Verfasser, der längere Zeit als Aus

tauschstudent in den Vereinigten Staaten ge
lebt hat, unterzieht sich mit vorhegender Ar
beit der Mühe, erstmalig eine Gesamtdar
stellung des in den Vereinigten Staaten 
bestehenden und gewordenen Rassenrechts 
unter Anführung und auszugsweiser Wieder
gabe der benutzten Quellen zu geben. In den 
ersten Kapiteln schildert der Verfasser das 
besondere Recht der einzelnen rassischen Be
völkerungsminderheiten (das Recht der Neger, 
der minderheitsrassischen Einwanderer, der 
amerikanischen Eingeborenenrasse). Es folgt 
ein Kapitel über das Problem der Rasse als 
Rechtsbegriff, hieran schließen sich vier 
Kapitel über den Teil des Rassenrechts an, der 
für alle Minderheitsrassen mehr oder weniger 
gemeinsam ist. Die beiden letzten Kapitel 
bringen eine zusammenfassende Darstellung 
des Rassenrechts im rechtlichen Bereich und 
im Bereich der soziologischen Kräfte.

Die Finanzierung der Arbeitslosenhilfe. Von 
Anton Grohe. Die Statistik der Reichs
anstalt. Von Oberreg.-Rat Dr. R. Luyken. 
Verlag Otto Elsncr, Berlin, 1937. Bücherei 
der Arbeitslosenhilfe Hefte 7 u. 8.
In der Finanzierung der Arbeitslosen

hilfe gibt der Verfasser eine kurze Schilderung 
der vor Errichtung der Reichsanstalt be
stehenden Arbeitslosenhilfe und geht dnnn aus
führlich auf die Finanzierung der Arbeits
losenhilfe seit Errichtung der Reichsanstalt 
ein.
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Um dem Leser die Darstellung zu veran
schaulichen, sind zahlreiche statistische Über
sichten über Einnahmen und Ausgaben in der 
Arbeitslosenhilfe unterteilt nach den ver
schiedenen Trägem der Arbeitslosenhilfe so
wie Zahl der Unterstützten und Art der Unter
stützungen in den Text eingefügt worden.

In der Statistik der Reichsanstalt 
nmreißt der Verfasser in einem einführenden 
kurzen Abschnitt das Aufgabengebiet und die 
Bedeutung der Statistik. Hierbei trennt der 
Verfasser die Statistik in eine materielle (Un
terrichtung über die Zustände und Erschei
nungsformen des Arbeitseinsatzes) und eine 
formale (Darstellung des Verfahrens). Diesem 
einführenden Abschnitt folgt eine Darstellung 
der im einzelnen vorkommenden Statistiken 
der Reichsanstalt unter Heranziehung sta
tistischer Mustervordrucke.

Sozialpolitik als Krisenpolitik. Von Dr. Bern
hard Pfister. Verlag W. Kohlhammer, 
Stuttgart, 1936. 283 Seiten.
Das System der totalen Sozialpolitik, das 

nach Ansicht des Verfassers vor allem in 
Deutschland und England vorherrschend ist, 
wird von ihm auf seine Krisenfestigkeit hin 
geprüft. Seiner Untersuchung legt der Ver
fasser die wirtschafts- und sozialpolitische Ent
wicklung Englands zugrunde, weil für ihn die 
englische Sozialpolitik eines der entscheidenden
Probleme künftiger Sozialpolitik, nämlich die 
Stabilisierung und Steigerang der allgemeinen 
Kaufkraft, geradezu vorbildlich gelöst hat. 
Unter totaler Sozialpolitik versteht derVerfasser 
hierbei ein so weit ausgebautes Schutzsystem 
zupinstcn des Arbeitnehmers, daß seine Ar
beitskraft im Arbeitsprozeß geschützt und daß 
auch bei Ausschaltung aus demArbeitsprozeß, 
im Falle der Arbeitslosigkeit also, sein Lebens
unterhalt grundsätzlich gesichert ist, ohne daß 
er sich einer durch Angebot und Nachfrage 
festgelegten Lohnhöhe des Krisenmarktes 
unterwerfen muß.

Der Verfasser baut seine Arbeit wie folgt auf:
1. Das System der totalen Sozialpolitik
2. Die Entwicklung des englischen Lohn

niveaus 1880—1913
3. Die Entwicklung des englischen Lohn

niveaus seit 1914
4. Die sozialpolitischen Ursachen und Vor

aussetzungen des starren englischen Lohn
systems

5. Grundzüge und Motive der amtlichen 
englischen Lohnpolitik

6. Die volkswirtschaftlichen Auswirkungen 
des Systems der totalen Sozialpolitik und 
der staatlichen Lohnpolitik

7. Die englische Krisenpolitik
8. Massenkaufkraft und Wirtschaftsstruktur 

(Theoretischer Exkurs).

Wir alle helfen dem Führer. Vor Dr. Robert 
Ley. Zentralverlag der NSDAP., Franz 
Eher Nachf., München, 1937. 230 Seiten.

In diesem Buche stellt Reichsleiter Dr. 
Robert Ley eine Auswahl seiner Reden und 
Unterredungen zusammen, in denen er die 
Grundsätze nationalsozialistischer Staats
führung und die hieraus erwachsenen Aufgaben 
eingehend kennzeichnet. Die Reden sind 
hierbei nach folgenden Gesichtspunkten ge
ordnet:

1. Ewiges Deutschland
2. Vom Wesen der Volksführung
3. Die Freude ist eine Sprache, die alle 

Völker verstehen
4. Am Wege
5. Kamerad, komm mit!

Die Entmündigung als Mittel der Verbrechens
verhütung unter besonderer Berücksichti
gung ihres Verhältnisses zu den übrigen 
Sicherungsmaßregeln des neuen Staats. 
Von Dr. jur. Günther Hartmann. Ludwig 
Röhrscheid Verlag, Bonn a. Rh., 1937. 
124 Seiten.
Der Verfasser will mit seiner Arbeit einen 

Beitrag zur Problematik der Verbrechens
bekämpfung liefern. Seine Untersuchungen 
erstrecken sich hierbei auf die seelisch Abnor
men, deren asoziales Verhalten sich in Ver
stößen gegen die Strafrechtsordnung äußert 
oder zu äußern droht. Die durch einen län
geren Aufenthalt in dem Hamburger Versor
gungsheim Farmsen gewonnenen Erkenntnisse 
verwertet der Verfasser als Beispiele, um seine 
Ausführungen hierdurch zu erhärten. Seiner 
Meinung nach ist die Entmündigung solcher 
Asozialen ein ausgezeichnetes Kampfmittel, 
das bisher nicht genügend ausgewertet worden 
ist. Die Wirksamkeit dieses Kampfmittels will 
der Verfasser durch seine Ausführungen der 
Praxis nahebringen. Im ersten Teil prüft er, 
ob bei den gegen die Verbrechensverhütung 
bestehenden Gesetzen und Verordnungen über
haupt noch ein Bedürfnis zu einem weiteren 
Kampfmittel besteht. Er bezeichnet diesen 
Abschnitt mit „geltende und geplante Kampf
mittel gegen die seelisch abnormen Asozialen“ 
und geht hierbei im besonderen auch auf das 
geplante Reichsbewahrungsgesetz und sein 
Verhältnis zur Entmündigung ein. Im zweiten 
Teil zeigt der Verfasser, nachdem er das Wesen 
der Entmündigung gekennzeichnet hat 
verbrcchensvcrhütendcn Aufgaben der 
mündigung auf. Den einzelnen Ausführungen 
sind Quellennachweise angefügt und ein aus
führliches Schriftenverzeichnis vorangcstellt. 
Die Berufskrankheiten in der Unfallversiche

rung. Von Dr. mcd. Dr. rer. techn. Hermann 
Hebestreit und Heinrich Bartsch. Mit 
einem Geleitwort des Rcichsürztcführers 
Dr. Gerhard Wagner. Verlag Langewort, 
Berlin-Lichterfclde, 1937. 145 Seiten. . ’reis 
kort. RM 4,20.
Die Verfasser haben die Dritte Verordnung 

über Ausdehnung der Unfallversicherung auf 
Berufskrankheiten vom 16. 12.36, die eine 
Erweiterung des Versicherungsschutzes vor-

, die 
Ent-
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sieht und Änderungen des Rechtes der Be- 
rufßkrankheitsentschädigung gebracht hat, in 
der vorliegenden Schrift systematisch erläu
tert. Sie schicken ihrer Darstellung eine Ein
leitung über Geschichte, Begriff, Umfang und 
Bedeutung der Berufskrankheiten und ge
schichtliche Entwicklung der Entschädigung 
von Berufskrankheiten voraus. Die dritte 
Verordnung ist textlich abgedruckt, und im 
Anschluß hieran werden die Regelungen der 
dritten Verordnung systematisch nach Ver
sicherungsfall, Leistungen, Übergangsrente, 
Verfahren, Versicherungsträger, Inkrafttreten 
und Rückwirkung, Verhütung der Berufs
krankheiten besprochen.

Grundriß der Angestelltenversicherung. Von 
Dr. jur. Erwin Gab er und Dr. jur. Alfred 
Post. Verlag Langewort, Berlin-Lichter
felde, 1937. 128 Seiten. Preis geb. RM 4,50. 
Die Verfasser haben zum besseren Ver

ständnis und Übersicht alle Rechtsverordnun
gen auf dem Gebiete der Angestelltenversiche
rung nach folgenden Gesichtspunkten syste
matisch aufgegliedert: Allgemeines (Zweck, 
Wesen, Rechtsgrundlagen und wirtschaftliche 
Grundlagen der Angestelltenversicherung), der 
Versicherungsträger der Angestclltenversiche- 
rung (Reichsversicherungsanstalt), die Ver
sicherten (die Pflichtversicherten, die Versiche
rungsberechtigten), die Versicherungsbeiträge,'gebe ~ , . . _ _
die Versicherungsleistungcn, das Verfahren, 

ichei
igen,

die Wanderversicherung und die Bcdeutuniung und die Ucdeutung 
der Angestelltenversicherung für die deutsche 
Volkswirtschaft. Hierbei haben sie die wich
tigen Bestimmungen von den unwichtigen 
durch Anwendung verschiedenen Druckes noch 
besonders gekennzeichnet und bei den ein
zelnen Punkten auf die in verschiedenen Ge
setzen und Verordnungen verstreuten Rechts
vorschriften hingewiesen. Die von ihnen an
geführten zahlreichen Beispiele entstammen 
der Praxis.
Oie Wohnwirtschaft im nationalsozialistischen 

Staat. Gegenwartsfragen des Haus- und 
Grundbesitzes von Walther Ambrock.

Brunnen-Verlag Willi Bischoff, Berlin, 1937. 
55 Seiten.
Die vorliegende Schrift erscheint als Heft 1 

der Schriftenreihe „Haus und Wohnung“, die 
im Aufträge des Bundes der Berliner Haus- 
und Grundbesitzervereine e. V. herausgegeben 
wird. Sie bringt eine gemeinverständliche 
Darstellung der Gegenwartsfragen des Haus
und Grundbesitzes.

Deutschlands Nahrungsfreiheit. Von Dr. ehern. 
Will Kraft. Müller’sche Verlagshandlung 
Dresden, 1937. 27 Seiten. Preis RM 0,50. 
Der Verfasser weist im Aufträge des Haupt

amtes für Volksgesundheit in seiner kleinen 
Schrift nach, daß unsere heutige Ernährung 
in ihrer Zusammensetzung dem menschlichen 
Körper unzuträglich ist, weil ßic viel zuviel 
Fett und Fleisch sowie Zucker und Genuß- 
mittel enthalte. Der Verfasser faßt die zu beob
achtenden ernährungsphysiologischen Grund
sätze zusammen, nimmt zum Nährwert von 
Eiweiß und Fett besonders Stellung und wertet 
die gewonnenen Erkenntnisse im Hinblick auf 
die Zusammensetzung der Ernährung aus. 
Durch statistische Angaben werden die Aus
führungen des Verfassers anschaulich ergänzt.

Lebeusmittelrecht — Lebensmittelkontrolle — 
Reichsmilchgesetz. Zwei Vorträge von Ober- 
rcg.-Rat Prof. Dr. E. Barnes und Reg.-Rat 
Dr. M. Scelcmann. Verlag J. A. Barth, 
Leipzig, 1935. 32 Seiten. 5 Abb.
Die beiden Themen sind als Vorträge an der 

Staatsmedizinischen Akademie Berlin gehalten 
worden. Im Vortrag über Lebensmittel- 
recht — Lebensmittelkontrolle zeigt 
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